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Eine gute Nachricht in diesen Tagen ist: immer 
weniger Kinder erhalten laut den aktuellen Sta-
tistiken der Techniker-Krankenkasse und des Bun-
desinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
Medikamente gegen ADHS. Erstmals seit 20 Jah-
ren wird der Ritalin-Wirkstoff Methylphenidat 
weniger verschrieben. Dies ist anders als in den 
Jahren zuvor. Zwischen 2006 und 2009 wuchs 
die Zahl der mit ADHS-Medikamenten behan-
delten Kinder und Jugendlichen um 32 Prozent. 
Experten raten zur Vorsicht bei der Deutung der 
Daten. Fehl- und Übertherapien können nach wie 
vor nicht ausgeschlossen werden. 2010 wurden 
schärfere Vorgaben für die Ärzte bei den Ver-
schreibungen von Ritalin beschlossen, dies hat 
wahrscheinlich auch eine Rolle für den Rückgang 
gespielt. Der Vorsitzende des Berufsverbandes für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Maik Herberhold,  
beschreibt, dass es nach wie vor vorkommen kann, 
dass vor allem Haus- und Kinderärzte die Störung 
vorschnell diagnostizieren und bei anderen Kran-
ken das Leiden nach wie vor nicht erkannt ist. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe bleibt das Thema 
also nach wie vor aktuell. Gerade die in diesem 
Heft beschriebenen Ansätze der Erlebnispädagogik 
fördern die sozialen Kompetenzen und das positi-
ve Erleben von Jugendhilfemaßnahmen. Sie helfen, 
eigene Bedürfe wahrzunehmen und zu akzeptieren 
sowie Schwächen zu erkennen und anzunehmen. 
Es gilt demnach nicht, einzelne Symptome von jun-
gen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, son-
dern ihre Verhaltensweise im Kontext des Lebens-
umfeldes zu betrachten. Für die Weiterentwicklung 
und die Gestaltung der Hilfen zur Erziehung sind 
sichere Orte unabdingbar. Der interdisziplinäre Ko-
operationsansatz »Projekt Familienhaus« zur stati-
onären Krisenbewältigung war ein solcher Ort. Alle 
Familienmitglieder sollen in ihrer Selbstwirksamkeit 
gestärkt werden. Als eine der größten Schwierig-
keiten hat sich der Übergang vom Familienhaus in 
den Familienalltag erwiesen. Hier sind Analogien zu 
anderen Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere zur 
Intensivpädagogik zu sehen. 

Ein anderes Thema in diesem Heft sind die Hil-
fen für junge Menschen mit Adipositas. Auf 
dem Kongress für psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie wurde eine Untersuchung 
aus Leipzig vorgestellt. 63 Wohngebiete wurden 
nach dem Grad der Deprivation in vier Katego-
rien eingeteilt. Festgemacht wurde die soziale 
Ausgrenzung an der Arbeitslosenquote, dem mo-
natlichen Haushaltseinkommen und dem Anteil 
der Personen, die maximal einen Hauptschulab-
schluss vorzuweisen hatten. 2800 Erstklässler 
wurden einbezogen. Der Untersuchungsleiter 
erklärte, »in dem Viertel mit dem höchsten Index 
für Deprivation lebten doppelt so viele Kinder mit 
Adipositas wie in den Vierteln mit dem niedrigs-
ten Index«. Mehr als zwölf Prozent der Kinder in 
den besonders benachteiligten Stadtteilen waren 
übergewichtig. Die genauen Ursachen sind noch 
nicht geklärt. Die verschiedenen Faktoren sollen 
nun zusammengeführt werden. Hierzu gehört die 
Belastung von Wohngebieten mit Feinstaub und 
Lärm genauso wie die Infrastrukturanbindung 
und Grünflächen. Für die Medizin ist diese Er-
kenntnis ein aktueller Trend. Es rückt die Frage in 
den Vordergrund, die bei den Hilfen zur Erziehung 
schon lange präsent ist: Mehr und mehr wird die 
Rolle realer Lebensumstände untersucht, ins-
besondere auch bei der Entstehung psychischer 
Störungen. Hierbei ist es wichtig, zu wissen, wie 
die unterschiedlichen Systeme funktionieren. 
Der Blick auf die Betrachtung der polizeilichen 
Strukturen stellt nicht 
nur die unterschiedlichen 
Systeme in den Mittel-
punkt, sondern erarbeitet 
gleichzeitig die häufige 
Übereinstimmung bei den 
Zielgruppen von Polizei 
und Jugendhilfe. 	         q

Ihre Annette Bremeyer
und Björn Hagen

Editorial
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Im Angebotsspektrum der Jugendhilfe fehlen 
nach wie vor Angebote, in denen Erziehungs-
hilfe und Jugendpsychiatrie Hand in Hand 
unter einem Dach zusammenarbeiten. Der St. 
Elisabeth-Verein Marburg e. V. startete 2010 
in Kooperation mit den Vitos-Kliniken Mar-
burg ein entsprechendes Vorhaben, in dessen 
Rahmen Familien sowohl sozialpädagogische 
als auch psychiatrische Hilfen in Anspruch 
nehmen konnten: »Das Hauptanliegen dieses 
Pilotprojektes besteht darin, die verschiedenen 
Fachdisziplinen Jugendhilfe (Hilfe zur Erzie-
hung) mit der medizinisch-psychiatrischen Di-
agnostik zusammenzuführen.« (St. Elisabeth-
Verein 2010). 
Das Projekt  »Familienhaus« schließt somit eine 
wichtige Lücke im Angebotsspektrum und kann 
innerhalb einer Hilfeform unterschiedliche Be-
handlungsformen einbringen.

1. Einleitung

Aktuelle Problemstellungen von Kindern und 
Jugendlichen stellen sich zunehmend häufiger 
als Lebensprobleme dar, die multipel verursacht 
sind und einer multimodalen Behandlungsweise 
bedürfen. Oft sind die Zugänge zu professionel-
len Hilfen durch verschiedene persönliche und 
administrative Hürden erschwert. Passende und 
nachhaltig hilfreiche Interventionen sind nicht 
immer leicht zu vermitteln. Aber auch wenn 
eine Maßnahme erfolgt ist, sind beispielsweise 
die Beendigungen von stationären Maßnahmen 
für Kinder und Jugendliche sowie Rückführun-
gen in die Herkunftsfamilien stets sehr prekäre 
Phasen in einem längerfristigen Hilfeverlauf. 
Häufig fallen Familienmitglieder – auch nach 
längeren Fremdunterbringungen – wieder in ge-
wohnte und eher destruktive Verhaltensmuster 
zurück. Dies gilt umso mehr, wenn Jugendliche 

psychisch sehr belastet sind und eine Zeit in 
einer Jugendhilfeeinrichtung oder in einer kin-
der- und jugendpsychiatrischen Station leben 
mussten.

2. Familien als Adressaten sozialpädagogisch-
psychiatrischer Intervention

Die zentrale Handlungsgrundlage der sozialpä-
dagogisch-psychiatrischen Interventionen des 
Familienhauses bestand darin, dass die Familie 
vorübergehend in eine Wohnung einzieht und 
dort ihren Alltag verbringt. Ein solches Vorgehen 
ist im Spektrum der psychosozialen Hilfen für Fa-
milien nicht nur ungewöhnlich, es bedarf auch 
spezifischer Begründungen. Diese gehen zum ei-
nen auf ein Verständnis des Familienlebens in ei-
nem sozio-ökologischen Gesamtzusammenhang 
zurück (Bronfenbrenner 1981), zum anderen be-
treffen sie die systemische Natur der Beziehun-
gen der Familienmitglieder untereinander (etwa 
Minuchin & Fishman 1985).

Anlass für die Hilfe geben junge Menschen, die 
in ihrer Entwicklung massiv gefährdet sind und 
daher einer gezielten Förderung unter Einbe-
zug ihrer Eltern bedürfen (Moch 2001; Moos & 
Schmutz 2006). Die große Herausforderung be-
stand darin, Anstöße, die in der stationären In-
tervention gegeben wurden, in einen neu gestal-
teten Familienalltag zuhause mitzunehmen. 

»Die wichtigen Bezugspersonen sind der Schlüssel 
zu günstigen Therapieergebnissen. (…) Professio-
nelle Helfer können sehr zugewandt sein, werden 
aber unweigerlich bei Ende der Behandlung das 
Leben des Jugendlichen wieder verlassen. Es ist 
deshalb vordringlich, die Befähigung der wichti-
gen Bezugspersonen, die Elternrolle effektiv aus-
zufüllen, zu entwickeln und das familieneigene 

Projekt »Familienhaus« - Ein interdisziplinärer 
Kooperationsansatz zur stationären Krisenbewältigung

Matthias Moch, Stuttgart; Petra Schreiber, Marburg
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Unterstützungssystem zu stärken.« (Heggeler et 
al. 2006, 492).

Das Projekt »Familienhaus« war gewiss nicht der 
erste Versuch, ganze Familien in einem sozialpä-
dagogischen Setting zu betreuen. In Deutschland 
hat es mehrere Ansätze gegeben, diese Idee in 
die Tat umzusetzen. Ebenso sind aus dem Bereich 
der Psychiatrie Modelle bekannt, in denen mit 
ganzen Familien (teil-)stationär gearbeitet wird. 
Einzigartig am Marburger Versuch war jedoch die 
enge Zusammenarbeit einer sozialpädagogischen 
Trägereinrichtung mit einer (kinder-)psychiat-
rischen Klinik in einem gemeinsam gestalteten 
konkreten stationären Handlungsfeld, einem 
Haus für Familien. Im Folgenden sollen schritt-
weise einige Konzepte und Ergebnisse skizziert 
werden.

In internationaler Perspektive fachlich am meis-
ten fundiert und auch vielfach empirisch va-
lidiert ist der in den USA entwickelte Ansatz 
»Multisystemische Behandlung schwerwiegen-
der Verhaltensprobleme bei Jugendlichen und 
deren Familien« (MST; Heggeler et al.; 2006; 
Heggeler et al. 2012; Mattejat 2006). Es han-
delt sich dabei um eine Intensiv-Intervention 
in Familien mit Jugendlichen, die kriminelles, 
aggressives oder suchtorientiertes Verhalten 
zeigen. Neben den Familienmitgliedern werden 
Gleichaltrige, Nachbarn, Vereine und andere 
relevante Bezugspersonen in die Maßnahme 
einbezogen. Die Behandlung dauert in der Re-
gel vier bis sechs Monate und wird von einem 
therapeutischen Team ambulant zuhause in der 
Familie durchgeführt. Abgesehen davon zeigt 
dieses Modell jedoch sehr viele Parallelen zum 
Ansatz im Familienhaus. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf folgende explizite Behandlungsprin-
zipien der Multisystemischen Behandlung (MST) 
(Heggeler et al. 2006, 494):
•	 »Das System verstehen,
•	 auf Stärken fokussiert bleiben,
•	 verantwortungsvolles Verhalten fördern,
•	 gegenwartsorientiert, handlungsorientiert 

und präzise bleiben,

•	 Verhaltensabläufe in den Mittelpunkt stellen,
•	 entwicklungspsychologisch angemessen han-

deln.«

Die Behandlungserfolge dieses Ansatzes sind 
in vielen Vergleichsgruppen-Studien empirisch 
nachgewiesen (Übersicht bei Heggeler et al. 
2006, 507–510), wobei die verbesserten Fami-
lienbeziehungen sowie eine Abnahme von de-
linquentem Verhalten am häufigsten genannt 
wurden.

Die Mitwirkungsbereitschaft der Familienmit-
glieder zu fördern und über den Therapieverlauf 
aufrechtzuerhalten, ist eine der wichtigsten Fä-
higkeiten von MST-Therapeuten. Darüber hinaus 
wird als eine unabdingbare Voraussetzung für 
effektive Interventionen und den Behandlungs-
erfolg angesehen, dass das soziale Kapital – das 
heißt, die Ressourcen und Unterstützung, die ei-
ner Person auf Grund ihrer sozialen Verbindung 
zur Verfügung stehen – einen besonderen Schutz 
gegen die Höhen und Tiefen des Lebens bietet. 
Die Vermehrung des sozialen Kapitals eines Kin-
des oder einer Familie kann unmittelbare und 
langfristige Vorteile bringen.

3. Vorliegende frühere Erfahrungen

Anfang der 90er Jahre entwickelte der Verein für 
sozialpädagogische Modelle zusammen mit dem 
Jugendamt Frankfurt ein Konzept zur »stationä-
ren Familienbetreuung« (Spangenberg & Böhm 
2001). Das sogenannte »Frankfurter Modell« 
diente einigen Nachfolgern als Vorlage für ähnli-
che Angebote. Die Familien wohnen längere Zeit 
– teilweise über zwei Jahre – in einer trägereige-
nen Wohnung. Entsprechend wurde das Konzept 
»stationäre Familienbetreuung des Kinder- und 
Jugendhilfezentrum St. Marien in Worms« im 
Jahr 2000 von dem oben genannten freien Träger 
in Kooperation mit dem Jugendamt Worms im 
Sinne eines »stationäre(n) Setting(s) als maßge-
schneiderte Hilfe« (Schmutz & ISM 2003, S. 4) 
entwickelt. Als Indikation für diese Maßnahme 
wird angegeben:
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»Die stationäre Familienbetreuung ist ein An-
gebot der Erziehungshilfe für solche Familien, 
in denen einerseits die Versorgungs- und Erzie-
hungskompetenzen der Eltern so eingeschränkt 
sind, dass eine Fremdunterbringung der Kinder 
angezeigt ist, andererseits aber die emotionalen 
Bindungen zwischen Eltern und Kindern so stark 
und förderlich sind, dass diese als Ressource er-
halten und gestärkt werden sollten.« (ebd. S. 53)

Der Arbeiter-Samariter-Bund in Berlin-Falkensee 
berichtet über ein sozialpädagogisches Ange-
bot zum längerfristigen Wohnen von Familien 
in einer Einrichtung. Zielgruppe sind »Familien, 
bei denen bei weiterem Verbleib der Kinder zu 
derzeitigen Bedingungen von einer akuten oder 
latenten Kindeswohlgefährdung ausgegangen 
werden muss.« (ASB-Falkensee 2013, S.1) 

Der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist hier 
auch das ambulant angelegte Programm »Famili-
en-im-Mittelpunkt« (Gehrmann & Müller 2013), 
welches von vielen Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe (in dieser oder ähnlicher Form; Koch 
& Lambach 2000) als Maßnahme zur Krisenin-
tervention und zur Vermeidung der Fremdunter-
bringung eines Kindes angeboten wird.

Während die vorgenannten Projekte genuin so-
zialpädagogische Wurzeln haben, gibt es auch 
auf psychiatrischer Seite ähnliche Angebote: 
Erwähnt sei zunächst der Ansatz der Rehabili-
tationsklinik »Glotterbad«, die Familien mit ei-
nem psychisch oder psychosomatisch erkrankten 
Mitglied anbietet, mehrere Wochen an einem 
intensiven Behandlungsprogramm teilzunehmen. 
(Reha-Klinik Glotterbad 2013). 

Der Schwerpunkt der interdisziplinären Behand-
lung liegt hier in der Verbindung rehabilitativer 
Maßnahmen und intensiver Familienberatung. 
Die Familien leben für mehrere Wochen in der 
Klinik und alle Familienmitglieder nehmen an ei-
nem – gegebenenfalls individuell zugeschnitte-
nen – multidisziplinären Behandlungsprogramm 
teil.

In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der Universität Münster werden Kinder zwischen 
null und sechs Jahren mit Bindungs- und Ver-
haltensproblemen zusammen mit ihren Eltern 
in einem teilstationären Angebot (»Familienta-
gesklinik«) aufgenommen:

»Ziel ist es, alternative Bewältigungsstrategien 
und -möglichkeiten von alltags- und altersrele-
vanten Problemen und Konflikten zu entwickeln 
und diese im familienklinischen Setting zu erpro-
ben. Dadurch wird der Transfer des neu Gelernten 
in die Alltagssituation der Familien erleichtert. El-
tern und Kinder werden entweder an zwei oder an 
drei Tagen in der Woche aufgenommen.« (Furniss 
et al. 2013). 

Untersuchungen aus diesem Modell zeigen, dass 
die Verhaltensprobleme der Kinder eng mit psy-
chiatrischen Auffälligkeiten der Eltern in Zusam-
menhang stehen (Postert et al. 2012).

4. Untersuchung des Projekts »Familienhaus« 
in Marburg: Fragestellungen

Das gemeinsame Ziel des Marburger Kooperati-
onsprojekts »Familienhaus« war es, einen Beitrag 
zur Verbesserung der psycho-sozialen Versor-
gung zu leisten und alle Familienmitglieder in 
ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Nach einer 
zweijährigen Planungsphase der beiden koope-
rierenden Träger wurden 21 Familien ab Sep-
tember 2010 bis September 2013 aufgenommen. 
Im gesamten dreijährigen Projektverlauf gab es 
insgesamt 50 Aufnahmeanfragen von zwölf ver-
schiedenen Jugendämtern.

Die Hilfen des Familienhauses sollten schnell 
und problemangemessen verfügbar gemacht 
werden. Dabei stand die Interaktion zwischen 
Eltern und Kindern im Mittelpunkt der Inter-
ventionen. Mit hoher Fachlichkeit wurde an der 
Diagnose sich zeigender Schwierigkeiten gear-
beitet. Sie bildete dann auch die Grundlage für 
den Behandlungsplan und für die weitergehen-
den Empfehlungen.
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Das Marburger Projekt wurde wissenschaftlich 
begleitet (Moch 2013). Folgende zentrale Frage-
stellungen sollen dabei beantwortet werden:
•	 Welche Veränderungen des individuellen Erle-

bens und Verhaltens sind während des Auf-
enthalts im Familienhaus beobachtbar?

•	 Inwieweit gelingt es, die Familienbeziehungen 
unter pädagogisch-therapeutischer Beglei-
tung dauerhaft zu stabilisieren?

•	 Wie beurteilen die Klienten die Interventionen 
und was erleben sie als besonders hilfreich?

Methodisch umfasste die Datenerhebung zu je-
dem Fall (idealerweise) drei leitfadengestützte 
Interviews jeweils zu Beginn einer Maßnahme, 
zum Ende der Zeit im Familienhaus sowie sechs 
Wochen nach der Entlassung.

Der Gesprächsverlauf in den Interviews orien-
tierte sich an der Themenabfolge eines struktu-
rierten Leitfadens. Unabhängig davon kam es vor, 
dass auch zwischen einzelnen Themen hin- und 
hergesprungen wurde, wenn es der Gesprächsab-
lauf und die Verständigung erforderten. Darüber 
hinaus wurden zwei psychodiagnostische Ver-
fahren eingesetzt: Das ESBK zur Abschätzung der 
elterlichen Belastung hinsichtlich einer mögli-
chen Kindeswohlgefährdung und die »Marburger 
Verhaltensliste« zur Erfassung von Verhaltens-
problemen beim Kind. 

Die vorliegende Untersuchung beruht auf der 
Auswertung von zwölf Behandlungsgeschichten 
auf der Grundlage einer qualitativen Analyse von 
insgesamt 26 problemzentrierten Interviews mit 
Eltern, die eine Zeit lang mit ihrem Kind / ihren 
Kindern im Familienhaus gelebt haben. Die vier 
Paar- und 22 Einzelinterviews wurden in der 
Zeit zwischen Oktober 2010 und August 2012 
geführt. Die Dauer aller aufgenommenen Ge-
spräche umfasste insgesamt knapp 13 Stunden, 
das entsprechende Textmaterial zur Auswertung 
umfasste 656 Transskriptseiten. Darüber hinaus 
wurden 16 Testverfahren ausgewertet. Die Text-
analyse orientierte sich am qualitativen Ansatz 
der »Grounded Theory« (Strauss 1991; Strauss & 

Corbin 1996). Dabei bestand der Anspruch, aus 
dem gesprochenen Textmaterial gemeinte Sinn-
gehalte zu entschlüsseln, Sinnzusammenhän-
ge zu rekonstruieren und zu fallübergreifenden 
Strukturaussagen zu kommen.

5. »Muster der Selbstthematisierung« der 
Adressaten

Als zentrales Ergebnis der qualitativen Inhalts-
analyse werden im Folgenden die unterschied-
lichen Selbstdarstellungen der Familien in drei 
idealtypischen Mustern gebündelt. Keines dieser 
Muster ist in Reinform so erlebt worden. Viel-
mehr werden in jedem Muster diejenigen Merk-
male der Behandlungsgeschichten in einem Ge-
samtbild zusammengebracht, nach welchen sich 
die Familiendynamiken von denen der anderen 
am deutlichsten unterscheiden. Dabei geht es 
nicht um ein »mehr« oder »weniger«, sondern um 
ein »wie einerseits« und »wie andererseits«. Der 
zentrale Fokus ist das mitgeteilte Selbsterleben 
der Eltern während und nach ihrem Aufenthalt 
im Familienhaus. Die untersuchten Muster geben 
jeweils eine Antwort auf die Frage, von welcher 
angenommen wird, dass sich die Familien diese 
selbst implizit stellen:

 »Wenn unsere Familie (vorübergehend) in einem 
ganz anderen Setting lebt, dann muss es dafür 
nicht nur einen besonderen Grund geben, sondern 
dann muss diese Zeit und dieser Raum auch mit 
etwas Besonderem, Nicht-Alltäglichen ausgefüllt 
sein. Wie können wir dieses beschreiben?«

Familien erklärten sich diesen Sachverhalt auf 
unterschiedliche Weise. Es handelt sich hier des-
halb um »Selbstthematisierungen« in dem Sinne, 
dass die Familien sich selbst einen Reim darauf 
machen, welche Bedeutungen ihre Erfahrun-
gen im Familienhaus haben. Aus dem gesamten 
Textmaterial wurden »Einzel- und Schlüsselka-
tegorien« herausgearbeitet, die dann als Dimen-
sionen zur Fallkontrastierung dienten. Auf diese 
Weise wurden die Selbstthematisierungen zu 
drei unterschiedlichen »Mustern« gebündelt, für 
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die jeweils verschiedene Schlussfolgerungen zu 
Voraussetzungen, zum Behandlungsverlauf und 
zum Behandlungsergebnis gezogen werden kön-
nen. 

Jedes dieser Muster kann im Folgenden nur sehr 
skizzenhaft dargestellt werden. 

Muster 1: 
»Ich wollt´ das eigentlich hier so nehmen, als Kur, 
dass wir eigentlich auch mal was unternehmen 
können mit meinen vier Kindern.«

Einige Familien, die ganz aktuell aus sehr be-
lastenden Lebensbedingungen kommen, erleben 
diesen besonderen Lebensabschnitt als eine Art 
verordnete Entlastung: Mit dem Begriff der »Kur« 
wird hier versucht, das wesentliche Element die-
ses Erlebens herauszustellen. Die Eltern haben 
zunächst kein Bild davon, was das Familienhaus 
ist und was es leisten soll. Sie nutzen Vorstel-
lungen, die ihnen bekannt sind. In diesem Fall 
kommt die Vorstellung zum Ausdruck, es handelt 
sich um einen Aufenthalt – abseits des Famili-
enalltags – der vorwiegend der Erholung, dem 
Auftanken, den Luft holen dient.

Die Befragten erfahren den Aufenthalt im Fa-
milienhaus als eine Art »Auszeit« in ihrem sehr 
stress- und konfliktbeladenen Familienalltag. Die 
bestehenden Konflikte gehen meist über diejeni-
gen mit den Kindern hinaus, beziehen sich auf 
Auseinandersetzungen in der Partnerschaft und/
oder mit den eigenen Eltern. Die Beziehungen 
sind seit langer Zeit sehr belastet und es wird 
dringend nach einer Möglichkeit gesucht, aus 
dem Konfliktfeld auszubrechen. Es hat den An-
schein, als biete das Familienhaus in der Not ei-
nen idealen Ausweg aus einer bestehenden Krise. 
Die Familienmitglieder schätzen die Zeit, die sie 
miteinander haben. Völlig neue Formen des zwi-
schenmenschlichen Austauschs werden erprobt. 
Durchaus sehen die Eltern die Notwendigkeit, 
dass sich in den Beziehungen zwischen Eltern 
und Kindern etwas ändern muss.

Der Aufenthalt im Familienhaus trägt bei die-
sem Muster dazu bei, dass die Eltern durchaus 
wichtige Einsichten in die Beziehungsdynamik 
ihrer Familie erhalten sowie Maßnahmen lernen 
und einüben, um weiterer Destruktivität Einhalt 
zu gebieten. Sie sehen deutlicher ihre eigenen 
Anteile in den Konflikten wie beispielsweise  ei-
nem Mangel an Geduld, Konsequenz oder Ver-
lässlichkeit und entwickeln wieder eigene Pläne 
wie Bildungswünsche oder Suchtentwöhnung. 
In manchen Fällen müssen Eltern jedoch auch 
sehen, dass ihre Kompetenzen nicht ausreichen, 
ihre Belastungen zu gravierend sind, um dem 
Kind die nötige Fürsorge und den nötigen Schutz 
zukommen zu lassen.

Muster 2:
»Ich hätte gerne jemanden, der mir einen Weg 
dahin zeigt.«

Während Familien im Muster 1 sehr stark auf die 
Fremdinitiative der professionellen Helfer zäh-
len, steht in diesem Muster die Selbstinitiative 
im Vordergrund. Der Begriff des Weges oder des 
»Wegweisers« kennzeichnet die Selbstthemati-
sierungen dieser Familien: Sie verstehen ihren 
Aufenthalt im Familienhaus als Möglichkeit der 
Neuorientierung, wobei sie gezielte Hinweise 
und Anregungen erwarten, wie sie ihre Konflikte 
bewältigen und ihre Lebenslage verbessern kön-
nen.

Eine Mutter berichtet: »… und das haben wir jetzt 
auch die sechs Wochen gemacht. Genauso, wie 
wir abends den Tag dann widergespiegelt haben. 
Noch mal mit ihm (dem Sohn) uns hingesetzt ha-
ben und haben gesprochen: Das war heut´ richtig 
gut, das hat mich glücklich gemacht. Oder das 
war nicht so toll. Das hat er (der Sohn) auch auf 
Anhieb gut angenommen.«

Auch diese Familien profitieren sehr davon, dass 
sich ihre Mitglieder im Familienhaus Zeit fürein-
ander nehmen. Dies gilt weniger für Unterneh-
mungen, sondern vor allem lernen sie die Gele-
genheiten und Zeiten schätzen, um konstruktiv 
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miteinander zu reden. Die Interventionen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen in dieser 
Hinsicht sehr deutliche Wirkungen: Eltern erle-
ben, dass sich die Kommunikationsmuster in der 
Familie grundlegend ändert. Entsprechend hegen 
sie nicht nur große Hoffnungen in Bezug auf ihr 
zukünftiges Familienleben. Sie zeigen auch durch 
ihre Fähigkeit zur Reflexion die Bereitschaft, an 
der Umsetzung dieser Hoffnungen zu arbeiten. 
Dabei spielt der Aufbau neuen Selbstvertrauens 
und eines positiven Selbstbewusstseins eine gro-
ße Rolle.

In diesem Zusammenhang ist durchaus die Be-
deutung weiterer begleitender Hilfen zu sehen. 
Sowohl die ambulante Nachbetreuung durch das 
Familienhaus als auch sozialpädagogische An-
gebote für die Kinder – insbesondere die Tages-
gruppe – können hier als wichtige Stütze für den 
sozialpädagogisch-therapeutischen Fortschritt 
der Familie gewertet werden.

Muster 3: 
» … dass wir das machen und danach unsere 
Ruhe haben.« 

Für ein drittes Muster der Selbstbeschreibung 
wurde der Schlüsselbegriff »Bewährung« gewählt. 
Damit ist gemeint, dass diese Familien den Auf-
enthalt im Familienhaus als Setting empfunden 
haben, in dem die befragten Eltern ihre Fähigkei-
ten als erziehungsfähige Eltern unter Beweis zu 
stellen hatten. Anlass dazu boten in der Regel so-
ziale Umstände, die eine Einschränkung der elter-
lichen Sorge als naheliegend erscheinen ließen.

Diese Eltern haben zumeist eine umfassende 
Vorgeschichte in Verbindung mit Jugend- und 
Erziehungshilfen für ihre Kinder. Einige von ih-
nen waren selbst als Kinder in der Heimerziehung 
gewesen. Im Verlauf dieser Maßnahmen haben 
sie Erfahrungen gemacht, die sie gegenüber Hil-
feangeboten skeptisch werden ließen. Sie emp-
finden das Aufnahmeangebot des Jugendamtes 
als Kontrolle und reagieren zunächst offen oder 
verdeckt mit Misstrauen und Abwehr.

Eine Mutter bringt ihr Selbstverständnis mit den 
Worten zum Ausdruck: »… und weil das nur drei 
bis sechs Wochen sind, war das dann für uns gar 
kein Thema, dass wir da – da nicht mitmachen 
oder geschweige das verneinen tun, sondern dass 
wir das dann machen und danach unsere Ruhe 
vor dem Jugendamt auch haben … und wir mit 
unserer Tochter nach Hause dürfen wieder.«

Vor dem Hintergrund, dass die Eltern wenig oder 
keinen Entscheidungsspielraum in Bezug auf 
die Maßnahme sehen, erleben sie sich in einer 
Zwangslage. Entsprechend stimmen sie dem Auf-
enthalt im Familienhaus zwar zu, sehen diesen 
aber nicht in erster Linie als Entwicklungschance. 

Während des Aufenthaltes werden sie jedoch 
auch mit eigenen Grenzen konfrontiert. Sie kön-
nen teilweise dafür gewonnen werden, Erzie-
hungshilfemaßnahmen für ihre Kinder im An-
schluss an das Familienhaus zu akzeptieren. In 
dieser Weise kann das Familienhaus nicht nur im 
Sinne eines Clearings wirken, sondern auch bei 
der Erarbeitung eines Schutzplans für das Kind /
die Kinder einen wesentlichen Beitrag leisten.

6. Analyse der zielführenden Eigenschaften 
des Familienhauses

In einer fallübergreifenden Analyse wurden in 
einem weiteren Auswertungsschritt die Stärken 
und Schwächen des Familienhauses in Bezug auf 
die Ziele seiner Maßnahmen in einer systemati-
schen Gegenüberstellung unter die Lupe genom-
men. In der folgenden Darstellung (Tabelle 1) 
sind wesentliche Merkmale des Familienhauses 
stichwortartig dargestellt und einem von viel 
Feldern zugeordnet.  Unterschieden werden die 
Dimensionen: Anforderungen von außen (»Exter-
ne Analyse«) und interne Bedingungen (»Interne 
Analyse«). Die Überschneidung dieser Dimensio-
nen ergibt folgende vier Auswertungsfelder:
•	 Im Feld Stärken/Chancen sind Eigenschaften 

genannt, die dem Ziel des Ansatzes sehr ent-
gegenkommen und auf günstige Rahmenbe-
dingungen und Voraussetzungen stoßen. 
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•	 Das Feld Schwächen/Chancen enthält Prob-
lemstellungen, denen das »Familienhaus« mit 
fachlichen Weiterentwicklungen begegnen 
kann und die – bei entsprechender Handha-
bung – auch Chancen sein können. 

•	 Im Feld Stärken/Risiken werden Herausforde-
rungen genannt, die aufgrund vorliegender 
Ansprüche von außen bewältigt werden müs-
sen. 

•	 Das Feld Schwächen/Risiken benennt Merk-
male, bei denen das Familienhaus sich ab-
grenzen und vor überzogenen Erwartungen 
distanzieren muss.

7. Fazit zur Zielerreichung des Projekts

Das Hauptziel, die Vermeidung von langfristigen 
Fremdunterbringungen von Kindern, wurde in 
16 von 21 Fällen erreicht, obwohl in 90 Prozent 
der Fälle ein Zwangskontext bestand, das heißt, 
die Familien »mussten« das Angebot annehmen, 
»weil die Alternative sofortige Herausnahme der 
Kinder durch das Jugendamt« gewesen wäre.

Damit kann festgehalten werden, dass die Um-
setzung des Konzeptes verbunden mit der geleb-
ten ressourcenorientieren Haltung und Arbeits-
weise des multiprofessionellen Teams eine hohe 
Chance auf Vermeidung von Fremdunterbringung 
bedeutet und damit eine effektvolle Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit der Familien ermöglicht. 

Als Folgemaßnahmen nach dem Familienhaus 
wurden empfohlen und umgesetzt: 
•	 vollstationäre HzE in zwei Fällen,
•	 SPFH/Familientherapie in zehn Fällen,
•	 Tagesgruppe in zwei Fällen und

•	 Inobhutnahme wegen Kindeswohlgefährdung 
in zwei Fällen. 

Zum Teil können Langzeitverläufe bewertet wer-
den. Bei den Familien, bei denen ambulante oder 
teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe) nach dem Fa-
milienhaus eingeleitet wurden, sind keine späte-
ren Fremdunterbringungen in dem Berichtszeit-
raum bekannt.

Tabelle Moch, Schreiber 
 
Tabelle 1:  Stärken/Schwächen/Chancen/Risiken-Analyse zum Familienhaus vor 

dem Hintergrund seiner fachlichen Ziele 
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Chancen 
(Opportu-
nities) 

• „Auszeit“ für Familien in einem gut 
ausgestatteten Setting 

•   hohe fachliche Kompetenz der 
Mitarbeiterinnen deckt Bedarf 

• füllt eine wesentliche Lücke in 
Spektrum der Erziehungshilfen 

• Familienmitglieder lernen sich und 
andere in neuen Rollen kennen 
(„Wegweiser“) 

• hohe Erwartungshaltungen der 
Familien überfordern die 
verfügbaren Ressourcen („Kur“) 

• (re-)agiert oft in akuten 
familialen Notlagen 
(„Bewährung“) 

• randständige institutionelle Lage 
birgt Gefahr der Isolierung 

Risiken 
(Threats) 

• fordert von Familien hohe 
Mitwirkungsbereitschaft 

• verunsichert die Familien durch 
das „Reframing“ ihrer Alltagswelt 

• Familien kehren oft in 
unverändertes Umfeld zurück 

•  eingeschränkte Transferwirkung 
durch kurze Dauer 

• Jugendämter haben nachhaltige 
Fallentwicklungen im Auge 

• Kontrollaufträge beeinträchtigen 
das Vertrauen in die Einrichtung 
(„Bewährung“) 
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Des Weiteren wurden Eltern und Kindern ambu-
lante psychotherapeutische Behandlungen emp-
fohlen. In Bezug auf die Kinder wurden diese in 
sieben von neun empfohlenen Fällen umgesetzt. 
Bei den Eltern folgten sechs von 17 der Empfeh-
lung einer psychotherapeutischen Behandlung. 
Zu einer stationären Aufnahme eines Elternteils 
kam es in zwei von drei empfohlenen Fällen.

8. Empfehlungen für zukünftige Projekte

Unabhängig von den genannten Problemen, die 
durch die Abgrenzung der disziplinären Syste-
me entstehen, wird abschließend auf inhaltliche 
Gestaltungsfragen eines möglichen Angebots 
eingegangen. Hintergrund der folgenden Emp-
fehlungen bilden die oben dargelegten drei zen-
tralen »Muster der Selbstthematisierung«. Jedes 
Muster geht jeweils mit besonderen Bedingun-
gen in Bezug auf Indikation, Aufnahme, Behand-
lungsschwerpunkte, Entlassung und Prognose 
einher.

Eine Weiterentwicklung des Behandlungsansat-
zes solle dabei folgende Aspekte besonders im 
Blick haben: Jede Familie kommt mit bestehen-
den Verhaltens- und Beziehungsmustern in das 
Familienhaus. Dazu gehören psychische Konsti-
tution, Partnerschaften, Generationenbeziehun-
gen, Vorgeschichten und vorherige Maßnahmen 
der Kinder. Da es diesbezüglich zwischen den 
Familien große Unterschiede gibt, sollte die In-
dikation für diese Maßnahme sehr individuell 
eingeschätzt werden: 
Wie kann diese Familie mit dieser Familien-
dynamik von dieser Maßnahme profitieren?

In diesem Zusammenhang haben die Erfahrun-
gen mit anderen ähnlichen Modellen intensiver 
Familienintervention gezeigt, dass es sehr wich-
tig ist, bereits vor Beginn der Maßnahme (n-Ent-
scheidung) gemeinsam mit den Familienmitglie-
dern die Therapieziele zu erarbeiten. Die Arbeit 
an den eigenen Zielen der Familienmitglieder 
muss bereits in der Situation des bisherigen Fa-
milienlebens beginnen (Schmutz & ISM 2000). 

Die im Familienhaus geleisteten Bemühungen 
um eine verbesserte Familienkommunikation 
kommen bei fast allen Familien sehr gut an. Sie 
sind das Rückgrat der sozialpädagogischen Ar-
beit. Es zeigt sich, dass eine veränderte Alltags-
kommunikation unmittelbare Auswirkungen auf 
die Problemlösekompetenz von Eltern und Kin-
dern hat. Offensichtlich bleiben den Eltern be-
stimmte Schlüsselsituationen des Familienhau-
ses genau im Gedächtnis. 

Als eine der größten Schwierigkeiten hat sich der 
Übergang vom Familienhaus in den Familienall-
tag zuhause erwiesen. Die wertvollen Erfahrun-
gen im Familienhaus sollen erhalten bleiben und 
das weitere Familienleben prägen. Daher sollte 
das Ende der Maßnahme langfristig vorbereitet 
werden. Die vom Familienhaus geleistete Nach-
betreuung war für die Familien eine wichtige Hil-
fe. Darüber hinaus braucht das Familienhaus ein 
verbindliches Netz von Diensten und Therapeu-
ten, die vor Ort die Behandlung und Beratung mit 
denselben Zielen und den gewohnten Methoden 
weiterführen können.

Ein neuralgischer Punkt der Intervention sind 
Abhängigkeiten von anderen Familienmitglie-
dern, in denen sich die einzelnen Eltern jeweils 
befinden. Die Maßnahmen müssen daher diese 
Strukturen mit im Blick haben, vornehmlich die 
Partnerschaft und die Herkunftsfamilie.

Diesbezüglich hat sich die gezielte Arbeit mit 
dem Elternpaar als ganz wichtige Voraussetzung 
des Behandlungserfolgs herausgestellt. Partner 
sollten verstärkt in die Behandlung während 
des Aufenthaltes einbezogen werden. Zu denken 
wäre auch an eine Form der Multifamilienthe-
rapie (Asen & Scholz 2012), die bereits während 
der Maßnahme beginnt und auch nach der Ent-
lassung weitergeführt werden könnte.

Während die sozialpädagogische Arbeit im Alltag 
durchweg als solidarisch-stärkend geschildert 
wird, sehen sich viele Eltern durch die therapeu-
tischen Angebote eher etwas verunsichert und/
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oder herausgefordert: Sie schätzen durchaus die 
therapeutische Arbeit mit den Kindern, nehmen 
gerne plastische Vorschläge zur Gestaltung einer 
konfliktfreieren Familienkommunikation an, äu-
ßern sich aber doch eher distanziert gegenüber 
den Hilfen, die sie als »therapeutisch« klassifi-
zieren. Wie könnte noch intensiver daran gear-
beitet werden, dass die konkreten Ergebnisse der 
psychiatrischen Diagnostik in die Alltagsbehand-
lung, in die Familiensitzungen sowie in die Nach-
behandlungen mit einfließen?

Insgesamt hat sich gezeigt, dass das Angebot des 
Familienhauses, in dem sowohl die sozialpäda-
gogische als auch die psychiatrische Profession 
in einer stationären Institution gleichberechtigt 
und ohne Hierarchie zusammenarbeiteten, ein 
großes Spektrum an Bedarfslagen angemes-
sen auffangen und den Familien in Krisen ganz 
wesentliche Hilfen in sozialpädagogischer und 
psychiatrisch-diagnostischer Art bieten kann. 
Dabei bringt jedoch nicht jede Familie von vorn-
eherein die Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Betreuung und Behandlung mit. Hier wäre 
noch spezifischer an Fragen der bewussten Ent-
scheidungsfindung, der Vorauswahl der Familien 
sowie der Passung des Angebots zu arbeiten.

9. Beendigung der dreijährigen Projektphase

Nach einer dreijährigen Projektphase hat der St. 
Elisabeth-Verein das Angebot aufgrund von Um-
ständen eingestellt, die im Folgenden näher dar-
gestellt werden sollen. Das Projekt hat nicht nur 
bewiesen, dass es eine geeignete Maßnahme zur 
Erreichung der Hauptziele ist, auch die Koopera-
tion zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie ist als 
gelungen und gewinnbringend zu bewerten. Die 
Vernetzung beider Fachdisziplinen bedeutet für 
alle Fachleute im Team einen Gewinn an Fach-
lichkeit im Sinne von systemischer Arbeitskom-
petenz.

Schon die lange Planungsphase vorab erforderte 
nicht refinanziertes Engagement der Beteilig-
ten. Die Zeitressourcen der Mitarbeiterinnen der 

psychiatrischen Ambulanzen sind klar definiert 
durch die Abrechnungsvorgaben über Kranken-
schein. Die Zeitkapazitäten für Fallbesprechun-
gen, die in dieser dicht komprimierten Arbeit 
notwendig waren, um die Familiendiagnostik 
zeitnah zu erstellen, reichten oft nicht aus und 
wurden außerhalb der Arbeitszeit erbracht, was 
auf die Dauer keine solide Grundlage bot.

Für die sozialpädagogischen Fachkräfte war eine 
angemessene Balance zwischen Arbeitseinsatz, 
zeitnaher Reflexion und fachlicher Vor- und 
Nachbereitung in der vorhandenen Konstella-
tion nicht umsetzbar. Insbesondere die Fach-
kräfte, die täglich viele Stunden mit Diagnostik 
und Anleitung der Familie verbrachten, konnten 
diese Nähe zum System nicht ausreichend durch 
Supervision und Besprechungen verarbeiten. Es 
kam zu Überlastungen, insbesondere weil sich 
mit der Zeit der Fokus auf Familien mit sehr klei-
nen Kindern entwickelte. Dieses bedeutete eine 
sehr hohe Verantwortung, da bei diesen Fällen 
unklar war, ob die Versorgung der Kleinstkinder 
ausreichend durch die Eltern gewährleistet ist. 
Dadurch dehnte sich die Arbeitszeit noch weiter 
vom Tag auch auf die Abendstunden aus. Bereits 
am nächsten Morgen musste sich die Mitarbei-
terin sehr früh wieder vergewissern, dass die 
nächtliche Versorgung von Babys auch erfolgt 
war. Eine Nachtbereitschaft durch Fachkräfte 
hätte eine im Kostenansatz bisher nicht vorgese-
hene Entgelterhöhung bedeutet. Der Einsatz von 
Hilfskräften über Nacht hätte die notwendige 
Fachlichkeit im Gefährdungsbereich nicht ab-
gesichert. Auch die Nachtdienste der Kliniksta-
tionen, die ja auf dem Gelände waren, konnten 
nicht eingesetzt werden.

Ein weiterer Grund für die Beendigung des Pro-
jekts war die Auslastung. Die Anfragelage ent-
wickelt sich in den drei Jahren zunehmend. Die 
Kapazität von zwei Wohnungen war vorhanden. 
In der ersten Zeit wurde für Familien angefragt, 
bei denen nicht sofortiger Handlungsbedarf be-
stand. Dann veränderten sich die Anfragen in der 
Weise, dass eine familiengerichtliche Auflage 
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eine sofortige Aufnahme der Familie erforderte, 
ansonsten wären die Kinder aus der Familie ge-
nommen worden. Bei der Dauer der Maßnahmen 
von sechs Wochen waren entweder beide Woh-
nungen belegt oder keine Mitarbeiterin verfüg-
bar. Die Steuerung der Auslastung gelang nicht 
kostendeckend. Dies hing unter anderem auch 
mit dem Bedarf zusammen, der in einer mittel-
großen Stadt nicht so ausgeprägt ist wie in ei-
nem großstädtischen Ballungsraum.

Leider konnte das Kooperationsprojekt auch in 
Bezug auf das Entgelt nicht soweit angepasst 
werden, dass es Fortbestand hatte. Das finanziel-
le Risiko trug allein der freie Träger. Aus dem Be-
reich der Krankenkassen konnten keine weiteren 
Ressourcen erwirkt werden. Dies ist insbesondere 
deshalb bedauerlich, als letztendlich höhere Ge-
samtkosten entstehen, wenn die diagnostizier-
ten Erkrankungen von Eltern und Kindern nicht 
unmittelbar im Alltagsleben und engem Bezug 
zum elterlichen Erziehungsverhalten behandelt 
werden. Die (budget- und verwaltungstechnisch) 
disziplinäre Trennung und Aufspaltung hat letzt-
lich verhindert, dass die Vernetzung der hohen 
fachlichen Standards aus Medizin, Pädagogik 
und Psychologie für die Familien sinnvoll zusam-
mengeführt wurden. Obwohl operativ umsetzbar, 
scheint die Zeit für eine transdisziplinäre Ko-
operation aufgrund zahlreicher nicht-fachlicher 
Hürden noch nicht reif zu sein. 		  q
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ORGANISATORISCHES

INHALT 
Geschlossene Unterbringung (GU) oder freiheitsentziehende Maß-
nahmen (FEM) – diese Begriffe spalten große Teile nicht nur der 
pädagogischen Fachwelt in zwei Lager. Dafür oder dagegen, ent-
weder – oder, schwarz oder weiß; nur wenige Maßnahmen der Hil-
fen zur Erziehung sind derart ideologisch aufgeladen. Dabei zeigt 
die Praxis, dass es tatsächlich junge Menschen gibt, die mit den 
auf Mitwirkungsbereitschaft beruhenden Mitteln der Jugendhil-
fe offensichtlich nicht erreicht werden. Zudem werden anlässlich 
gewalttätiger Übergriffe durch Jugendliche zyklisch immer wie-
der Rufe aus Gesellschaft und Politik nach GU/FEM laut, die zwar 
häufig als polemisch entlarvt werden können und polarisierend 
wirken, trotzdem aber einer Antwort bedürfen. Auch die diploma-
tisch vermittelnde Haltung, dass freiheitsentziehende Maßnahmen 
zwar durchaus notwendig, aber dann im Rahmen der Zuständig-
keit von Justiz und Psychiatrie anzusiedeln seien, erscheint vor 
diesem Hintergrund nicht schlüssig. Fühlen sich die kinder- und 
jugendpsychiatrischen Kliniken in dieser Hinsicht seit Jahrzehnten 
zu Recht missbraucht, weil sich aus deren Sicht die Jugendhilfe 
der GU verweigert und so die Verantwortung delegiert? Muss die 
Gesellschaft vielleicht in letzter Konsequenz ein pädagogisches 
„Restrisiko“ tragen?
  All dies und viele weitere Fragestellungen sind Aspekte, die es 
sinnvoll erscheinen lassen, sich dem Thema jenseits von „Schwarz 
und Weiß“ eher über die inhaltliche Beschäftigung mit der „Grau-
zone“ zu nähern. In unserem professionsübergreifenden Forum 
werden wir also das „Dazwischen“ in den Fokus nehmen, Zugänge 
in freiheitsentziehende Maßnahmen ausleuchten, die beteiligten 
Institutionen zu Wort kommen lassen und versuchen, sowohl Fra-
gen zu beantworten als auch neue zu stellen.

ZIELGRUPPE
Fachkräfte aus Einrichtungen der Erziehungshilfe, der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, aus Jugendämtern sowie aus dem Bildungsbe-
reich, von Leistungsträgern, von der Polizei und der Justiz.
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Am 01. März 2009 eröffnete der St. Elisabeth-
Verein für junge Menschen mit Adipositas eine 
vollstationäre Wohngruppe in Bad Endbach im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf. Heute erhalten 
13 junge Menschen dort Hilfen mit einem spe-
zialisierten Adipositaswohngruppen-Konzept. 
Im Folgenden werden die Ausgangslage, das 
Konzept und die Erfahrungen damit geschil-
dert.

Warum ein spezialisiertes Konzept? – Eine 
Bedarfsanalyse

Die Zahl der adipösen Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland ist in den vergangenen Jahren 
erheblich gestiegen. Seit den 90er Jahren wird 
von einer Zunahme adipöser Kinder von rund 50 
Prozent ausgegangen. Im Jahre 2007 waren 15 
Prozent aller Kinder und Jugendlichen von Über-
gewicht betroffen. Dies entspricht einer absolu-
ten Zahl von 1,9 Millionen Kindern und Jugend-
lichen.

Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ste-
hen als Folge unmittelbare erhebliche psycho-
soziale Belastungen und Einschränkungen der 
Lebensqualität im Vordergrund. Zudem kommen 
eine Reihe langfristiger und häufig chronischer 
Folgeerkrankungen hinzu.

Die Ursachen von Übergewicht sind multifakto-
riell und nicht als individuelles Problem zu be-
trachten, sondern im Kontext komplexer Lebens-
stile.

Neben biologischen und genetischen Ursachen 
gelten in erster Linie veränderte Bewegungs- 

und Ernährungsgewohnheiten als Hauptursache 
für Übergewicht und Adipositas. Die zuneh-
mende körperliche Inaktivität als Ergebnis ei-
nes passiven Lebensstils mit einer Zunahme von 
Fernsehkonsum und Computerspielen sowie die 
wachsende Verfügbarkeit und Verarbeitung von 
hochkalorienhaltigen, wenig nährstoffreichen 
Mahlzeiten (»Fastfood«) unterstützen den Über-
gewicht fordernden Einfluss auf den Stoffwech-
sel von Kindern und Jugendlichen. 

Diese Bedingungen allein sind allerdings zu-
nächst keine zureichende Erklärung von Über-
gewicht. Die Entstehung von Übergewicht wird 
vielmehr unter anderem vom Familiensystem 
und deren soziokulturellen Merkmalen beein-
flusst. Überdurchschnittlich gefährdet scheinen 
Kinder und Jugendliche zu sein, die schon früh 
außer Haus essen und in deren Familien selten 
gemeinsame Mahlzeiten eingenommen werden. 
Das familiäre Erziehungsklima, der Einsatz von 
materiellen Belohnungen und die Nutzung von 
Nahrungsmitteln als Verstärker spielen eine we-
sentliche Rolle. 

Für Kinder übergewichtiger Eltern ist das Adi-
positasrisiko besonders hoch. Des Weiteren sind 
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Ju-
gendlichen aus Familien mit niedrigem Sozialsta-
tus häufiger anzutreffen. Dieses lässt sich auch 
auf Familien in schwierigen Lebenslagen und Fa-
milien mit Migrationshintergrund übertragen.

Die Versorgungslage für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland ist unüber-
sichtlich, die Wirksamkeit der verschiedenen 
Behandlungsansätze unzulänglich und nur punk-

Für junge Menschen mit Adipositas: 
Das Konzept einer stationären Hilfe zur Erziehung 

Fünf Jahre »Haus Tanneck« des St. Elisabeth-Vereins Marburg

Danny Hohl, Marburg
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tuell belegt. Bei den meisten Therapieangeboten 
fehlt der Nachweis einer nachhaltigen Wirksam-
keit.

Adipöse Kinder und Jugendliche haben viele Pro-
bleme zu bearbeiten, leiden aber in erster Linie 
unter dem Übergewicht. Sie sind vielen Vorurtei-
len und Diskriminierungen ausgesetzt, wodurch 
sich die Minderwertigkeitsproblematik erhöht 
und sie bezüglich ihrer Gefühle wie Ärger, Wut 
und Traurigkeit häufig den einzigen Trost im Es-
sen finden. Die Kinder und Jugendlichen finden 
nur mit professioneller und langfristiger Hilfe aus 
diesem Kreislauf heraus.

Dieser Herausforderung und Verantwortung ha-
ben wir uns gestellt und ein spezielles Angebot 
der Hilfen zur Erziehung für adipöse Kinder und 
Jugendliche entwickelt. Primäres Ziel dieses An-
gebotes ist die langfristige Gewichtsreduktion 
und deren nachhaltige Stabilisierung. In unserer 
Wohngruppe lernen die Kinder und Jugendlichen 
einen aktiven und gesunden Lebensstil kennen. 
Ziel ist es, diesen Lebensstil nachhaltig zu festi-
gen und somit das Risiko für Folgeerkrankungen 
zu mindern.

Ein Beispiel
P. kam mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 
über 56 in die Gruppe. Er nahm sich vor, ein Jahr 
in unserer Wohngruppe zu bleiben, gut abzuneh-
men und danach wieder zurück in seine Familie 
zu ziehen. Wichtig war ihm, dass er nach dem 
Jahr wieder Anschluss in seiner Schule finden 
konnte. Er kam von einer Gesamtschule mit 
Vornoten, die für eine Beschulung in der Haupt-
schule sprachen, sein Ziel war es, nach dem Jahr 
an seine frühere Schule mit der Empfehlung  für 
die Oberstufe zu gehen. P. nutzte vom ersten Tag 
an unsere Strukturen, lebte sich gut ein, nahm 
innerhalb von einem halben Jahr schon über 30 
Kilogramm ab, absolvierte einen guten Real-
schulabschluss und ging mit erreichten Zielen 
und einem BMI von weniger als 44 nach einem 
Jahr nach Hause.

Pädagogische Ausrichtung

Schützender Rahmen

Der pädagogische Alltag ist über die Wochenplä-
ne und den Tagesablauf strukturiert. Die festen 
und immer wiederkehrenden Angebote des Ta-
ges und der Woche bilden eine Struktur, an der 
sich die Kinder und Jugendlichen gut orientieren 
können. Mit seinen Strukturen, Regeln, Grenzen, 
Pflichten und Ritualen bildet der pädagogische 
Alltag einen stützenden und schützenden Rah-
men, in dem Verletzungen überwunden und neue 
Erlebnisräume und Verhaltensweisen ausprobiert 
werden können. Das gemeinsame Leben mit an-
deren Übergewichtigen bewirkt ein Verständnis 
füreinander. Das Verständnis für die gemeinsa-
men Probleme wird durch das gleiche Schicksal 
gefördert und die Kinder und Jugendlichen ver-
lassen ihr Randgruppendasein und können ihren 
Stress bezogen auf ihre soziale Rolle ablegen. 
Hinzu kommt die Entwicklung eines positiven 
Körpergefühls, das die Kinder und Jugendlichen 
zusätzlich stärkt und ihnen den Weg ebnet, sich 
auch den anderen Anforderungen des Alltags zu 
stellen.

Die Schule ist ein weiterer wichtiger Punkt im 
Alltag. Wir haben eine gute Vernetzung zu allen 
umliegenden Schulen und Berufsschulen, können 
bedarfsgerechte Beschulung in allen Schulfor-
men von der Grundschule bis Berufsschule, von 
Oberstufe bis zur einrichtungseigenen Förder-
schule für soziales und emotionales Lernen und 
für Kranke bieten. Der Standort Bad Endbach 
bietet somit beste Möglichkeit zur schulischen 
Entwicklung bis hin zur beruflichen Perspektive.

Auch in die alltäglichen Abläufe der hauswirt-
schaftlichen Organisation wie Einkaufen, Ko-
chen, Putzen, Waschen werden die Kinder und 
Jugendliche jeweils im Rahmen ihrer individuel-
len Möglichkeiten und ihres Entwicklungsstan-
des einbezogen und weiter zur Eigenverantwor-
tung und Selbständigkeit trainiert.
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Ein Beispiel
K. hatte seine bisherige Kindheit in stark ver-
wahrlosten, für ihn traumatisierenden Umstän-
den durchlebt, kam mit einem BMI von 36, nahm 
anfangs stark ab, reduzierte seinen BMI auf unter 
29, nahm danach wieder zu und ging mit einem 
BMI von 32. Er erlangte einen Hauptschulab-
schluss, entwickelte eine eigene Perspektive, hat 
nun eine Anstellung und wohnt selbständig ohne 
Jugendhilfe.

Suchen, was hilft

Einen sicheren Rahmen zu bieten, gelingt nicht 
zuletzt auch über die Beziehung von Professio-
nellen zu ihrer Klientel. Vor diesem Hintergrund  
erhalten die jungen Menschen verlässliche Be-
ziehungsangebote, pädagogische Einzelzuwen-
dungen sowie wöchentliche Einzelgespräche, 
in denen über die Gefühlswelt und die aktuelle 
Situation gesprochen wird. Hier geht es um ein 
Verstehen und die Annahme und Entwicklung 
eventueller Lösungsmöglichkeiten. Gemeinsames 
Reflektieren über Werte und Bedürfnisse ermög-
licht das Bestärken von Ressourcen. Gegenseitige 
Rückmeldungen stellen Bezüge zwischen indivi-
duellem Autonomiebestreben und gruppendyna-
mischen Prozessen her. Gemeinschaftlich soll die 
Motivation zur Veränderung von Problemverhal-
ten bewirkt und gestärkt werden.

Im Sinne der Erziehungsplanung werden Zie-
le der Hilfeplanung aufgegriffen und nächste 
Schritte erörtert. Der Verlauf der Maßnahme, 
die psychosoziale und emotionale Entwicklung 
und auch die Gewichtsreduktion werden mit den 
Kindern und Jugendlichen wiederkehrend reflek-
tiert.

Elternarbeit

Der Erhalt und die Förderung der Beziehung der 
Kinder und Jugendlichen zur Herkunftsfamilie 
sowie die Rückführung in die Familie – soweit 
es sinnvoll und möglich erscheint – sind unser 
besonderes Anliegen. Es wird in jedem Einzelfall 

geprüft, in welcher Intensität die Elternarbeit 
möglich ist. Wir bieten regelmäßig Elterngesprä-
che und Elterntreffen in unserer Einrichtung an, 
darüber hinaus können gemeinsame Aktivitäten 
mit Eltern und ihren Kindern organisiert wer-
den. Im Fokus steht die Bereitschaft, das Kind zu 
Hause an den Wochenend- und Ferienbesuchen 
im neu erlernten Bewegungs- und Ernährungs-
verhalten zu unterstützen und die Eltern an der 
Entwicklung trotz der häuslichen Trennung gut 
teilhaben zu lassen.

Ist eine Rückführung geplant, gilt es abzuklä-
ren, welche Bedingungen zu Hause erfüllt sein 
müssen und was die Eltern dafür tun können. Die 
Eltern werden diesbezüglich beraten und bekom-
men Hilfestellung.

Ein Beispiel
W. nahm im ersten Jahr ab, reduzierte ihren BMI 
von 59 auf 49, im zweiten Jahr nahm sie nicht 
mehr ab, die Maßnahme wurde stark in Frage 
gestellt. W. ist es gelungen, sich aus einem sym-
biotischen Verhältnis zur Mutter zu lösen. Sie 
begab sich in Therapie, erlangte einen qualifizie-
renden Hauptschulabschluss und wohnt nun in 
ihrer Heimat, wo sie durch Jugendhilfe ambulant 
betreut wird.

Fachliche Aufstellung

Durch die Eingliederung in den Geschäftsbereich 
VI im St. Elisabeth-Verein profitieren wir von 
der regelmäßigen Teamberatung des leitenden 
Psychologen im St. Elisabeth-Verein sowie der 
Traumatherapeutin, die die lerntherapeutische 
Abteilung der einrichtungseigenen Förderschule 
leitet. In Fallbesprechungen analysieren wir un-
ser eigenes Denken und Handeln in Bezug auf 
unsere Klientel. So können Muster und eventu-
elle Interaktionsstörungen aufgedeckt, erkannt 
und vermieden werden. Bei Fragestellungen zur 
Herkunftsfamilie oder die, die in der Elternarbeit 
entstehen, steht uns außerdem eine systemische 
Familientherapeutin mit Rat und Tat zur Verfü-
gung.
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Das Team hat sich weiterqualifiziert durch die 
Adipositastrainerschulung an der Akademie in 
Wangen. Bezogen auf das Ernährungstraining 
halten wir uns an die Richtlinien und Anforde-
rungen der Konsensgruppe Adipositasschulung 
für Kinder und Jugendliche  (KgAs).

Alle Kinder und Jugendlichen durchlaufen in 
den ersten Monaten ein Ernährungstraining. Als 
Grundlage verwenden wir die Schulungseinhei-
ten aus dem Trainermanual, das der »aid-Info-
dienst Ernährung, Landwirtschaft Verbraucher-
schutz e. V.« herausgibt, und dem der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Im weiteren 
Verlauf der Maßnahme werden einzelne Elemen-
te wiederholt und ergänzend behandelt, sodass 
Theorie und Praxis immer individuell verknüpft 
und reflektiert werden können. Die Kinder und 
Jugendlichen werden so zu ihren eigenen Ernäh-
rungsexperten ausgebildet. Über die Verände-
rung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens 
erreichen wir eine kontinuierliche Gewichtsredu-
zierung und langfristige Gewichtsstabilisierung.

Ernährung

Die Kinder und Jugendlichen erhalten ein aus-
gewogenes vollwertiges Essen. Das Essen hat 
keinen Diätcharakter und macht insbesondere 
durch frische Lebensmittel, die gut schmecken, 
»Appetit«. Der Ernährungsplan wird von den 
Fachkräften erstellt. Ein großer Fokus liegt da-
bei auf dem Fettsparen und der Einteilung der 
Nahrungsmittel nach der Ernährungspyramide. 
Die Grundlage ist hier, mit gesunden Nahrungs-
mitteln satt zu werden. Das Konzept arbeitet 
aber nicht mit Verzicht und Verboten, sondern 
vermittelt einen bewussten und genussvollen 
Umgang mit Lebensmitteln. Es wird gelernt, sich 
zufriedenstellend zu ernähren ohne das Gefühl 
zu haben hungern zu müssen.

Es gibt einen festen Mahlzeitenrhythmus, an 
dem alle Gruppenmitglieder und das Personal 
teilnehmen. Für das Frühstück, das Mittag- und 
Abendessen ist genug Zeit vorgesehen. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnen und 
beenden gemeinsam die Essenssituation. Für 
den kleinen Hunger zwischendurch stehen Obst 
oder kleinere Zwischenmahlzeiten bereit, um die 
Heißhungerfalle zu umgehen.

Durch gemeinsames Kochen und Zubereiten von 
Mahlzeiten – beispielsweise abends und am Wo-
chenende – übernehmen die Kinder und Jugend-
lichen je nach Können und Alter Aufgaben bis 
hin zum selbständigen Erstellen eines Gerichtes. 
Durch eine steigende Übernahme von (Eigen-)
Verantwortung bei der Auswahl und Zubereitung 
von Mahlzeiten wird die gesunde Ernährung trai-
niert und kann sich somit verfestigen.

Bewegung

Im Vordergrund steht das Erlernen eines neuen 
Bewegungsverhaltens. Die Kinder und Jugendli-
chen sollen zu einer aktiven Lebensführung mo-
tiviert werden, in der es selbstverständlich dazu-
gehört, sich zu bewegen und Sport zu betreiben. 
Der Tagesablauf beinhaltet deshalb regelmäßige 
und verbindliche Bewegungs- beziehungsweise 
Sportangebote. Diese setzen sich zusammen aus 
Ausdauer- und Krafttraining sowie überwiegend 
sportlich orientierten Spielen. Die Kraft- und 
Ausdauersportgeräte im Sportraum des Hau-
ses werden unter Anleitung gezielt eingesetzt. 
Grundsätzlich geht es um eine positive Gestal-
tung und Spaß. Sportliche Aktivitäten steigern 
die Körperwahrnehmung, erlebnispädagogische 
Elemente erweitern das Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen. Neben den gezielten Angeboten 
wird ebenso Wert darauf gelegt, dass Bewegung 
im Sinne der Fortbewegung einfach dazugehört.

Medizin

Regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen 
finden bei umliegenden Haus- und Fachärzten 
sowie in Kliniken statt. Im Besonderen kooperie-
ren wir mit der Spessart-Klinik in Bad Orb. Hier 
haben wir einen fachlichen Austausch, können 
uns medizinische Ratschläge holen und die Kin-
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der und Jugendlichen – wenn es sinnvoll und ge-
wünscht ist – dorthin vermitteln. Der intensive 
Einstieg durch einen Klinikaufenthalt kann die 
Erfolgsaussichten erhöhen und als Initialzün-
dung für den weiteren Verlauf dienen. Der Be-
such einer Fachklinik ist aber nicht Bedingung.

Seit Kurzem besteht eine Mitgliedschaft im Bun-
desfachverband Essstörungen e. V. (BFE) als eine 
weitere gute Möglichkeit sich zu vernetzen, an 
fachlichen Diskursen und Tagungen teilzuneh-
men und kontrovers die spannende Frage zu 
diskutieren, ob Adipositas nicht als Essstörung 
zu sehen ist. Der Bedarf an Psychotherapie kann 
durch Anbindung an die zuständigen Kinder- und 
Jugendpsychiater und -therapeuten regional gut 
abgedeckt werden. Es besteht zudem eine gute 
Vernetzung zu den kinder- und jugendpsychiatri-
schen Kliniken Ortenberg und Lahnhöhe.

Was ist Erfolg?

Übergewicht als Symptom ist für alle 
offensichtlich, steht aber in der Tat für etwas tiefer 
Liegendes, das häufig für die Betroffenen selbst 
verborgen ist. Anhand der knapp geschilderten 
Fallbeispiele wird deutlich, dass ein erfolgreicher 
Verlauf einer Jugendhilfemaßnahme in unserer 
Wohngruppe nicht anhand der fallenden 
Kilogrammzahl auf der Waage messbar ist. Die 
Kinder und Jugendliche müssen die Kraft haben, 
das Symptom anzugehen, es zu verstehen und 
nach Ursachen suchen. Die Veränderung des 
äußeren Umfelds – bezogen auf Ernährung und 
Bewegung – erfolgt mit dem ersten Tag, dem 
Einzug in unsere Gruppe. Damit aber überhaupt 
eine Wirksamkeit erlangt werden kann, muss 
sich das Selbstkonzept der jungen Menschen 
verändern. Grundlegende Bedürfnisse und Moti-
ve müssen verstanden werden, die Kraft, die für 
diese intensive Auseinandersetzung notwendig 
ist, muss – oft vorerst von außen kommend – 
»geliehen« werden.

Die Erfahrung zeigt, dass unsere Kinder und Ju-
gendlichen häufig von Ängsten belastet sind, 

depressive Neigungen zeigen und eine Stabili-
sierung der Persönlichkeit erst durch Vermittlung 
von Sicherheit erlangt werden kann. Sich hinaus-
zuwagen, Neues kennenzulernen, das Explorieren 
als eine Herausforderung anzunehmen und dabei 
weder überfordert noch unterfordert zu werden, 
ist oftmals ein schwieriger Balanceakt. Ermuti-
gung und Motivation sollen Ressourcen aufde-
cken, auf denen aufgebaut werden kann. Gelingt 
es unserer Klientel, in die Emotionalität des Er-
folges zu kommen, wird Selbstwirksamkeit er-
lebt. Denn die Ermutigung von außen belässt die 
Verantwortung bei der Person. Selbstwirksam-
keit führt zur Steigerung des Selbstwertgefühls, 
das die Selbstverantwortung wiederum steigern 
kann.

Ein Beispiel
M. kam nach vorher achtwöchigem Aufenthalt in 
einer Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einem 
BMI von 34 in die Adipositasgruppe und verließ 
diese nach zwei Jahren mit einem BMI von 38 
– was war geschehen? Die Eltern von M. haben 
sich in dieser Zeit scheiden lassen, er hatte eine 
schwierige Zeit bei uns durchzustehen mit vie-
len häufig wechselnden Veränderungen der Le-
benssituation. M. hat für seine Verhältnisse viel 
geleistet, seine Lebensplanung musste in der 
Zeit völlig neu strukturiert werden, er hat einen 
Hauptschulabschluss absolviert, sich auf psycho-
therapeutische Sitzungen eingelassen und hat 
nun eine Ausbildungsstelle.

Dysfunktionales Handeln wie Frustessen, sich 
mit Medien dauerhaft abzulenken, sich nicht 
mehr aus dem Haus hinauszubewegen muss als 
Verhaltensmuster verstanden werden, hinter dem 
sich unerfüllte Grundbedürfnisse verbergen. Die-
se Grundbedürfnisse funktional zu befriedigen 
benötigt Zeit, Kraft und Ausdauer sowie Beistand 
durch professionelle Hilfe.

Wenn nun am Ende der Maßnahme die Ge-
wichtskurve nicht nach unten ging, bleibt doch 
mehr als nur die Hoffnung, das Erlernte später 
abrufen zu können.
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Ausblick

Was bleibt zu tun?

Vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Er-
fahrungen aus den vergangenen fünf Jahren im 
Umgang mit jungen Menschen, mit deren Eltern 
und Familiensystemen, mit Kostenträgern und 
Fallzuständigen im Sozialen Dienst, mit Fach-
ärzten und Kliniken sowie wiederum deren un-
terschiedlichen Bewertungen über Erfolg oder 
Misserfolg der angebotenen Hilfemaßnahme lei-
tet sich die durchaus legitime Frage ab: Ist das 
Konzept der spezialisierten Adipositaswohngrup-
pe aufgegangen?

Bei dieser Bewertung spielt natürlich auch der 
Kostenfaktor in Form des erhöhten Entgeltes 
eine bedeutende Rolle. Die Belegungszahlen der 
Wohngruppe liegen unter dem ökonomischen 
Soll – kann daraus möglicherweise abgeleitet 
werden, dass der Bedarf an dieser spezialisierten 
Form der stationären Jugendhilfe aktuell nicht 
vorhanden ist? Vielleicht ist dieser Effekt aber 
auch durch den Zusammenhang bedingt, dass 
adipöse junge Menschen eher zurückgezogen 
leben, dadurch nicht so stark auffällig werden 
und somit eher nicht den Weg in die Hilfen zur 
Erziehung finden.

Für uns als Jugendhilfeträger stellt sich damit 
aber auch die herausfordernde Frage, ob die 
Wirksamkeit der pädagogischen Arbeit mit die-
ser Klientel in einer spezialisierten Gruppe tat-
sächlich höher ist. Sind die Bedarfe der jungen 
Menschen in diesem Rahmen wirklich eindeutig 
besser abzudecken und bietet diese Wohngruppe 
tatsächlich wie beschrieben einen Schutzraum 
zur besseren Entwicklung an Körper und Seele 
konträr zu einer integrierten Gesundheitsförde-
rung in den klassischen Gruppierungen?

Eine empirisch gestützte Studie zur Überprüfung 
von Nachhaltigkeit und qualitativer Verbesserung 
der Lebenswelt könnte verwertbare Antworten 
auf diese Fragen liefern und uns (hoffentlich) 

in unseren Bemühungen bestärken. Dies ist eine  
Herausforderung, der wir uns in absehbarer Zeit 
stellen wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir in 
diesem Zusammenhang eher auf nicht fundierte 
Einschätzungen, Gefühle, aber auch anerkennen-
de Dankbarkeit ehemaliger Klientinnen und Kli-
enten angewiesen. Es bleibt spannend! 	 q

Danny Hohl
Diplom-Pädagoge

Gruppenleiter
St. Elisabeth-Verein e. V.

Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg

dannyhohl@gmx.de
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Für Außenstehende und insbesondere für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugend-
hilfe sind polizeiliche Strukturen oft schwie-
rig zu verstehen und vielleicht manchmal auch 
etwas suspekt. Es handelt sich bei Polizei und 
Jugendhilfe um gänzlich unterschiedliche Sys-
teme mit großen Differenzen in der berufli-
chen Sozialisation. Gleichzeitig ergeben sich 
aus den häufigen Übereinstimmungen bei  den 
Zielgruppen von Polizei und Jugendhilfe/Sozi-
alarbeit immer wieder Berührungspunkte und 
Kontakte, die zu klassischen Schnittstellenpro-
blemen führen. Das Wissen und Verständnis um 
die jeweils andere Profession ist der natürliche 
Schlüssel zur Lösung dieser Konflikte, weshalb 
die Leserinnen und Leser der »Evangelischen 
Jugendhilfe« an dieser Stelle eingeladen wer-
den, sich mit der »Welt der Polizei« einmal nä-
her auseinanderzusetzen.

Bei der Polizei in der heutigen Form handelt es 
sich um eine vergleichsweise junge Organisati-
on, die sich erst im Laufe des 19ten Jahrhun-
derts entwickelt hat. Hier bieten sich tatsächlich 
Vergleiche mit dem Volksschulwesen oder der 
Jugendhilfe an. Das Berufsbild des Lehrers hat 
sich ungefähr zeitgleich mit dem des Polizeibe-
amten etabliert und geformt. Ähnlich verhält es 
sich mit der Jugendhilfe, die sich ebenfalls bald 
nach den napoleonischen Kriegen konstituiert 
und zu einer selbständigen Profession entwi-
ckelt hat. 

Ein kurzer historischer Einblick

•	 Im kleinstaatlichen Deutschland betrauten 
die jeweiligen Landesfürsten häufig Förster 
und hoheitliche Jäger mit Polizeiaufgaben. 
Im Gegensatz zu den zum Dienst gepressten 

Soldaten handelte es sich bei den Jägern um 
bewaffnete Personen, die in einem mehr oder 
wenigen festen herrschaftlichen Dienst- und 
Treueverhältnis standen, sodass die Obrigkeit 
von einer gewissen Loyalität ausgehen konn-
te.

•	 1742 erlässt Friedrich der Große eine ausführ-
liche Polizeiinstruktion. Die Stadt Berlin wird 
in 18 Polizeibezirke eingeteilt und nach Pari-
ser Vorbild organisiert.

•	 1789 bis 1799 – Französische Revolution: Die 
Polizei, so wie wir sie heute kennen, ist ein 
»Kind« der französischen Revolution und eng 
mit den (innen-)politischen Unruhen dieser 
Zeit verbunden. Im zentralistischen Staatswe-
sen Frankreichs wurden »bewaffnete Männer« 
(wörtliche Übersetzung: Gendarmen) über 
das Land verteilt, um die revolutionären Er-
rungenschaften und das neue Staatswesen zu 
sichern. 

•	 1800: ein differenziertes Rechtshilfesystem 
mit mehreren Instanzen. Die Ermittlungen 
wurden jedoch nicht von einem (Polizei-)
Kommissar, sondern von dem örtlichen (Un-
tersuchungs-)Richter geführt, der sich bei den 
Amtshandlungen von seinen Gerichtsschrei-
bern und den Haus- und Hofknechten unter-
stützen ließ. 

•	 Bis 1850: In Deutschland waren es zunächst 
die Flächenstaaten Bayern, Preußen und 
Sachsen, die Gendarmerie-Einheiten aufstell-
ten. 

•	 1860: Für die Stadt Berlin entsteht ein prakti-
sches Lehrbuch der Kriminalpolizei. 

•	 1893: Hans Groß veröffentlicht erstmals das 
Handbuch für Untersuchungsrichter und 
beschreibt darin die Kriminalistik als Wis-
senschaft. Die zwei Bände bilden damit die 
Grundlage für die Akademisierung der Polizei. 

Wie funktioniert Polizei? 
Eine Positionsbestimmung im Vergleich zur Jugendhilfe

Werner Gloss, Zirndorf
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•	 Heute: Polizeibeamte studieren an Fachschu-
len der Länder und der Universität der Polizei 
in Münster, wenngleich es sich um keine of-
fenen Studiengänge handelt und die Krimina-
listik noch weit von einer freien Wissenschaft 
entfernt ist. 

Im Gegensatz zur Polizei kann man für die Ju-
gendhilfe wohl eine gewisse Basisbewegung  
annehmen, in der sich christliche und soziale 
Organisationen engagiert haben und die zu den 
Vorläufern der freien Träger von heute wurden. 
Abgesehen von den föderalen Strukturen gibt 
es erhebliche Unterschiede im Berufsalltag der 
Polizeibeamten, der bei einem Drogenfahnder 
ganz anders aussieht, als bei einem Beamten des 
Wach- und Streifendienstes. Obwohl die Polizei-
gesetze der Länder von einer Einheitspolizei aus-
gehen, kann man in der polizeilichen Wirklichkeit 
ganz allgemein zwischen Bereitschafts-, Schutz- 
und Kriminalpolizei differenzieren. Dies ent-
spricht in etwa der klassischen Polizeiorganisa-
tion Frankreichs, dem Mutterland der modernen 
Polizei. Dort unterscheidet man drei selbständige 
Organisationen, die unterschiedlichen Dienst-
herrn unterstehen. Aus dieser Organisation lassen 
sich für Deutschland die folgenden drei Funkti-
onsbereiche ableiten, welche abschließend näher 
beleuchtet werden sollen. (1.) Die Sicherung des 
staatlichen Herrschafts- und Machtanspruches 
(Gendarmerie nationale). (2.) Die Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung im kommunalen Ge-
füge (Police municipale) und (3.) die Mitwirkung 
in der Kriminalrechtspflege (Police judiciaire). 

Die Sicherung des staatlichen Herrschaftsan-
spruches betrifft deutsche Polizeibeamte heute 
nur noch am Rande und wird deswegen nicht 
weiter ausgeführt. In einer stabilen Demokratie 
und einem funktionierenden Rechtsstaat kommt 
dieser klassischen Funktion der Polizei nur noch 
eine untergeordnete Rolle zu.

Eine Auseinandersetzung zwischen Staat und 
Bürger gibt es hierzulande höchstens noch bei 
Demonstrationen. Solche Einsätze bei Großde-

monstrationen erleben viele Polizeibeamte als 
sehr belastend. Es stellt sich oft  das Gefühl ein, 
in einem Konflikt unterschiedlicher gesellschaft-
licher Gruppen zwischen die Fronten zu geraten 
und als Ersatz für politische Lösungen den »Kopf 
hinhalten zu müssen«. 

Das Verhältnis von Polizei und Sozialarbeit wird 
durch diese ordnungspolitische Funktion der Po-
lizei allenfalls indirekt berührt. In den rückbli-
ckend relativ unruhigen Jahren nach 1968 und 
bei den Großdemonstrationen der 70er und 80er 
Jahre haben zum Beispiel in Wackersdorf oder 
an der Startbahn West viele Sozialarbeiter (auf 
Seite der Demonstranten) und damals junge Po-
lizeibeamte (bei der Bereitschaftspolizei) aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln Erfahrungen ge-
sammelt, die sich auf die Einstellung zur jeweils 
anderen Profession ausgewirkt haben.

Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch auch be-
richten, dass beide Seiten mit diesen Belastun-
gen oftmals überraschend differenziert und gut 
umgehen können. Das Augenmerk soll an dieser 
Stelle deshalb auf einen Prozess gelenkt werden, 
der aus Sicht des Verfassers wesentliche Auswir-
kungen auf die Sozialisation innerhalb der Polizei 
hat. 

Aus den eingangs beschriebenen Traditionen und 
den im kalten Krieg vermuteten Bedrohungsla-
gen war der Dienst bei der Bereitschaftspolizei 
bis Ende der 80er Jahre sehr stark an militäri-
schen Belangen orientiert. Die ausschließlich 
männlichen Berufsanfänger waren kaserniert 
untergebracht, der Tagesablauf und der Um-
gangston waren soldatisch und die Ausbildungs-
inhalte orientierten sich an den Straßenkämpfen 
der Weimarer Republik.

In den vergangenen 20 bis 30 Jahren hat sich 
hier Wesentliches verändert. Aus Hundertschaf-
ten wurden – gemischtgeschlechtliche – Ausbil-
dungsseminare, in denen die Berufsanfänger auf 
den praktischen Polizeidienst vorbereitet werden, 
während militärische Aspekte nur noch rudimen-
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tär vorkommen. Kommunikative und psychologi-
sche Ausbildungsinhalte ergänzen eine fundierte 
Rechtsausbildung. Viel Wert wird auch auf Sport 
und Selbstverteidigung gelegt. Ferner wird eine 
Balance zwischen praktischen und theoretischen 
Ausbildungsinhalten angestrebt, wenngleich es 
nach wie vor auch Defizite gibt. Denn: Jugend-
hilfesysteme und Jungendhilferecht gehören re-
gelmäßig nicht zu den Ausbildungsinhalten und 
selbst das Jugendstrafrecht als Sonderverfahren 
wird in einigen Bundesländern recht stiefmütter-
lich behandelt.

Aufgabe der Polizei ist es zu überwachen, zu 
kontrollieren, einzuschränken und zu verbieten, 
während die Jugendhilfe ermöglicht, befähigt, 
unterstützt und ermutigt. Die Polizei ist damit 
der Eingriffsverwaltung zuzurechnen, während 
die Jugendhilfe Bestandteil der Leistungsverwal-
tung ist.

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung im kommunalen Gefüge als weite-
re Funktion von Polizei bildet dagegen das so-
genannte »Kerngeschäft« der Polizei. In den In-
spektionen, Revieren, Stationen und Posten wird 
die polizeiliche Basisarbeit geleistet und hier fin-
det auch die eigentliche berufliche Sozialisation 
statt. Von vernachlässigbaren Ausnahmen abge-
sehen, hat jeder Polizeibeamte einige Jahre im 
Wach- und Streifendienst verbracht und dabei 
vergleichbare und damit verbindende Erfahrun-
gen gemacht. Was in polizeikritischen Beiträgen 
regelmäßig als Korpsgeist bezeichnet wird, be-
ruht zunächst auf einer Art von Kulturschock des 
Polizeieinsteigers. 

Viele Menschen gehen prüfend in sich und fra-
gen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben, 
wenn sie nur ein Polizeiauto im Rückspiegel se-
hen. Aber auch das Verhalten des Polizeibeamten 
wird genau beobachtet und kritisch beleuchtet. 
Als Polizeibeamter (in Uniform) wird man zur 
Person des öffentlichen Lebens und außerdem 
zum Springer zwischen Lebenswelten. Es kann 
gut sein, dass der junge Streifenbeamte beim 

nächsten Einsatz vielleicht im Wohnzimmer des 
Chefarztes der städtischen Kliniken steht, der 
weit nach Mitternacht und nach einer Flasche 
Rotwein nicht so wirkt, wie man ihn kennt. Die 
weinende Ehefrau des Arztes hat nach einem 
handgreiflichen Ehekrach die Polizei gerufen, 
wobei es unklar ist, ob sie wirklich Schutz sucht 
oder durch die Zerstörung der Privatheit eine Art 
Bestrafung des Gatten herbeiführen will. Jeden-
falls ist nicht nur die Stimmung der Frau auf-
gelöst. Auch sonst scheint sich gerade vieles in 
dieser Beziehung aufzulösen.

Wie Sozialarbeiter auch müssen Polizeibeamte 
diesen Wechsel der Lebenswelten bewältigen, 
wobei sie typischerweise auf soziale Randgrup-
pen treffen oder aber Menschen in extremen Le-
benssituationen vorfinden. 

Klassische Vorstellungen von Gut und Böse ver-
wässern sich und gleichzeitig erweitert sich das 
Spektrum des Vorstellbaren. Einem Polizeibeam-
ten mit nur etwas Diensterfahrung ist schließlich 
nichts Menschliches mehr fremd. Das häufig für 
Polizeibeamte skizzierte Klischee der Vorurteils-
behaftung gegenüber bestimmten Bevölkerungs-
schichten oder -gruppen trifft deswegen in dieser 
einfachen Form nicht zu. Die sicherlich vorhan-
dene Orientierung an der gesellschaftlichen Mit-
telschicht würde ich vielmehr dem Streben oder 
der Sehnsucht nach intakten und geordneten 
Strukturen zuschreiben. Nach einfachen Lösun-
gen, die das Leben so aber nicht zu bieten hat. 

Solche Erfahrungen verbinden Polizeibeamte 
selbst über Landes- und Kulturgrenzen hinweg. 
Es entsteht das Gefühl, zu einer großen Familie 
zu gehören, deren Mitglieder es mit schwierigen 
Menschen und Menschen in schwierigen Situati-
onen zu tun haben. Der Beruf wird ferner nicht 
zuletzt deswegen als sehr emotional belastend 
erlebt, weil sich Polizeibeamte häufig in Kon-
fliktsituationen befinden. Rechtseingriffe ver-
ursachen Abwehrhaltungen, die nicht selten zu 
offener Anfeindung bis hin zu handgreiflicher 
Gewalt gegen Polizeibeamte  führen. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugend-
hilfe können sich sehr gut in diese Lage hinein-
denken, da sie häufig vergleichbare Erfahrungen 
machen. Der Unterschied zwischen Polizei und 
Sozialarbeit ergibt sich freilich aus dem Kontext, 
in dem der jeweilige Bürgerkontakt erfolgt. Der 
Polizeibeamte wird regelnd und direktiv tätig, 
während Jugendhilfe auf Angebotsstrukturen 
und Freiwilligkeit baut. Gleichwohl stellt auch 
das Hilfsangebot eine Einmischung in zentrale 
Lebensbereiche dar, auf die mitunter abweisend 
reagiert wird.

In der beschriebenen Einsatzsituation erhält der 
Chefarzt von dem Polizeibeamten einen Platzver-
weis, damit in dieser Nacht nichts mehr passiert. 
Für die Polizei gilt Nichthandeln oder Zuwarten 
als »Kunstfehler«, wobei man es gewohnt ist, Wi-
derstände gelassen und geduldig aber letztend-
lich doch konsequent zu überwinden. Ohne neue 
Sachargumente ist die Rücknahme einer polizei-
lichen Maßnahme nur schwer möglich, weil po-
lizeiliches Handeln grundsätzlich eben nicht zur 
Disposition steht. 

Diesbezüglich erweist sich die Jugendhilfe deut-
lich flexibler und für alternative Lösungen offen. 
Bei der Polizei werden Einsätze durch Mitteilun-
gen oder eigene Wahrnehmungen aufgemacht, 
um dann durch zeitnahe Maßnahmen oder 
Meldungen geschlossen oder abgearbeitet zu 
werden. Längerfristige Lösungen oder die sys-
temische Aufarbeitung von Prozessen gehört 
grundsätzlich nicht zum polizeilichen Repertoire. 
Es genügt, dass der Arzt diese Nacht im Hotel 
verbringt, während die Eheprobleme des Paa-
res unbearbeitet bleiben. Genau daran würden 
jedoch Hilfesysteme ansetzen, weshalb es zwi-
schen Polizei und Sozialarbeit ganz natürlich zu 
Missverständnissen kommt. 

Die Fachlichkeit der einen Profession gilt im 
System der anderen als unprofessionell. Wer 
hier nicht ausreichend differenziert, kommt als 
Polizeivertreter leicht zu dem Schluss, dass So-
zialarbeiter immer nur reden und nicht handeln. 

Polizisten vermissen bei der Jugendhilfe die aus 
ihrer Sicht gewohnte Klarheit und Konsequenz, 
während Sozialarbeiter die Polizeibeamten bei 
komplizierten Zusammenhängen und zwischen-
menschlichen Prozessen für intellektuell überfor-
dert halten, weil sie diesen längerfristigen Aspekt 
nicht im Auge haben. 

Beides ist freilich Unsinn. Es handelt sich bei Po-
lizei und Sozialarbeit eben um unterschiedliche 
Systeme mit unterschiedlichen Methoden und 
Handlungsmustern, die sich trotzdem oder viel-
leicht sogar gerade deswegen sehr wohl ergän-
zen können.

Der Polizei wurde im Nachkriegsdeutschland eine 
sehr begrenzte und stark eingeschränkte Positi-
on zugewiesen, die sich mit der Außenwahrneh-
mung dieser Institution kaum deckt. Letztendlich 
hat die Polizei nur bei der Abwehr von konkreten 
Gefahren eine institutionelle  Entscheidungs-
kompetenz. Darüber hinaus hat die Polizei dann 
allerdings nur noch die Macht des Faktischen, die 
sich aus der dokumentierenden Funktion ergibt, 
indem die Polizei Sachverhalte festhält und ak-
tenkundig macht, welche dann anderen (staat-
lichen) Stellen zur Entscheidung vorgelegt wer-
den. Vieles von dem, was in den Polizeiberichten 
fehlt, bleibt für alle Zeit im Dunklen, während 
alles, was dokumentiert wird, von Dritten ausge-
wertet und bewertet werden kann.

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich bei den 
Polizeiberichten um Strafanzeigen, die »durcher-
mittelt« – also von allen Seiten beleuchtet – und 
in einer förmlichen Strafanzeige der Staatsan-
waltschaft vorgelegt werden. Dort wird entschie-
den, ob Anklage erhoben und das Verfahren wei-
ter verfolgt wird. Die Polizei kann aus eigener 
Machtvollkommenheit jedenfalls niemanden vor 
den Strafrichter bringen. 

Ähnlich verhält es sich bei Kindeswohlgefähr-
dungen oder anderen Tatbeständen nach dem 
Jugendhilferecht. Wären zum Beispiel bei den 
beiden oben angeführten Fällen minderjährige 
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Kinder anwesend, würde der Polizeibeamte eine 
Meldung an das Jugendamt machen. Ob sich 
hieraus dann tatsächlich ein Jugendhilfebedarf 
ergibt, entscheidet die öffentliche Jugendhilfe 
eigenverantwortlich. 

Gute und objektive Berichte gelten auch intern 
als Qualitätsmerkmal polizeilicher Arbeit, wäh-
rend fehlende Fakten oder eine nachlässige Do-
kumentation für das Gegenteil sprechen. Kommt 
es deswegen zu Verfahrenseinstellungen oder gar 
Freisprüchen wird die Arbeit mangelhaft bewer-
tet. Dies führt zu einem für Sozialarbeiter/innen 
und Außenstehende wohl schwer nachvollzieh-
baren Qualitätsindikator.

Hohe (Haft-)Strafen oder intensive Jugendhil-
femaßnahmen sind für den polizeilichen Sach-
bearbeiter positive Rückmeldungen, da solche 
schwerwiegenden Rechtsfolgen nur dann mög-
lich sind, wenn gut ermittelt und aussagekräf-
tig und unmissverständlich dokumentiert wur-
de. Schließlich ist es ein natürlicher Reflex des 
Täters, sein Verhalten zu beschönigen oder gar 
ganz zu leugnen. Fast jeder polizeilichen Mit-
teilung steht deswegen eine Gegendarstellung 
gegenüber, die durch gute Ermittlungsarbeit zu 
widerlegen ist, was oft genug nicht gelingt. 

Zur beruflichen Sozialisation des Polizeibeamten 
gehört ferner die Bewältigung von gefährlichen 
Situationen, wenngleich der Beruf bestimmt 
nicht so gefährlich ist, wie es landläufig erwartet 
wird. Trotzdem müssen Polizeibeamte in Angst-
räume vordringen und sind dabei zunächst nur 
auf sich und ihren Partner gestellt. 

Einer der ersten Einsätze des Verfassers war ein 
optischer Alarm an einer Lagerhalle am Güter-
bahnhof. Die Verlassenheitsgefühle und die exis-
tenzielle Angst sind noch gut erinnerlich, als der 
Streifenführer anordnete, dass man sich trennt 
und ich die Fenster auf der Südseite zu über-
prüfen habe, während er sich um die nördliche 
Fensterfront kümmern wird. Das Durchstehen 
solcher Situationen und die wiederholte Über-

windung von Ängsten führen nicht nur zu einer 
gewissen Abgeklärtheit und zweckmäßigen Ein-
schätzung von Gefahrenlagen. Es verändert wohl 
auch die Persönlichkeit, wobei vor allem das 
Selbstvertrauen zu gewinnen scheint. Bedenkt 
man nun, dass Polizeibeamte nicht nur den oben 
angeführten Chefarzt aus dessen eigener Woh-
nung verweisen, sondern auch andere Autoritä-
ten kontrollieren, beanstanden und Anordnun-
gen unterwerfen können, so wird deutlich, dass 
Polizeibeamte häufig über ein sehr ausgeprägtes 
Selbstvertrauen verfügen, welches nicht selten 
mit Arroganz oder Überheblichkeit verwechselt 
wird. 

Stellen Sie sich einen Maurerpolier vor – ein »ge-
standenes Mannsbild«, wie man in Bayern sagt 
– der nach dem Gerüststurz eines Arbeiters klein-
laut und fast ängstlich auf die Fragen des Polizei-
beamten antwortet, weil er neben dem Schock 
und den Schuldgefühlen, die in den Knochen 
stecken, auch verletze Arbeitsschutzvorschriften 
und den damit verbunden Ärger im Hinterkopf 
hat. Gleiches gilt für den ansonsten so gefürch-
teten Mathematiklehrer, der beim Schulland-
aufenthalt einen Schüler vermisst melden muss.  
Auch er ist in dieser Situation unsicher und ak-
zeptiert die Autorität des Polizeibeamten, der in 
beiden Beispielen Rolle und Person gut trennen 
muss. Genau das aber bereitet so manchem Kol-
legen Schwierigkeiten, weshalb einige Polizeibe-
amte dazu tendieren, allzu kritisch und geradezu 
besserwisserisch mit anderen Berufen umzuge-
hen. Dies ist einer besseren Zusammenarbeit mit 
der Jugendhilfe eher nicht förderlich. 

Umgekehrt sind Polizeibeamte aber auch beson-
ders kritisch, wenn es um die eigene Profession 
geht. Vergleichbar mit vornehmlich männlichen 
Kraftfahrern, die sich in der Selbstwahrnehmung  
regelmäßig besser einschätzen, als sie tatsächlich 
Auto fahren, halten sich viele Polizeibeamte für 
die besseren Polizisten. Die Sorgen des Maurer-
poliers oder des Mathematiklehrers sind häufig 
unbegründet, weil in beiden Fällen ein Schuld-
nachweis regelmäßig schwer zu führen ist – und 
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zwar auch dann, wenn tatsächlich Pflichtverlet-
zungen vorhanden sind. Dem aufnehmenden Be-
amten fehlt oft das Fachwissen, um Unfallverhü-
tungsvorschriften oder Aufsichtspflichten genau 
zu überprüfen. Später wird man ihn kritisieren, 
weil er entscheidende Fragen nicht gestellt und 
wichtige Beweise nicht gesichert hat. 

Der Polizeibeamte befindet sich in einer schwie-
rigen Situation, weil er zum einen einer stren-
gen internen Kontrolle unterliegt und weil er 
zum anderen keine Entscheidungskompetenz 
hat. So berichten Polizeibeamte immer wieder, 
dass sie frustriert sind, weil mühsam ermittelte 
Tatbestände nicht weiter verfolgt werden. Als 
besonders ärgerlich werden immer wiederkeh-
rende Einsatzlagen angeführt, die für Unmut 
sorgen und welche die »Hilflosigkeit« dieser als 
so »mächtig« wahrgenommen Institution aufzei-
gen. Klassische Beispiele hierfür sind Frauen, die 
nach häuslicher Gewalt den Strafantrag zurück-
ziehen und zu ihren Männern zurückkehren, nur 
um einige Tage später doch wieder bei der Poli-
zei mit einem neuen Fall aufzulaufen. Auch Ju-
gendliche, die nach polizeilichen Aufgriff  immer 
wieder auffällig werden, zeigen die Grenzen der 
polizeilichen Möglichkeiten auf. Wenn man so 
will, existieren hier deutliche Parallelen zwischen 
Polizei und Sozialarbeit, wo der unmittelbare Ar-
beitserfolg ebenfalls fremdbestimmt ist. 

Polizeibeamte und Sozialarbeiter können nur die 
Voraussetzungen für Prozesse schaffen, die ande-
re Personen durchlaufen und gestalten müssen. 
Nimmt man die erfolgreiche Legalbewährung des 
Jugendlichen als Maßstab für den Arbeitserfolg, 
dann liegt es in letzter Konsequenz nur an ihm, 
ob er sich auf die Hilfen einlässt und sein de-
linquentes Verhalten ändert. Die Mitarbeiter der  
Jugendhilfe können nur möglichst professionell 
und (im Rahmen der personellen und finanziellen 
Möglichkeiten) intensiv mit dem Jugendlichen 
arbeiten – kurz: Qualität gewährleisten. 

Im Unterschied zu den Polizeibeamten, die auf 
solche Frustrationen mit einer Art trotzigen Stolz 

reagieren, fällt mir bei den verschiedenen Kon-
takten mit der Jugendhilfe oft ein gering entwi-
ckeltes Selbstvertrauen in die Möglichkeiten und 
die Qualität der eigenen Arbeit auf. 

Wenn Sie einem Außenstehenden diese An-
merkung erlauben, möchte ich Ihnen vorhalten, 
dass so mancher Mitarbeiter in der Jugendhilfe 
zu kritisch mit sich, seinen Methoden und der 
eigenen Profession umgeht. Hier wäre etwas 
mehr Selbstvertrauen angesagt, wenngleich es 
verständlich ist, im Umgang mit Menschen vor-
sichtig (also kritisch) zu sein. Es erübrigt sich 
festzuhalten, dass die Jugendhilfe zum Beispiel 
im Jugendstrafverfahren ein gleichberechtigter 
Partner von Justiz und Polizei ist, der für das 
Hilfeverfahren die Steuerungskompetenz  hat. 
Im Umgang mit den Jugendlichen leistet sie die 
Kärrnerarbeit und sollten, was den Erfolg betrifft, 
nicht zu kritisch sein. Kein Staatsanwalt oder 
Polizist rechnet es sich zu, wenn ein überführter 
Täter rückfällig wird. 			   q

Werner Gloss
Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Zirndorf
Rothenburger Str. 27

90513 Zirndorf
werner.gloss@t-online.de
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Grundlage des inhaltlichen Konzeptes des Am-
bulanten pädagogischen Einsatzteams (A.p.e. 
e. V.) ist das soziale Lernen in einer Gruppe un-
ter Einbeziehung naturpädagogischer, aktions-, 
wildnispädagogischer und projektorientierter 
Ansätze. Für seine erlebnispädagogischen An-
gebote beschäftigt Ape neben einer Erzieherin 
auch einen Wildnispädagogen/Wildnisthera-
peuten sowie eine Erzieherin und Naturlehre-
rin. Unsere Gruppenarbeit soll Selbstwerterfah-
rung vermitteln, verschiedenste Übungsfelder 
anbieten und damit Lernmotivation und konst-
ruktives Sozialverhalten stärken. Unsere Arbeit 
soll ebenso das Netzwerk des einzelnen Kindes 
/Jugendlichen mit einbeziehen. Gespräche mit 
Eltern (beziehungsweise Familiengespräche) 
und Familienbetreuern sind dabei Vorausset-
zung für einen gelingenden Hilfeprozess.

Das Wort »Ape« steht nicht nur für Ambulantes 
pädagogisches Einsatzteam, sondern vielmehr 
sind wir über eine Ape zu unserem Namen ge-
kommen. Die Ape ist ein kleines, aus Italien 
stammendes dreirädriges »Auto« mit einer klei-
nen Ladefläche und einer Höchstgeschwindigkeit 
von 40 km/h. Dieses originelle Gefährt soll ein 
»Wegbegleiter« unserer pädagogischen Arbeit 
sein. So wie nämlich in vielen Familien nicht 
immer alles »rund« läuft, läuft auch unsere Ape 
nicht auf vier Reifen. Manchmal hat man das Ge-
fühl, es geht nur langsam voran. Trotzdem kann 
etwas in Bewegung sein und durch Originalität 
auffallen.

1. Prinzipien und 
Ziele der sozialen 
Natur- und Wildnis-
gruppenarbeit 

Kinder und Jugendliche können anhand ihrer Na-
turerfahrungen ihre Stellung als Mensch in den 
Ökosystemen, in der Natur erfassen und über die 
Umweltbildung erlernen, dass die intellektuellen 
und technischen Möglichkeiten verantwortliches 
Handeln erfordern. 

Der Spaß am Naturerlebnis kann die jungen 
Menschen aus stark besiedelten Gebieten wie der 
Großstadt dazu bringen, dass sie sich als wichti-
gen Teil der Natur erkennen. Jugendliche können 
nicht nur die Natur als äußere Lebensumwelt des 
Menschen direkt pädagogisch angeleitet erleben, 
sondern auch entsprechende Umgebungen – also 
ihre Umwelt – selbständig erkunden.

a) Prinzipien
Die Arbeit der Natur- und Wildnisgruppe lässt 
sich von folgenden Prinzipien leiten:

è	 Förderung der Wahrnehmung

Es gibt einen Unterschied zwischen sehen und 
wahrnehmen! Ein weiteres pädagogisches Prin-
zip ist die Förderung der Wahrnehmungsfähig-
keit aller Sinne. Dieses geschieht beispielsweise 
durch Übungen, Spiele, Rätsel und Spurensuche. 
So wird das eigene Bewusstsein gefördert und 

Abenteuer erleben, bewältigen und gestärkt in 
den Alltag zurückkehren …
Ein erlebnispädagogisches Angebot des 
»Ambulanten pädagogischen Einsatzteams« (A.p.e. e. V.)

Schau dir die Erde mit all ihrer Vielfalt an, lerne sie kennen, entdecke sie, die 
Tiere, die Vögel, die Pflanzen, das ganze Leben um uns herum – so wunderbar 
und einzigartig, diese Schönheit ist in allem was lebt. Auch in Dir.
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auch die Natur in all ihren unterschiedlichen 
Aspekten wahrgenommen. Denn wer hat schon 
einmal versucht, die Windrichtung zu fühlen 
oder eine Baumart am Geschmack des Holzes zu 
unterscheiden?

Unsere Gruppenarbeit ist frei und fern der medi-
alen und konsumreichen Welt – ohne Spielzeug, 
Süßigkeiten, Handy, mp3-Player, oder ähnlichen 
Konsumgütern.

è	 Kompetenz statt Hierarchie

Menschen lernen am besten durch eigene Er-
fahrungen, Experimente und durch Fehler, die 
man selber macht. Das Hinterfragen anderer, 
aber auch seiner selbst trägt dazu bei. Erfah-
rungsmöglichkeiten zu bieten und Experimen-
te zuzulassen ist Teil des Ansatzes. Gleichzeitig 
lernt man viel durch Beobachtung, Nachahmung 
und Vorbilder. Die Rolle des Lehrenden ist es, ein 
kompetentes Vorbild zu werden, und zwar in 
jeder Hinsicht. Dies bedeutet, dass Wissen und 
Erfahrung des Lehrenden jederzeit bis ins Detail 
hinterfragbar sind.

è	Wissen und Weisheit der Naturvölker – sich 
einschränken und Einfaches bewusst schätzen

Naturvölker auf der 
ganzen Welt ver-
suchen auch heute 
noch, so gut wie 
möglich mit der Na-
tur in Einklang zu 
leben. Sie tun die-
ses auf eine Art und 
Weise, die das lang-
fristige Überleben 
aller Spezies ermög-
licht, ohne einen 
Ressourcenraubbau 
zu betreiben. Diese Lebensphilosophie ist der ge-
dankliche Überbau der Wildnis-Pädagogik und 
gleichzeitig auch ihr handwerkliches Fundament. 
Die jungen Menschen lernen zum Beispiel et-

was über die »Sprache des Waldes«, natürliche 
Rhythmen, Zyklen und Hintergründe mancher 
Riten und Feste. Auf der praktischen Seite lernen 
sie das Erkennen von Pflanzen und Kräutern, die 
Kunst des Fährtenlesens und das Feuermachen 
ohne Streichhölzer sowie das Herstellen einfa-
cher Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge aus 
Materialien der heimischen Natur in der Traditi-
on von Naturvölkern.

è	 Ausbrechen und spannendes Erleben 

Jahreszeiten hautnah erleben:
•	 Feuer machen ohne herkömmliche Mittel
•	 Kochen in und mit dem, was die Natur hergibt
•	 Schnitzen 
•	 Bogenschießen mit Bogenbau 
•	 Bauen einer Schwitzhütte
•	 Bauen eines Erdofens, Lehmofens
•	 Bauen eines Floßes
•	 Naturerfahrungsspiele 
•	 Wissen über Bäume, Wald, Wasser, Wiesen,	

Pflanzen, Wildfrüchte, Tiere … im Natur- und 
Wasserschutzgebiet

•	 und vieles andere mehr …
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è	 Coyote-Teaching 

Die grundlegende Lehrmethode der Wildnis-Päd-
agogik wurde den indigenen Völkern abgeschaut. 
Die Ureinwohner Nordamerikas bezeichnen sie 
als Coyote-Teaching.

Es ist eine komplexe, multidimensionale und äu-
ßerst effektive Art des traditionellen Lehrens, die 
von indigenen Völkern seit Tausenden von Jah-
ren erfolgreich praktiziert wird und die mit der 
schulischen Lehre nichts gemein hat. Der Coyote 
als der große Trickser einiger nordamerikanischer 
indianischer Mythologien, dient als Bild für die 
inspirierende Kunst des Lehrens. 

Ungelöste Rätsel, die Ergründung von Spuren 
und deren Geschichte, lehrreiche Fragen, Fallen, 
Tricks und Spiele – diese und andere Elemente 
wurden und werden von Naturvölkern angewen-
det, um ihrem Nachwuchs Kenntnisse über die 
Natur zu vermitteln. Da dieses Wissen (über-)
lebensnotwendig war, musste es effektiv, schnell 
und nachhaltig vermittelt werden. Dennoch be-
ruht das Coyote-Teaching nie auf der direkten 

Wissensvermittlung durch den Lehrenden, son-
dern auf der Kompetenz des Lernenden, sich das 
nötige Wissen selber zu erarbeiten. Dabei sind zu 
beobachtende Effekte die Entstehung von Neu-
gierde, wo zuvor keine war, erhöhte Gegenwarts-
präsenz und einem Hunger nach Wissen, der ei-
gene Fragen stellen und Antworten finden lässt. 
Dies führt zum Lernen durch eigene Erfahrung 
mit jedem unserer Sinne. Das erlernte Wissen 
prägt sich stärker und nachhaltiger ein.

è	 Einbezogen sein und Verantwortung überneh-
men

Die soziale Gruppenarbeit in Form einer Natu-
rerlebnis- und Wildnisgruppe bietet den Kindern 
und Jugendlichen einen Schutz- und Schonraum 
auf einer Naturerlebnisinsel, einem Gelände auf 
der Ilminsel, in dem sie lernen,  erlerntes und an-
trainiertes Verhalten zu reflektieren und zu über-
denken sowie neues Verhalten zu erlernen und 
dieses auch ausprobieren können, um Verhal-
tensmuster schrittweise zu verändern und dies 
auch auf den eigenen Sozialraum außerhalb der 
Gruppe zu übertragen.

è	 Lebenswelt- und lebenslagenorientiert

Unterstützung zur Überwindung von Entwick-
lungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen. 

è	 Personenorientierung und Partizipation

Förderung von Identitätserziehung, Persönlich-
keitsentwicklung und Sozialverhalten durch 
Lernprozesse in der Gruppe. 

è	 Gemeinsames Erleben als Basis echter Bezie-
hungen

Zusammenarbeit im Team oder Einzelübungen, 
Freiheit versus Grenzen zu erfahren, Selbsterfah-
rung und Selbstreflexion, Entscheidungen fäl-
len, Konsequenzen tragen, Bestätigung erleben, 
Selbstvertrauen stärken, Selbstverantwortung 
tragen.
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è	 Sucht- und Gewaltprävention

Junge Menschen werden mit vielfältigen Anfor-
derungen und Konflikten konfrontiert. Oft sind 
Kinder und Jugendliche hierdurch überfordert 
und versuchen, die Probleme gewaltsam oder 
durch Drogenkonsum zu lösen. Wir zeigen Kin-
dern und Jugendlichen alternative und gewalt-
freie Lösungsstrategien auf.

Hierbei geht es um diese Fähigkeiten:
•	 sich sprachlich und gefühlsmäßig auszudrü-

cken
•	 Bedürfnisse zu formulieren sowie Ängste und 

Hemmungen abzubauen
•	 Kontakt herzustellen, um Beziehungen aufzu-

bauen
•	 zu lernen, Widerstände und Unstimmigkeiten 

auszuhalten
•	 Körperbewusstsein zu entwickeln
•	 eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu ak-

zeptieren
•	 die eigenen Schwächen zu erkennen und an-

zunehmen
•	 Grenzen zu erkennen und diese zu akzeptieren
•	 Unterstützung zu suchen und Hilfen anzuneh-

men
•	 Stärken selbstbewusst auszuleben
•	 Durchsetzungsvermögen zu entwickeln
•	 sich selbst Aufgaben zu stellen und hierfür Lö-

sungen zu finden

b) Ziele 
An erster Stelle steht die Vermittlung von so-
zialen Kompetenzen. Jeder Gruppentag ist so 
angelegt, dass er nur durchzuführen ist, wenn 
die Zusammenarbeit in der Gruppe funktioniert. 
Prägendes Merkmal ist eine intensive, länger-
fristig angelegte Gruppenarbeit, die als Unter-
stützungsangebot zur sozialen Integration unter 
Gleichaltrigen und zur Bewältigung individueller 
Probleme gedacht ist.

Die Arbeitsprinzipien basieren auf dem lebens-
weltlichen Kontext der Kinder und den natur-, 
wildnis– und erlebnispädagogischen Hintergrün-
den der Gruppenleiter/in Alexandra Ruppenstein 
und Florian Hirsch.

Ausgehend von diesen Prinzipien und unter Be-
rücksichtigung der Ausgangssituation jedes ein-
zelnen Kindes und Jugendlichen, verfolgt die Na-
tur- und Wildnisgruppe folgende zentrale Ziele:

Vermittlung von sozialen Kompetenzen
•	 Akzeptanz von Vereinbarungen
•	 Veränderung im Sozialverhalten
•	 positives Erleben von Jugendhilfemaßnahmen
•	 Erhöhung der Akzeptanz gegenüber Jugend-

hilfe
•	 Knüpfung sozialer Kontakte
•	 Hilfen zur Alltagsbewältigung
•	 Förderung der Identitäts- und Perspektiven-

entwicklung
•	 Einüben von gruppenbezogenen Prozessen
•	 Stärken von Toleranz und sozialer Kompetenz
•	 Förderung von Integration und Gemein-

schaftsbewusstsein
•	 Änderung der eigenen Einstellung
•	 Förderung individueller Neigungen und Fähig-

keiten
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2. Mögliche  Methoden 

In der Natur- und Wildnisgruppe werden Metho-
den angewendet, die helfen, natürliche Zusam-
menhänge zu verstehen, die Wahrnehmungs-
fähigkeit zu erweitern, sich Wissen und neue 
Kompetenzen zu erarbeiten und sich damit die 
Fähigkeit zu erwerben, in und mit der uns umge-
benen Natur zu (über)leben, ohne sie auf lange 
Sicht zu zerstören.

•	 Projektarbeit beispielsweise »Das Element 
Feuer« 

•	 kooperative Lerngemeinschaften und Grup-
penspiele zur Team,- und Sozialentwicklung 

•	 Wildnisküche: gemeinsames Kochen
•	 Gesprächskreise, Gruppen,- und Einzelreflek-

tionen, Diskussionen
•	 Interaktionsangebote und Rollenspiele
•	 Seilaktionen
•	 Problemlösungsaufgaben
•	 Entspannungsübungen
•	 gestaltungspädagogische/künstlerische Ange-

bote
•	 Erlebniswochenenden mit Übernachtungen
•	 (Wissens-)Wanderungen

3. Ablauf und Struktur

Die wöchentlichen Einheiten der Natur- und 
Wildnisgruppe gliedern sich in vier Bereiche:

I. Begrüßungskreis
Wir beginnen jeden Gruppentag mit einem Sitz-
kreis, dieser stellt ein bewusstes Ankommen in 
der Natur, als auch in der Gruppe dar. Wir stellen 
uns aufeinander ein und heißen uns willkommen. 

Indem wir über den Verlauf des Nachmittags 
sprechen, verschaffen wir uns einen gemeinsa-
men Überblick und es können schon erste Aufga-
benverteilungen geklärt werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Sitzkreises ist 
der kommunikative Austausch. Die Kinder und 
Jugendlichen können Erlebnisse und Ereignisse 
ihrer bisherigen Woche erzählen und austau-
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schen. Wir motivieren sie hierbei durch unsere 
Vorbildfunktion und sprechen auch eigene Erfah-
rungen und Erlebnisse an.

II. Erprobungs- und Experimentierphase
Nach dem Begrüßungskreis geben wir den Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich frei, 
nach ihren Wünschen und Interessen zu beschäf-
tigen. Es stehen hierzu einige Materialien wie 
etwa Farben, Werkzeug, Bastel-Naturmaterial 
zur Verfügung. Die freie Gruppenarbeit lädt zur 
Beschäftigung mit sich selbst in einem freien 
Rahmen ein, ohne Vorgaben und Anordnungen, 
jedoch unter Beachtung unserer allgemeinen 
Gruppenregeln.

In dieser frei gestaltbaren Phase darf vor allem 
nicht der Aspekt der Langeweile und dessen 
Wichtigkeit und Wirkung auf die Kinder und Ju-
gendlichen vergessen werden. 

III. Angebots- und Intensivierungsphase
Hierbei bieten wir verschiedene angeleitete  An-
gebote aus unterschiedlichen Bereichen (siehe 
Methoden der Natur- und Wildnisgruppe) an. Die 
Gruppe kann als Ganzes oder auch nach Förder-
bedarf und individuellen Zielen der Kinder und 
Jugendlichen aufgeteilt werden. Am Ende dieser 
Phase bereiten wir uns durch Aufgabenvertei-
lung gemeinsam auf das Lagerfeueressen vor. 
Hierzu gehören das Sammeln von Birkenrinde, 
Feuerholz und die Zubereitung der Speisen wie 
zum Beispiel Teig zubereiten, Kräuter sammeln, 
Lebensmittel schneiden.

IV. Abschlusskreis
Kurz vor dem Abschlusskreis räumen wir gemein-
sam den Platz, Müll, benutzte Materialien und 
Werkzeuge auf. Wir kümmern uns um das ord-
nungsgemäße Löschen des Feuers.

Im Abschlusskreis räuchern wir mit verschiede-
nen Düften den kommenden Abend und jeder 
junge Mensch erzählt am abflammenden Lager-
feuer, was ihm an diesem Nachmittag besonders 
gut gefallen hat. Außerdem bietet die Abschluss-

runde die Möglichkeit, Konflikte oder Streitigkei-
ten in Ruhe zu besprechen oder Ideen und Wün-
sche für die nächste Gruppenarbeit  zu äußern.

4. Zielgruppe und Indikation

Die soziale Gruppenarbeit richtet sich an
•	 Kinder und Jugendliche, die einen eigenen na-

turbelassenen Ort der Erfahrung benötigen, um 
gegebenenfalls besondere Verhaltensweisen, 
Wahrnehmungs(störungen) und/oder Entwick-
lungsschwierigkeiten überwinden zu können.

•	 Kinder und Jugendliche, deren Familien eine 
ambulante Hilfe bekommen beziehungsweise 
bekommen haben und die nach Beendigung 
dieser Hilfe weiterhin Unterstützung bei der 
Entwicklung des Sozialverhaltens und in der 
Persönlichkeitsentwicklung benötigen.

•	 Kinder und Jugendliche, die in anderen Diens-
ten und Einrichtungen der Jugendhilfe betreut 
werden und deren Eltern und das zuständige 
Jugendamt die Teilnahme an einer sozialen 
Gruppe in der Natur für notwendig ansehen.

•	 Kinder und Jugendliche, welche Auffälligkei-
ten zeigen, die eine Jugendhilfemaßnahme 
notwendig erscheinen lassen, aber keine Be-
reitschaft zur Kooperation zeigen.

•	 Kinder und Jugendliche, welche im Rahmen 
einer Jugendhilfemaßnahme soziale Kompe-
tenzen in einer (Peer-)Gruppe üben und schu-
len sollen.

5. Veranstaltungsort und -zeiten

Für dieses Angebot steht das A.p.e. e. V.-Gelände 
der Ilminsel zur Verfügung. Die Gruppenstärke 
umfasst vier bis acht Jungen und/oder Mädchen 
ab dem Schulalter. Nach Bedarf kann eine zweite 
Gruppe angeboten werden. Die Gruppe wird be-
gleitet von einem Wildnispädagogen, einer Erzie-
herin/Naturlehrerin und nach Bedarf zusätzlich 
mit einer Sozialpädagogin. Diese Gruppenarbeit 
findet jeden Freitagnachmittag statt und um-
fasst zusätzliche intensive natur- und wildnispä-
dagogische Maßnahmen an Wochenenden sowie 
in den Ferien über mehrere Tage hinweg.
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Wöchentliche Gruppenstunden von jeweils 180 
Minuten (15:00 Uhr bis 18:00 Uhr zuzüglich Ab-
hol- und Bringzeit)

Angebot der Abholung und Heimbringung durch 
den Gruppenleiter – vor allem für Kinder und Ju-
gendliche aus Ingolstadt – und nach Bedarf

Rahmengestaltung der individuellen/intensiven 
Gruppenarbeit wie Einzel-, oder Zweiereinheiten, 
Intensivmaßnahmen im Ausland, Ferienprojekte 
in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt 
und in Anlehnung an den jeweiligen Hilfeplan-
prozess

Begleitend zu anderen ambulanten Hilfen zur Er-
ziehung					     q

Quellenverzeichnis

Brown Jr., Tom unter: www.trackerschool.com Swantje Kuhl-
mann, 2007

Young, Jon (1996): Seeing Through Natives Eyes – Under-
standing the language of Nature, 6 Audio Cassettes, www.
wildernessawareness.org.

Peham, Wolfgang (2002): Das Wissen der Wildnis, in: Natur 
Erleben 4/2002, S. 14 – 15.

Burg, Dani: Erlebnispädagogik in Schule und Freizeit

Senniger, Tom: Abenteuer leiten

Robra, Andrea: Das Suchtspielbuch

A.p.e. e. V. Konzeption– Lebensweltbezogenes Konzept – An-
hang 2.1. Soziale Gruppenarbeit »Wildnis hautnah«

 Kinder und Jugendliche, deren Familien eine ambulante Hilfe bekommen bzw. bekommen 
haben und die nach Beendigung dieser weiterhin Unterstützung bei der Entwicklung von 
Sozialverhalten und Persönlichkeitsentwicklung benötigen. 

 Kinder und Jugendliche, die in anderen Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe betreut 
werden und deren Eltern und das zuständige Jugendamt die Teilnahme an einer sozialen 
Gruppe in der Natur für notwendig ansehen. 

 Kinder und Jugendliche, die einen eigenen Ort der Erfahrung mit Gleichaltrigen benötigen, 
um unter Umständen besondere Verhaltensprobleme, Wahrnehmungsstörungen und/oder 
Entwicklungsschwierigkeiten überwinden zu können. 

 Kinder und Jugendliche, welche Auffälligkeiten zeigen, die eine Jugendhilfemaßnahme 
notwendig erscheinen lassen, aber keine Bereitschaft zur Kooperation zeigen. 

 Kinder und Jugendliche, welche im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme soziale 
Kompetenzen in einer (Peer-) Gruppe üben und schulen sollen. 

 Kinder und Jugendliche, deren Familien eine ambulante Hilfe bekommen beziehungsweise 
bekommen haben und die nach Beendigung dieser weiterhin Unterstützung bei der 
Entwicklung von Sozialverhalten und Persönlichkeitsentwicklung benötigen. 

 Kinder und Jugendliche, die in anderen Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe betreut 
werden und deren Eltern und das zuständige Jugendamt die Teilnahme an einer sozialen 
Gruppe zum Einüben von Sozialverhalten für notwendig sehen. 
 

 
6. Veranstaltungsort und Zeiten 
 
Für dieses Angebot steht das A.p.e. e.V. Gelände der Ilminsel zur Verfügung. Die Gruppenstärke 
umfasst 4-8 Jungen und / oder Mädchen ab Schulalter, nach Bedarf kann eine zweite Gruppe 
angeboten werden. Die Gruppe wird begleitet von einem Wildnispädagogen, einer 
Erzieherin/Naturlehrerin und nach Bedarf zusätzlich mit einer Sozialpädagogin. Diese Gruppenarbeit 
findet jeden Freitagnachmittag statt und beinhaltet zusätzlich intensive natur- und 
wildnispädagogische Maßnahmen (an Wochenenden, in den Ferien) über mehrere Tage hinweg.  

 Wöchentliche Gruppenstunden von jeweils 180 Minuten (15:00 – 18:00, zzgl. Abhol- und 
Bringzeit). 

 Angebot der Abholung und Heimbringung durch Gruppenleiter ( vor allem für Kinder und 
Jugendliche aus Ingolstadt ) und nach Bedarf. 

 Rahmengestaltung der individuellen / intensiven Gruppenarbeit (Einzel-, oder 
Zweiereinheiten, Intensivmaßnahmen im Ausland, Ferienprojekte etc.) in Absprache mit dem 
zuständigen Jugendamt und in Anlehnung an den jeweiligen Hilfeplanprozess.  

 Begleitend zu anderen ambulanten Hilfen zu Erziehung. 
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Was gibt meinem Leben Sinn? Was gibt mir 
Hoffnung, auch wenn die Lage aussichtslos 
erscheint? Gerade Jugendliche stellen sich 
diese Fragen. Mit ihren ganz unterschiedli-
chen Antworten darauf beschäftigt sich eine 
Forschungsgruppe aus Sozialpädagogen, Re-
ligionswissenschaftlern und Theologen im 
Schwerpunktprojekt »Religions- und Kultur-
sensibilität« des Rauhen Hauses. Sie befragten 
in den Jahren 2012 bis 2013 Jugendliche und 
Mitarbeitende aus Wohngruppen der Jugend-
hilfe des Rauhen Hauses und legten jetzt erste 
Ergebnisse vor. Die Wissenschaftler/innen und 
Praktiker/innen beobachteten: Jugendliche 
sind gerne bereit, über Sinn- und Glaubens-
fragen zu sprechen. Und: Die Pädagogik in 
der Jugendhilfe geht darauf bisher nur wenig 
ein. Wenn dies jedoch geschieht – auf sensible 
Art und Weise und die kulturelle und religiöse 
Identität achtend – dann können Jugendliche 
leichter Zugang finden zu ihren inneren Kraft-
quellen.

»Die meisten von uns befragten Heranwachsen-
den fühlen sich gestärkt und gehalten von ei-
nem sehr individuell ausgeprägten Glauben an 
eine höhere Macht. An Gott, an Allah oder auch 
an eine nur vage zu benennende transzendente 
Kraft. Dieser Glaube hilft ihnen, Krisen durchzu-
stehen und einen Sinn im Leben zu finden« er-
läutert Michael Tüllmann, Stiftungsbereichsleiter 
der Kinder- und Jugendhilfe des Rauhen Hauses. 
Er steuert das Forschungsprojekt »Religions- und 
kultursensible Pädagogik« gemeinsam mit Sozi-
alpädagogin und Diakonin Sylke Kösterke. 2014 
soll eine ausführliche Studie erscheinen. Ziel des 
Projekts ist es, mit jungen Menschen über exis-
tenzielle Überzeugungen, die Haltung zum Leben 

und über Glaubensfragen zu sprechen und Mit-
arbeitende bei dieser Aufgabe zu unterstützen.

Sprechen hilft …

Den persönlich angeeigneten Glauben als Stär-
ke zu fördern, gerade von Menschen, die in Not 
sind und Hilfe benötigen, diese Haltung lässt sich 
bis zu Johann Hinrich Wichern, den Gründer des 
Rauhen Hauses, zurückverfolgen. In den diako-
nischen Einrichtungen des Rauhen Hauses, un-
ter anderem bei den Hilfen zur Erziehung, wird 
eine ressourcenorientierte Pädagogik praktiziert 
und an der Evangelischen Hochschule für Soziale 
Arbeit und Diakonie des Rauhen Hauses gelehrt. 
Eine bewusste Wahrnehmung ihres biografisch 
gewachsenen Glaubens kann für Jugendliche zur 
Quelle von Entlastung, Kraft und Zuversicht wer-
den. Sensible Begleitung hilft ihnen, sich dieser 
Kraft zu vergewissern. 

Allerdings ist der Umgang mit Glaubensfragen 
in einer multikulturellen Metropole wie Ham-
burg kompliziert. Einerseits verstehen sich viele 
Menschen als kirchenfern und andererseits ist 
das Zusammenleben geprägt von einer großen 
Vielfalt von Kulturen und Glaubensgemeinschaf-
ten mit ihren je eigenen kulturell und religiös 
begründeten Ge- und Verboten. Das erfordert 
in der sozialen Arbeit viel Fingerspitzengefühl 
gegenüber den kulturellen und individuellen 
Besonderheiten. Darum sollen die Befragungs-
ergebnisse zur Religions- und Kultursensibilität 
zur Entwicklung von Arbeitsmaterialien genutzt 
werden, die den Pädagoginnen und Pädagogen 
als integrale Elemente der ressourcenorientierten 
Pädagogik zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit 
der Akademie der Weltreligionen der Universität 

Religions- und Kultursensibilität in der Kinder- und Jugendhilfe
Erste Informationen über ein Forschungsprojekt in der Stiftung 
»Das Rauhe Haus«

Anke Pieper, Hamburg
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Hamburg wurden Fragestellungen und Methodik 
des Projektes entwickelt. Dörthe Vieregge, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der 
Weltreligionen, übernahm die wissenschaftliche 
Beratung und die Auswertung der Interviews. Sie 
hat Erziehungswissenschaften, Sonderpädagogik 
und Evangelische Theologie studiert und ist in ih-
rer Forschung auf Jugendreligiosität spezialisiert. 
Ein Beirat begleitet den Projektverlauf, in dem 
neben Michael Tüllmann als Projektleiter Wolf-
ram Weiße, Professor und Direktor der Akademie 
der Weltreligionen, Alexander Redlich, Professor 
und an der Universität Hamburg, Christian Lenz, 
Leiter des Kurt-Körber-Gymnasiums, Matthias 
Nauerth, Professor und Prorektor der Evangeli-
schen Hochschule für Soziale Arbeit und Diako-
nie des Rauhen Hauses, und Pastor Friedemann 
Green, Vorstand Das Rauhe Haus, aktiv sind.

… braucht jedoch kultur- und religionssensible 
Kompetenzen

Einige der befragten Jugendlichen haben schon 
als Kinder Gewalt oder Vernachlässigung erlitten 
oder sind beispielsweise aus einem Kriegsgebiet 
geflohen – manche ohne Eltern. Viele von ihnen 
haben keinen oder nur einen schwierigen Kon-
takt zu ihren Familien, den Anforderungen der 
Schule können sie in Krisenzeiten nur schwer 
nachkommen und sie erleben sich daher als 
Versager. Bei einigen war es das erste Mal, dass 
sie so ausführlich über ihren Glauben und ihre 
Hoffnungen sprachen. Manche der Jugendlichen 
erinnerten sich dadurch an eine Kraftquelle, die 
sie vielleicht in einer extremen Krise erstmalig 
entdeckt haben und in schwierigen Zeiten als 
stärkend empfanden.

Allerdings waren die Jugendlichen nur dann zu 
diesen Gesprächen bereit, wenn die Interviewer 
ihnen mit einer einfühlsamen und nicht werten-
den Haltung begegneten. Die Interviewer muss-
ten also offen dafür sein, ihrerseits über religiö-
se Überzeugungen, Haltungen und Praktiken zu 
sprechen. Das war keine leichte Aufgabe für die 
Fragenden angesichts der großen Bandbreite re-

ligiöser Orientierungen der Jugendlichen, die von 
alltagssprachlich geäußerten Glaubensüberzeu-
gungen über klar erkennbare Konfessions- oder 
Religionszugehörigkeit, diffuse okkulte Praktiken 
bis hin zu Sympathien für religiöse Fundamenta-
lismen reicht. 

Eine zweite Interviewreihe mit Mitarbeiten-
den der Jugendhilfe kam zu dem Ergebnis, dass 
das Sprechen über Glaubensthemen eher die 
Ausnahme als die Regel in den Wohngruppen 
ist – durchaus auch bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die ihren christlichen Glauben im 
privaten Raum aktiv praktizieren. Es scheint, 
dass das Thema »Glaube und Religion« in einer 
Mischung aus Unsicherheit meistens ausgespart 
wird, weil man unsicher ist und lieber neutral 
bleiben möchte.

So geht es im vom Rauhen Haus initiierten For-
schungsprojekt auch darum, auf der Basis der 
Untersuchungsergebnisse die ressourcenorien-
tierte Pädagogik um eine religions- und kultur-
sensible Perspektive und Methodik zu ergänzen 
und sich damit zugleich auf die Wurzeln der Di-
akonie zu besinnen, bei der Pädagogik, Glauben, 
Liebe und Hoffnung immer zusammen gedacht 
und gelebt wurden. »Wenn ich bereit bin, mich 
selbst als glaubender Mensch einzubringen, mit 
all meinen Zweifeln und Fragen, dann entsteht 
daraus eine Einladung für die Jugendlichen, sich 
mitzuteilen, sich ihrer religiösen Empfindungen 
zu vergewissern. Die Jugendlichen spüren, dass 
in Glaubensdingen auch die Erwachsenen, die 
Pädagogen, keine vorgefertigten Antworten 
haben, sondern selbst auf der Suche sind«, er-
läutert Sylke Kösterke, die selbst einen Teil der 
Interviews führte. Neben einem sehr weit ge-
fassten Religionsbegriff ist diese auf Weltof-
fenheit, Toleranz und Augenhöhe basierende 
Haltung Voraussetzung einer religions- und 
kultursensiblen Pädagogik. Insbesondere in Kri-
senzeiten betrachtet sie die Jugendlichen als 
nach Identität, Geborgenheit und Sinn suchen-
de Menschen.
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Die Abschlussstudie erscheint im Sommer 2014. 
Zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts wird 
am 20. November 2014 eine bundesweite Tagung 
im Rauhen Haus stattfinden. Zum Jahresende 
2014 erscheinen auch die Arbeitsmaterialien, die 
in Zusammenarbeit mit der Universität Hildes-
heim, der Akademie der Weltreligionen der Uni-
versität Hamburg und dem Pädagogisch-Theolo-
gischem Institut der Nordkirche erstellt werden. 
Weitere Informationen über dieses Projekt erhal-
ten Interessierte unter folgender Adresse:

Michael Tüllmann Stiftungsbereichsleiter
Sekretariat: Roswitha Horstmann
Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
mtuellmann@rauheshaus.de		  q

Anke Pieper
Journalistin

Oelkersallee 11
D-22769 Hamburg

mail@ankepieper.de 

ORGANISATORISCHESFachgruppe

Jenseits der Mitte: 
Sozialräumlichkeit 
zwischen Beteiligung, 
Steuerung und Schutz

17. - 19. September 2014
in Eisenach
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 Veranstalter EREV – Evangelischer 
Erziehungsverband e. V.

  Annette Bremeyer
  Flüggestraße 21  |  30161 Hannover
 Telefon 0511 / 39 08 81-14
 Fax 0511 / 39 08 81-16
 E-Mail a.bremeyer@erev.de

 Tagungshaus  Haus Hainstein
Am Hainstein 16 | 99817 Eisenach

 Telefon 03691 / 242-0
 Fax 03691 / 242-109
 E-Mail haushainstein@t-online.de 
 Anreisehinweise www.haushainstein.de

 Leitung Irene Düring, Fachbereich Bildung und 
Erziehung, Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.  
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TRÄGER: Landkreis Celle  |  FUNKTION: Abteilungsleiterin Soziale 
Dienste  |  SCHWERPUNKTE: Allgemeiner Sozialer Dienst, Trennungs- 
und Scheidungsberatung, Jugendgerichtshilfe, Pfl egekinderdienst, 
Fachcontrolling

Gerti Bonn
TRÄGER: EVIM Jugendhilfe  |  FUNKTION: Bereichsleiterin  |  SCHWER-
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TRÄGER: Diakonisches Werk des Evang.-Luther. Dekanatsbezirk Ro-
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Bereichsleiterin  |  SCHWERPUNKTE: Flexible Hilfen, Sozialraum-
orientierung

Torsten Stephany
TRÄGER: Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH, Freudenberg  |  FUNK-
TION: Bereichsleiter  |  SCHWERPUNKTE: Ambulante Hilfen, Sozial-
raumorientierung, Tagesgruppen, sozialpädagogische Gruppenarbeit, 
präventive Schulkonzepte

Inken Voß-Carstensen 
TRÄGER: Diakonisches Werk Husum gGmbH  |  FUNKTION: Ge-
schäftsbereichsleiterin  |  SCHWERPUNKTE: Sozialraumorientierte 
Jugendhilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen

Rainer Vriesen
TRÄGER: Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH  |  FUNKTION: Regi-
onalkoordinator  |  SCHWERPUNKTE: Koordination von Beratung 
in der Region und von Anfragen HzE, Teamberatung, Eltern- und 
Familienberatung
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Beschneidung eines Kindes - eine 
Kindeswohlgefährdung?

Beschluss des OLG Hamm vom 30.8.2013 – II – 
3 UF 133/13 -, FamRZ 2013, 1818 ff. 

Sachverhalt (stark gekürzt)

Die Kindeseltern sind geschiedene Eheleute. Der 
sechsjährige Sohn G. lebt seit der Trennung und 
Scheidung seiner Eltern bei seiner Mutter, die die 
kenianische Staatangehörigkeit besitzt und durch 
Beschluss des Familiengerichts vom 6.11.2011 die 
alleinige elterliche Sorge hat. Nachdem der Kin-
desvater erfahren hatte, dass die Kindesmutter 
beabsichtigt, eine Beschneidung an G. vorneh-
men zu lassen, hat das Familiengericht auf sei-
nen Antrag hin im einstweiligen Anordnungsver-
fahren durch Beschluss vom 21. März 2013 der 
Kindesmutter vorläufig die Gesundheitsfürsorge 
für G. entzogen und auf das Jugendamt als Er-
gänzungspfleger übertragen. Die hiergegen ge-
richtete Beschwerde der Kindesmutter hat das 
OLG Hamm zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe (stark gekürzt)
Das OLG Hamm begründet seine Entscheidung 
unter anderem wie folgt:
1.	 Die Auffassung der Vorinstanz, dass im Rah-

men eines einstweiligen Anordnungsverfah-
rens zumindest nicht zugunsten der Kindes-
mutter habe entschieden werden dürfen, sei 
zutreffend. Im Rahmen einer summarischen 
Prüfung bestehe nämlich eine überwiegende 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass durch die Be-
schneidung eine Kindeswohlgefährdung für G. 
bestünde. Die von der Mutter vorgebrachten 
Motive für die Beschneidung des Kindes, – eine 
Beschneidung sei in Kenia kulturell üblich, sie 
werde bei Telefonaten mit ihren Verwandten 
in Kenia oft gefragt, ob G. endlich beschnit-

ten sei, die Beschneidung sei eine Frage der 
Hygiene und der Sauberkeit – hätten gegen-
über den berechtigten Befürchtungen des 
Kindesvaters ein geringeres Gewicht, wobei 
auch zu berücksichtigen sei, dass im Hinblick 
darauf, dass das Kind evangelisch getauft sei, 
religiöse Gründe eine Beschneidung nicht an-
zeigten und dass für den Fall, dass der Mutter 
die Beschneidung durch einstweilige Anord-
nung erlaubt werde, eine daraufhin erfolgte 
Beschneidung nicht rückgängig gemacht wer-
den könne, wohingegen bei einer vorläufigen 
Übertragung der Gesundheitsfürsorge auf 
das Jugendamt einer später anders lauten-
den Entscheidung im Hauptsacheverfahren zu 
Gunsten der Mutter nur ein vertretbarer Auf-
schub der Beschneidung zu verzeichnen sei. 
Von daher stelle die Entscheidung auch keinen 
unverhältnismäßigen Eingriff in das durch Art. 
6 Abs. 1 und 2 GG geschützte Elternrecht dar.        

2.	 Bei einer medizinisch nicht gebotenen Be-
schneidung eines männlichen Kindes, das 
älter als sechs Monate ist, müssten gemäß  
§ 1631 d Abs. 1 BGB ferner folgende Voraus-
setzungen vorliegen:

	 a)	Die Einwilligung des Personensorgebe- 
	 rechigten; denn die Personensorge umfasse  
	 auch das Recht, in eine nicht medizinisch  
	 indizierte Beschneidung eines männlichen  
	 Kindes einzuwilligen. Die Einwilligung sei  
	 allerdings nur wirksam, wenn das Kind  
	 nicht einsichts– und urteilsfähig sei und  
	 wenn zuvor eine die ordnungsgemäße und  
	 umfassende Aufklärung durch einen fach- 
	 kundigen Arzt über die Chancen und Ri- 
	 siken des Eingriffs erfolgt sei. An dieser  
	 Voraussetzung fehle es bereits zum jetzi- 
	 gen Zeitpunkt. 

	 b)	Bei Kindern unter zehn Jahren sei zwar  
	 im Regelfall von einer fehlenden Einsichts-  
	 und Urteilsfähigkeit auszugehen, aber auch  

Gesetze und Gerichte

Christian Müller, Hannover
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	 bei diesen Kindern müssten nicht nur das  
	 Familiengericht bei einer Anhörung, son- 
	 dern auch die Sorgeberechtigten zusam- 
	 men mit dem Arzt in kindgerechter Weise  
	 über den beabsichtigten Eingriff in die  
	 körperliche Unversehrtheit sprechen und  
	 versuchen, mit dem Kind ein Einvernehmen  
	 herzustellen, was im vorliegenden Fall  
	 nicht geschehen sei.

	 c)	Die nicht medizinisch notwendige Be- 
	 schneidung müsse stets von einem Arzt  
	 vorgenommen werden. Dies könne, wie  
	 zwischen den Beteiligten wohl in 
	 zwischen klar sei, in einem Krankenhaus  
	 oder einer urologischen Kinderfachpraxis  
	 mit fachgerechter Anästhesie und an 
	 schließender Schmerzbehandlung erfolgen. 

Stellungnahme
Die Entscheidung des OLG Hamm ist, soweit er-
sichtlich, die erste Entscheidung eines Oberlan-
desgerichts zu § 1631 d BGB1, die die Voraus-
setzungen einer medizinisch nicht indizierten 
Beschneidung eines über sechs Monate alten 
Jungen2 zum Gegenstand hat. Sie betrifft zwar 
einen Sachverhalt, bei dem ein Elternteil die al-
leinige elterliche Sorge hatte. Sie ist jedoch ins-
besondere auch für gemeinsam sorgeberechtigte 
(getrenntlebende oder geschiedene) Ehegatten 
unterschiedlicher Nationalität oder Religions-
zugehörigkeit von Bedeutung, wenn zwischen 
ihnen unterschiedliche Auffassungen über die 
medizinisch nicht indizierte Beschneidung eines 
nicht einsichts– und urteilsfähigen männlichen 
Kindes, das älter ist als sechs Monate ist, beste-
hen. 

1	  § 1631 d BGB ist durch das »Gesetz über den Umfang der 
Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kin-
des« vom 20.12.2012 (BGBl I 2012, 2749) am 28.12. 2012 in 
Kraft getreten.  

2	  Für Beschneidungen in den ersten sechs Monaten nach 
der Geburt enthält Abs. 2 des § 1631 d BGB die Sonderre-
gelung, dass diese auch durch einen von einer Religionsge-
sellschaft dazu vorgesehene Person vorgenommen werden 
darf, die zwar kein Arzt ist, aber für die Durchführung der 
Beschneidung vergleichbare Befähigung verfügt.  

Auch in Verfahren, bei denen Eltern durch Ge-
richtsentscheidung im Rahmen des § 1628 BGB 
oder 1687 BGB die alleinige Entscheidungsbe-
fugnis für die Beschneidung ihres männlichen 
Kindes erhalten möchten, sind die vom OLG 
Hamm zu Recht aufgestellten Anforderungen – 
insbesondere die ärztliche Aufklärung auch des 
nicht einsichtsfähigen Kindes, die kindgerechte 
Beteiligung des Kindes bei dem elterlichen und 
gerichtlichen Entscheidungsprozess sowie die 
ärztliche Durchführung der Beschneidung mit 
fachgerechter Anästhesie und anschließende 
Schmerzbehandlung – zu beachten3.

Auch dürfte in den Regelungsbereichen des  
§ 1628 BGB oder 1687 BGB eine einstweilige An-
ordnung, die einem Elternteil die Alleinbefugnis 
zur Entscheidung über das »Ob« der Beschnei-
dung zuerkennt, wegen der irreversiblen Folgen 
und Vorwegnahme der Hauptsache in der Regel 
unzulässig sein. 

Nicht genehmigungspflichtige Unterbringung 
eines/r Minderjährigen 

Beschluss des OLG Celle vom 2.9.2013 – 15 UF 
177/13 – ZKF 2013, 502 

Sachverhalt (gekürzt)

Der elfjährige P. wurde wegen langjähriger Ver-
haltensauffälligkeiten in Form massiv ausgepräg-
ter Verweigerungshaltung und geringer Frustra-
tionstoleranz von seiner Mutter in eine offene 
Einrichtung der Kinder– und Jugendpsychiatrie 
gebracht. Nachdem P. bei einem aggressiven 
Impulsausbruch eine Betreuerin geschlagen und 
getreten hatte, genehmigte das Amtsgericht auf 
Antrag der Eltern die vorläufige Unterbringung. 
Auf die Beschwerde der vom Amtsgericht einge-
setzten Verfahrenspflegerin hob das OLG Celle 
den Beschluss des Amtsgerichts auf.

3	  Zur Frage, ob hierbei jedoch auch die Motive der Sorgebe-
rechtigten Berücksichtigung finden dürfen, siehe die Anmer-
kung von Hofmann, JAMT 2013, 600. 
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Entscheidungsgründe (stark gekürzt)
Nach Ansicht des OLG Celle sind die Vorausset-
zungen des § 1631 b Satz 1 BGB nicht erfüllt, 
da die Unterbringung eines Minderjährigen nur 
dann genehmigungspflichtig sei, wenn sie mit 
Freiheitsentziehung verbunden sei. Eine Frei-
heitsentziehung läge nur dann vor, wenn ei-
nem Betroffenen die Möglichkeit genommen 
werde – insbesondere durch bauliche Maß-
nahmen wie beispielsweise Gittern, Zäunen, 
Mauern gesicherten Türen – sich frei zu be-
wegen und zu entscheiden, wohin er möchte. 
Hieran fehle es im vorliegenden Fall. P. sei, 
abgesehen von der für den vorliegenden Fall 
nicht relevanten Nachtzeit, in der die Station 
abgeschlossen ist, nicht gehindert, die Station 
zu verlassen. Daran ändere auch der Umstand 
nichts, dass die Tür der Station 50, durch die 
man in andere Teile des Hauses und auf das 
Geländer der Einrichtung gelangen kann, mit 
einem Türentriegelungsknopf versehen sei, da 
sich durch bloßes Drücken dieses Türentriege-
lungsknopfes die Tür öffnen lasse.

Auch der Umstand, dass durch den Türentrie-
gelungsknopf quasi eine psychische Hemm-
schwelle zum Verlassen der Station 50 errich-
tet werde, reiche nicht aus, um die vorhandene 
Vorrichtung als freiheitsentziehende Maßnah-
me zu qualifizieren. Da es auf der Station ei-
nen festen Ausgangsplan gebe, sei allen Kin-
dern klar, dass sie sich an die Ausgangsregeln 
zur Vermeidung pädagogischer Maßnahmen zu 
halten hätten. So sehe auch P. die Notwendig-
keit, den Türentriegelungsknopf zum Verlassen 
von Station 50 zu drücken, nicht als Hindernis 
an, sondern wisse, dass er jederzeit »abhauen« 
könne, dass dies aber zu Konsequenzen wie 
zum Beispiel Kürzung des Ausgangs in der Zu-
kunft führen könne. Die Situation sei damit mit 
vielen anderen Alltagssituationen vergleichbar, 
so etwa mit der Situation, dass Eltern bestim-
men, wie lange ihre Kinder das Haus verlassen 
dürften. 

Stellungnahme
Kurz nachdem der BGH in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 7. August 20134 klargestellt hat, 
dass nur freiheitsentziehende Maßnahmen ge-
mäß § 1631 b BGB der Genehmigung durch das 
Familiengericht bedürfen und dass unterbrin-
gungsähnliche Maßnahmen wie beispielsweise 
die nächtliche Fixierung eines unter einem früh-
kindlichen Autismus mit Hyperaktivismussyn-
drom leidenden Kindes durch einen Gurt nicht 
genehmigungspflichtig sind, hat das OLG Celle 
einige für die Praxis relevante Aussagen zur Un-
terscheidung zwischen Freiheitsentziehung und 
Freiheitsbeschränkung getroffen, die auch für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in pädagogi-
schen Einrichtungen von Interesse sein dürften. 
Danach sind insbesondere »begrenzte Ausgangs-
zeiten, Ausgehverbote, Hausarbeitsstunden oder 
auch Stuben- bzw. Hausarbeitsarrest«5 und auch 
der Umstand, dass Minderjährige die Einrichtung 
nicht jederzeit verlassen können, zum Beispiel 
weil das Haus nachts abgeschlossen wird, ledig-
lich nicht genehmigungspflichtige Freiheitsbe-
schränkungen. Zu Recht weist das OLG Celle da-
bei darauf hin, dass dies allerdings nur dann gilt, 
sofern die Maßnahmen im Hinblick auf das Alter 
des Kindes nicht über das übliche Maß hinaus-
gehen. So dürfte zwar Einigkeit darüber beste-
hen, dass beispielsweise ein Bettgitter bei einem 
Kleinkind, mit dem der Sturz aus dem Bett ver-
hindert werden soll, eine nicht genehmigungs-
pflichtige Maßnahme ist, das Einsperren eines 
Jugendlichen in seinem Zimmer für 24 Stunden 
hingegen sehr wohl als Freiheitsentziehung zu 
bewerten ist. Häufig fällt die Abgrenzung jedoch 
schwieriger. Denn darüber, was das »übliche 
Maß« ist, liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
vor, weshalb zu vermuten ist, dass in den Einrich-

4	  BGH ZKJ 2013, 448. Die vom BGH bestätigte Entschei-
dung der Vorinstanz des OLG Oldenburg (JAmt 2011, 670 ff.) 
ist in EJ 2012, 111 f. besprochen worden. Zur Unterbringung 
in einer geschlossenen Einrichtung siehe auch: BGH FamRZ 
2012, 1556 f. (besprochen in EJ 2013, 34 f.) und zum Verfah-
ren: BVerfG, FamRZ 2007, 1627 besprochen in EJ 2007, 317 
f.).   

5	  OLG Celle ZKJ 2013, 502. Vgl. hierzu auch: Birgit Hoff-
mann, R & P 2009, 121 (122). 
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tungen bei den pädagogischen Mitarbeiter/innen 
aber auch auf der Leitungsebene häufig eine Un-
sicherheit darüber zu verzeichnen ist, was (noch) 
erlaubt und was genehmigungspflichtig ist. Diese 
Unsicherheit könnte nur dann beseitigt werden, 
wenn entweder verlässliche wissenschaftliche 
empirische Befunde über das »übliche Maß« frei-
heitsbeschränkender Maßnahmen in Einrichtun-
gen vorliegen oder aber zumindest ein offener 
ehrlicher Erfahrungsaustausch über freiheits-
beschränkende Maßnahmen in Einrichtungen 
zwischen den maßgeblichen Akteuren stattfin-
det, um zumindest eine erste Orientierung über 
das »übliche Maß« zu erhalten. Bis dahin kann 
den Fachkräften in pädagogischen Einrichtun-
gen nur geraten werden, die (pädagogischen) 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen mit den 
Sorgeberechtigen abzusprechen, um zu verhin-
dern, dass sie in den Verdacht geraten, durch ihre 
Maßnahmen das Kindeswohl zu gefährden. Denn 
ohne konkrete Anhaltspunkte kann nicht davon 
ausgegangen werden, »dass Eltern ihr Kind in 
einem pflichtwidrigen Zusammenwirken mit der 
Heimleitung unterbringungsähnlichen Maßnah-
men aussetzen«6.                     

Erlaubnispflicht für Mutter/Vater- und Kind- 
Einrichtung

OVG ST, 3.12.2013 – 4 L 41/13 – JAmt 2014, 
97 ff.  

Sachverhalt (gekürzt)

Der Beklagte hat dem Rechtsvorgänger der Klä-
gerin, die eine Mutter–Kind–Einrichtung betreibt, 
durch Bescheid vom 11. Juni 2007 aufgegeben, das 
Betreten und die – auch unangemeldete – Prüfung 
der Einrichtung als Aufsichtsbehörde im Rahmen 
der Befugnisse des § 46 SGB VIII zu dulden.

Das OVG ST hat in seiner Entscheidung vom 3. 
Dezember 2013 die Entscheidung der Vorinstanz 
bestätigt und den Bescheid für rechtmäßig ange-
sehen. 

6	  BGH ZKJ 2013, 449 ( 451 ).

Entscheidungsgründe (gekürzt)
Das OVG ST stützt seine Entscheidung insbeson-
dere auf folgende Gründe: 
1.	 Es habe sich um eine erlaubnispflichtige 

Einrichtung gehandelt. Zum einen sei von 
§ 45 SGB VIII im Interesse eines umfassen-
den Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
vor Gefährdungen ein möglichst weiter Kreis 
von Einrichtungen erfasst, da schon die blo-
ße Unterkunftsgewährung ausreiche. Außer-
dem handele es sich bei der von der Klägerin 
betriebenen Mutter–Kind–Einrichtung auch 
deshalb um eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung, da nach dem Einrichtungskonzept so-
wohl volljährige Schwangere und volljährige 
Mütter und Väter aufgenommen werden, die 
wegen verminderter Erziehungskompetenz 
auf Unterstützung angewiesen seien, als auch 
minderjährige Schwanger und minderjährige 
Mütter und Väter.

2.	 Es sei unerheblich, dass die Kinder und Ju-
gendlichen von den Eltern beziehungswei-
se einem Elternteil in einer Wohnform nach  
§ 19 SGB VIII betreut würden, da der Begriff 
des gemeinsamen Wohnens im Sinne des § 19 
SGB VIII auch Einrichtungen und sonstige be-
treute Wohnformen im Sinne des § 34 SGB 
VIII umfasse.

3.	 Eine Beschränkung des Erlaubnisvorbehal-
tes und der Anwendbarkeit des § 46 SGB VIII 
auf Teile des Angebots (Räumlichkeiten, Mit-
arbeiter), welches sich auf die Betreuung zu 
Gunsten Minderjähriger beziehe, sei im Gesetz 
nicht vorgesehen. Außerdem sei nicht hinrei-
chend dargelegt worden, dass bei der von der 
Klägerin betriebenen gemischten Einrichtung 
für die minderjährigen Schwangeren, Mütter 
oder Väter spezielle Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stünden und spezielle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen eingesetzt würden.

4.	 Da die Klägerin mehrfach die Berechtigung 
des Beklagten bestritten habe, Prüfungen in 
ihren Räumlichkeiten durchzuführen, sei der 
Erlass des feststellenden Verwaltungsaktes 
(des Bescheides vom 11. Juni 2007) rechtmä-
ßig gewesen.
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Stellungnahme
Die Frage, ob für Mutter–Kind–Einrichtungen 
sowie betreute Wohnformen für Mütter und 
Väter und ihre Kinder nach § 34 SGB VIII oder 
die Unterbringung von minderjährigen Schwan-
geren in einer Einrichtung gemäß § 19 SGB VIII 
eine Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 1 S. 1 SGB 
VIII erforderlich ist, wird – so die Hinweise für 
die Praxis7 – auch in den Landesjugendämtern 
unterschiedlich beantwortet. Deshalb ist es er-
freulich, dass nunmehr eine Entscheidung eines 
Oberveraltungsgerichts vorliegt, die nicht nur bei 
Einrichtungen, in denen minderjährige Schwan-
gere oder minderjährige Eltern mit ihren Kindern 
betreut werden, sondern auch bei gemischten 
Einrichtungen – Einrichtungen und Wohnformen, 
bei denen auch volljährige Schwangere und voll-
jährige Eltern mit ihren Kindern betreut werden 
– eine Erlaubnispflicht im Hinblick darauf bejaht, 
dass auch bei volljährigen Eltern wegen deren 
verminderter Erziehungskompetenz eine zumin-
dest anteilige Fremderziehung erforderlich ist. 
Da der Erlaubnisvorbehalt des § 45 SGB VIII ein 
»wichtiges Instrument der Gefahrenabwehr«8 ist 
und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen dient, erscheint es angebracht, 
den Begriff der erlaubnispflichtigen Einrichtung 
im Sinne des § 45 SGB VIII eher extensiv als res-
triktiv zu interpretieren.			   q
         
       Prof. Dr. Christian Müller
Hochschule Hannover (HsH)

Fakultät V - Diakonie, Ge-
sundheit und Soziales

Blumhardtstraße 2
30625 Hannover

   Christian.Mueller@hs-
hannover.de

7	 Vgl. JAmt 2014, 99 .

8	  BT-Drs. 17/6256, S. 23..

ORGANISATORISCHESTAGUNGSABLAUF
EVANGELISCHER ERZIEHUNGSVERBAND

FORUM 44 -2014

GENERATION Y  
und Herausforderungen 
für die Jugendhilfe

23. - 25. September 2014
in Eisenach

PERSONAL- UND  
ORGANISATIONSENTWICKLUNG

 Veranstalter Evangelischer Erziehungsverband e. V. 
(EREV) Flüggestr. 21, 30161 Hannover

 Telefon 0511 / 39 08 81-11 (Seminarverwaltung)
  0511 / 39 08 81-15 (bei inhaltlichen 

Anmerkungen und Fragen)
 Fax 0511 / 39 08 81-16
 E-Mail p.wittschorek@erev.de
  www.erev.de

 Leitung Harald Meiß, Schwalmstadt-Treysa

 Teilnahmebetrag im Tagungshaus Haus Hainstein: 
299,- D für Mitglieder 
339,- D für Nichtmitglieder  
inkl. Unterbringung und Verpflegung 
 
in Göbels Sophienhotel*:

  369,- D für Mitglieder 
399,- D für Nichtmitglieder  
inkl. Unterbringung und Verpflegung

 Teilnehmerzahl 80

  * Die Unterbringung im Sophienhotel ist 
erst buchbar, wenn das Haus Hainstein 
ausgebucht ist.
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METHODE
Die Teilnehmer/innen erwartet ein Forum mit Referaten, Arbeits-
gruppen sowie der Möglichkeit des informellen Austausches, ei-
nes kleinen Kulturprogramms sowie einer Andacht in der Kapelle 
am Haus Hainstein.

ZIELGRUPPE
Einrichtungs-, Verwaltungs- und Personalleiterinnen und –leiter 
von Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfe

ORGANISATORISCHES

©
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k

 Donnerstag 25. September 2014
 9.00 Uhr MOMENT DER STILLE
Andacht in der Kapelle des Haus Hainstein
Pastorin Kathrin Stötzner, Eisenach 

 9.30 Uhr REFERAT 5
Dialog der Generationen und Dialogische Kultur
Dialogische Führung arbeitet an der Frage, wie möglichst viele 
Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Organisation in eine 
individuelle unternehmerische Disposition gelangen und wie sie 
aus einer solchen heraus fruchtbar zusammenarbeiten können.
Dr. phil. Karl-Martin Dietz, Heidelberg 

 10.30 Uhr  KAFFEEPAUSE

 10.45 Uhr REFERAT 6
(R)Evolution Erziehungshilfe: Generation Y und Social Web
Sanjay Sauldie, Mannheim 

 12.15 Uhr AUSWERTUNG DES FORUMS  
UND „MURMELGRUPPEN“  
FÜR DIE THEMENSAMMLUNG 2015

 12.30 Uhr ENDE DER TAGUNG 
mit abschließendem Mittagsbuffet

Das Programm finden Sie unter www.erev.de.
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Der EREV-Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« 
setzt seinen Austausch mit politischen Vertre-
terinnen und Vertretern des Bundestages fort. 
Durch den Vorsitzenden, Jürgen Rollin, wird 
Stefan Schwartze, MdB herzlich begrüßt. Er ist 
stellvertretender Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Familie der SPD-Bundestagsfraktion 
und im Petitionsausschuss. 

Eigenständige »Volljährigenpädagogik« ist 
notwendig

Laut Stefan Schwartze herrscht zurzeit im Bun-
desfamilienministerium eine »Aufbruchsituati-
on«. Durch die Ministerin Manuela Schwesig und 
die Staatssekretärinnen Caren Marks und Elke 
Ferner wird die Sichtweise unterstützt, die defizi-
täre Sicht auf eine problematische Jugendphase 
aufzulösen und stattdessen eine eigenständige 
Jugendpolitik mit den Möglichkeiten und Chan-
cen junger Menschen in den Blick zu nehmen. 
Laut Stefan Schwartze ist es wesentlich, den 
»Funktionalitätsaspekt« der jungen Menschen 
unter dem Gesichtspunkt ihrer »Arbeitsmarktfä-
higkeit« zu erweitern und den jungen Menschen 
eine »Zeit, sich auszuprobieren« zu ermöglichen. 
In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussion im 
Fachausschuss »Jugendhilfepolitik«, dass eine ei-
genständige Pädagogik für Heranwachsende und 
junge Volljährige notwendig ist, wie es auch der 
14. Kinder- und Jugendbericht zeigt. Es ist nicht 
nachzuvollziehen, warum junge Menschen die 
Hilfen zur Erziehung erhalten, oftmals mit dem 
Erreichen ihrer Volljährigkeit keine Unterstüt-
zung mehr bekommen, während Gleichaltrige bis 
zum 23., beziehungsweise bis zum 25. Lebens-
jahr in ihren Familien bleiben. Die in diesem Kon-
text angesprochene »Jugendkommission« könnte 
nach den Worten Stefan Schwartzes den Blick 
der Besonderheiten der Kinderkommission ver-

stellen. Denkbar wäre eine Enquete-Kommission 
als überfraktionelle Arbeitsgruppe, die langfris-
tige Fragestellungen erarbeiten soll. Ziel dieser 
Kommission wäre es, Lösungen zu erarbeiten, die 
von der überwiegenden Mehrheit der Bevölke-
rung mitgetragen werden können. 

Stefan Schwartze

Der Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« be-
schreibt, dass gerade für junge Volljährige ad-
äquate Unterstützungsmöglichkeiten nicht nur 
im Kontext des Übergangs Schule/Beruf fehlen. 
Durch die Fokussierung des Bereichs »Frühe Hil-
fen« und »Kinderschutz« sind diese jungen Men-
schen oftmals aus dem Blickfeld der öffentlichen 
Aufmerksamkeit gerückt beziehungsweise nur 
dann gesehen worden, wenn sie in ihrer Lebens-
phase auffällig werden. Die beschriebene eigen-
ständige Jugendpolitik ist eher mittelschichtsori-
entiert. Gerade auch die jungen Menschen in den 
Hilfen zur Erziehung erfahren hierdurch keine 
Berücksichtigung. In der Vergangenheit erfolg-
te eine deutliche Kürzung bei Programmen für 
benachteiligte Jugendliche. Eine Förderung ist 
oftmals aus ESF-Mitteln erfolgt. Nach Aussage 
von Stefan Schwartze gehe die Ausbildungsbe-
ratung an Schulen weiter und: Junge Menschen 

EREV-Dialog Politik:
Eigenständige Volljährigenpädagogik ist notwendig

Björn Hagen, Hannover
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bräuchten modulare Ausbildungsabschlüsse und 
mehr Begleitung in den Betrieben. Die jeweiligen 
Leistungsgesetze der Kinder- und Jugendhilfe 
und der Arbeitsmarktförderung greifen nur un-
zureichend ineinander.

Freiwilligendienste müssen verbessert werden

Im Kontext der Zukunftsperspektiven und der Zeit 
sich auszuprobieren, wurde die aktuelle Situati-
on im Bundesfreiwilligendienst angesprochen. 
Hier herrscht aktuell ein Einstellungsstopp vor. 
Bis September dürfen keine neuen Helfer mehr 
akquiriert werden. Anschließend richtet sich das 
Angebot nur noch an Interessentinnen und Inte-
ressenten unter 25 Jahren. Durch die Deckelung 
des Budgets auf 160 Millionen Euro jährlich sind 
mehr als die Hälfte der möglichen Vereinbarun-
gen für 2014 abgeschlossen. Der Anteil der über 
27-Jährigen liegt bei rund 41 Prozent. Etwa 4000 
der insgesamt 49.266 Freiwilligen sind älter als 
61 Jahre. Diese Situation ist auch in den Ein-
richtungen der Erziehungshilfen und im Kontext 
der sozialen Arbeit äußerst unbefriedigend, da 
geweckte Erwartungen im Rahmen des Freiwil-
ligendienstes wegen des Einstellungsstopps nicht 
erfüllt werden. Stefan Schwartze beschreibt, dass 
dieses Problem bekannt ist, aber aktuell noch kei-
ne Lösung für diese Situation vorliegt. 

Entschädigungsleistungen aus dem 
Heimkinderfonds Ost sind eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Eine »zweite Baustelle«, so der Bundestagsab-
geordnete, ist der Heimkinderfonds Ost. Dieser 
wurde 2012 eingerichtet. Von Bund und Län-
dern wurde zu gleichen Teilen der Fonds mit 40 
Millionen Euro ausgestattet. So haben sich bei-
spielsweise in Thüringen bisher 2000 Betroffene 
gemeldet, mit 3000 Betroffenen wird gerechnet. 
Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris 
Gleicke (SPD), gibt an, dass man sich bei der 
Festlegung des Fondsvolumens am Fonds »Heim-
kinder West« und an Einwohnerzahlen orientiert 
hat. Stefan Schwartze beschreibt, dass das Bun-

desfamilienministerium einen Mehrbedarf von 
etwa 200 Millionen Euro kalkuliert hat. 

In der DDR gab es rund 400 000 Heimkinder. Bis-
her wurden rund 15 Millionen Euro ausgezahlt 
(9,2 Millionen für medizinische Unterstützung 
und Beratung sowie bessere Wohnverhältnisse 
und 5,6 Millionen für Rentenersatzleistungen). 
Viele Betroffene haben schulische und berufli-
che Bildungsmöglichkeiten nicht erhalten, lei-
den an gesundheitlichen Spätfolgen und haben 
in DDR-Heimen und Jugendwerkhöfen schweres 
Leid erfahren. Der Austausch im Fachausschuss 
»Jugendhilfepolitik« zeigt, dass es angesichts des 
Mehrbedarfs zu keinen Kürzungen im Familiene-
tat des Bundesministeriums kommen darf. Die 
Entschädigungsleistungen stellen eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe dar. 

Herausforderung Inklusion

Im Kontext der Diskussion zum Thema »Inklusi-
on« und der Eingliederung junger Menschen mit 
Behinderungen sorgt sich der Bundestagsabge-
ordnete darum, dass diese Bemühungen in einen 
»Appellcharakter« münden. Während der Koaliti-
onsverhandlungen ist das Thema »Inklusion und 
Große Lösung« als eigenständiger Bereich nicht 
mehr im Koalitionsvertrag vertreten. Die Prob-
leme und konkreten Beispiele der Notlagen der 
jungen Menschen sind Stefan Schwartze aus 
seiner Arbeit im Petitionsausschuss durchaus be-
wusst. 

Die Entstehungszusammenhänge, warum die 
Themen im Koalitionsvertrag benannt werden, 
sind auch für ihn oftmals nicht nachvollziehbar. 
So sind beispielsweise 67 Optionskommunen ent-
standen, weil entsprechende Sitze im Bundesrat 
damals vertreten waren. Als eine der schwierigs-
ten Aufgaben für die aktuelle Legislaturperiode 
sieht Stefan Schwartze es an, bis 2017 das Bun-
desteilhabegesetz auf den Weg zu bringen. Die 
Umsetzung soll zu einer verbesserten Teilhabe für 
Menschen mit Behinderungen beitragen. Leis-
tungen sind demnach keine großzügige Geste, 
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sondern Rechtsanspruch unabhängig von ihrem 
Einkommen. Eine Konsequenz hieraus ist, dass 
die Zahl der Leistungsempfängerinnen und -emp-
fänger wächst. Im Kontext der Großen Lösung ist 
die Regulierung der Geldströme eine wesentliche 
Herausforderung, ergab der Austausch im 
Fachausschuss «Jugendhilfepolitik». 

Gleichwertige Lebensverhältnisse als zentrale 
Leitvorstellung

Eine weitere Notwendigkeit ist es, die Schulsozi-
alarbeit weiter sicherzustellen. Die Schwierigkeit 
liegt im Kooperationsverbot des Bundes mit den 
Kommunen. Wenn Gelder im Bundeshaushalt 
eingestellt werden mit der Bitte an die Länder, 
dieses an die Kommunen weiterzugeben, kann 
die Unmittelbarkeit der Förderung nicht sicher-
gestellt werden. Dieses ist mit dem Bildungs- 
und Teilhabepaket beispielsweise der Fall. In die-
sem Zusammenhang wird mit Stefan Schwartze 
erörtert, dass der Begriff »Gleichwertige Lebens-
verhältnisse« zur zentralen Leitvorstellung des 
Bundes und der Länder gehört. Ziel ist es, den 
unterschiedlichen Entwicklungen aufgrund des 
Föderalismus entgegenzuwirken. Die Länderho-
heit in vielen Bereichen der Daseinsfürsorge und 
Bildung führt zu unterschiedlichen Versorgungs-
standards in der Bildung und Betreuung. Hierbei 
ist es notwendig, ist sich der  Fachausschuss »Ju-
gendhilfepolitik« einig, dass man Ganztagsschu-
len zum einen konzeptionell so ausgestaltet, dass 
tatsächlich eine gleichberechtigte schulische 
Förderung möglich ist und nicht ausschließlich 
eine Betreuung erfolgt. Dazu ist es erforderlich, 
dass die Ganztagsschule durch die parallele Ein-
führung in ein dreigliedriges Schulsystem nicht 
das notwendige Maß an Unterstützung im Kon-
text der Inklusion erfahren kann. Das sogenannte 
»Kooperationsverbot« in der Bildung muss laut 
Stefan Schwartze fallen. Dieses ist nicht explizit 
geregelt. Im Rahmen der Finanzbeziehung zwi-
schen dem Bund, Länder und Kommunen wird 
festgelegt, dass der Bund den Ländern Geld ge-
ben kann, wenn das Grundgesetz ihm Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht. 

von links: Reinhard Wüst, Sabine Eichberg, Maria Mangei, 
Katrin Schütze-Dittrich, Jürgen Rollin

Im Kontext der Finanzkrise 2009 wurde die Ab-
surdität dieser Regelungen ersichtlich. So war es 
durch eine Grundgesetzänderung erlaubt, Schu-
len durch den Bund zu unterstützen, aber nur im 
Kontext der energetischen Sanierung. Neue Leh-
rer oder Programme zur Verbesserung des Unter-
richtes konnten demgegenüber nicht gefördert 
werden. Durch die Neuregelung der Bund-, Län-
derbeziehungen 2006 dürfen die Ministerpräsi-
denten im Bundesrat weniger Gesetze des Bun-
des in Frage stellen. Im Ausgleich hierzu haben 
die Länder die alleinige Zuständigkeit für die Bil-
dung erhalten. Die alleinige finanzielle Verant-
wortung für die Schulen liegt nun bei den Län-
dern. Inwieweit das fraktionsübergreifende und 
oftmals angezweifelte Kooperationsverbot nun 
durch die Große Koalition verändert wird, bleibt 
abzuwarten. Das Thema »Kinderarmut« muss laut 
Stefan Schwartze im Rahmen des Kindergeldes, 
der Infrastruktur und einer Arbeitsmarktreform 
betrachtet werden. Hierzu gehören die Aspekte 
der Einkommensabhängigkeit beim Kindergeld 
und die Schaffung einer entsprechenden Infra-
struktur mit Kindertagesstätten und Ganztags-
schulen. 					    q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Der Fachausschuss Jugendhilfepolitik des 
Evangelischen Erziehungsverbands e. V. (EREV) 
hat das Thema »Inklusion in Deutschland« mit 
dem Bildungsforscher Klaus Klemm erörtert.

Klaus Klemm war unter anderem Mitglied einer 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundesta-
ges »Zukünftige Bildungspolitik« (1988 bis 1990) 
und des von der Bundesregierung und den Re-
gierungen der Länder gemeinsam berufenen »Fo-
rums Bildung« (1999 bis 2001). Bis Ende 2006 
war er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der 
PISA-Studien sowie im Beirat für die deutsche 
Bildungsberichterstattung. An der Erstellung der 
Bildungsberichte war er bis 2008 beteiligt. 2010 
wurde er in den Expertenkreis »Inklusive Bildung« 
der deutschen UNESCO-Kommission berufen.

Tradition der »Hilfsschulen«

In der historischen Betrachtung wird deutlich, 
dass in der Schulstruktur vor 1919 die Hilfsschule 
einen eigenen Pfeiler neben der Volksschule, der 
Mittelschule und dem Gymnasium darstellte. Ab 
1919 gliederte sich die Volkschule in die Volks-
schuloberstufe und die Volksschulunterstufe 
(Grundschule) sowie in die Mittelschulen und in 
die Gymnasien. Die Hilfsschule stellte weiterhin 
ab Jahrgangsstufe 1 einen eigenen Zweig dar. Die 
Mittelschule und das Gymnasium beginnen eben-
so wie die Volksschuloberstufe ab der Jahrgangs-
stufe 5. Ein Zitat von der Reichsschulkonferenz 
1920 verdeutlicht das Paradigma der damaligen 
Zeit: »Denn nachdem die Schwachbefähigten, die 
Taubstummen, die Blinden, die Schwerhörigen 
Kinder abgesondert sind, … müssen die heilpä-
dagogischen Schulen als selbständig anerkannt 
werden … Es handelt sich um ein wirklich huma-
nes, ganz neutrales Werk«.

von links: Björn Johansson, Jürgen Rollin, Klaus Klemm, Sieg-
fried Hoch

Im faschistischen Deutschland verdeutlicht ein 
Zitat aus dem Erlass des Reichsministers für Wis-
senschaft, Erziehung und Bildung von 1935 das 
Denken der damaligen Zeit: »Die Bestrebungen 
unseres Staates in Bezug auf die Erbgesundheit 
machen die Einrichtung der Hilfsschule und ihre 
tätige Mitarbeit zur Erreichung dieser Ziele un-
bedingt notwendig«. Die Hilfsschule sollte »die 
Volksschule entlasten, damit ihre Kräfte unge-
hemmt der Erziehung der gesunden deutschen 
Jugend dienen können«. Die Hilfsschulüberwei-
sung führte automatisch zu einer Überprüfung 
für eine etwaige Zwangssterilisation. 

Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der 
DDR bis 1989 gab es unterschiedliche Sonder-
schularten: Blindenschule, Sehschwachenschu-
le, Gehörlosenschule, Schwerhörigenschule, 
Sprachheilschule, Sonderschule für Körperbehin-
derte/Verhaltensgestörte, Hilfsschule.

Ausgangspunkt für Inklusion war die UN-
Konvention

Ab etwa 1990 wurden die ersten »gemeinsamen« 
beziehungsweise »integrativen« Unterrichtsver-
suche unternommen. Die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(2009 von Deutschland ratifiziert) hat der Ent-

Inklusion in Deutschland – Bestandsaufnahme und jugendpolitische 
Perspektive

Björn Hagen, Hannover
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wicklung einen weiteren Anschub verliehen. Mit 
Artikel 24 der UN-Konvention verpflichten sich 
die Unterzeichnerstaaten dazu »Kinder mit Be-
hinderungen nicht aufgrund von Behinderung 
von unentgeltlichen und obligatorischen Grund-
schulunterricht oder vom Besuch von weiter-
führenden Schulen auszuschließen«. Schulen, so 
Klaus Klemm, müssen seither inklusiv arbeiten.

Die Förderquoten »Inklusionsanteile 2012/2013« 
im Ländervergleich ohne die Stadtstaaten zei-
gen, wie unterschiedlich sich diese gestalten. Sie 
betragen beispielsweise in Niedersachsen fünf 
Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 10,5 
Prozent. Ein Inklusionsanteil beträgt in Branden-
burg beispielsweise 42 Prozent und in Nordrhein-
Westfalen 23,9 Prozent. Die Exklusionsquote 
liegt in Schleswig-Holstein bei 2,5 Prozent und 
in Sachsen-Anhalt bei 7,1 Prozent.

Fokussiert man nun den Bereich emotionale und 
soziale Entwicklung ohne die Stadtstaaten, so 
wird deutlich, dass die Förderquote beispiels-
weise in Rheinland-Pfalz bei 0,3 und in Meck-
lenburg-Vorpommern mit 2,5 ebenfalls große 
Unterschiede aufweist. Der Inklusionsanteil ist 
ebenfalls äußerst unterschiedlich. Im Saarland 
bei 85,6 Prozent und Hessen 12,7 Prozent. Der 
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einem 
Förderbedarf in emotionaler und sozialer Ent-
wicklung liegt ebenfalls in einer großen Spann-
weite. Mecklenburg-Vorpommern 23,6 Prozent 
und Rheinland-Pfalz 5,2 Prozent.

Alle profitieren von der Inklusion

Die Befunde aus internationalen und nationalen 
Studien beispielsweise zum Förderschwerpunkt 
»Lernen« sagen unter anderem aus: 
•	 Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf ler-

nen an inklusiven Schulen im Feld kognitiver 
Kompetenzen mehr und besser. 

•	 Junge Menschen ohne Förderbedarf lernen in 
der inklusiven Schule im Feld kognitiver Kom-
petenzen nicht weniger. 

•	 Kinder und Jugendliche ohne Förderbedarf 

lernen im Bereich des sozialen Lernens im in-
klusiven Setting mehr. 

•	 Jugendliche mit Förderbedarf aus inklusiven 
Schulen sind beim Zugang zu einer Berufsaus-
bildung erfolgreicher als die Jugendlichen  aus 
separierenden Schulen. 

Exklusion ist in den vergangenen Jahren  
weiter angestiegen

Betrachtet man die Erfolgsbilanz der Förder-
schulabsolventen von 2012, so wird deutlich, 
dass von 355.139 Förderschülerinnen und För-
derschülern 37.108 Absolventinnen und Absol-
venten Abgänger waren und davon 72,6 Prozent 
keinen Hauptschulabschluss haben. Klaus Klemm 
hinterfragt im Kontext der dargelegten empiri-
schen Grundlagen die Verlässlichkeit dieser Diag-
nostik. Angesichts der unterschiedlichen Förder-
quoten, Inklusionsanteile und Exklusionsquoten 
lässt sich berechtigterweise die Frage stellen, 
inwieweit hierfür auch die unterschiedliche Di-
agnostik verantwortlich ist.

Im Kontext biografischer Brüche sind die Inklu-
sionsanteile nach Bildungsstufen (2011/2012) zu 
berücksichtigen. Ohne den Förderschwerpunkt 
»geistige Entwicklung« beträgt der Inklusionsan-
teil in Kindertagesstätten 67,1, in Grundschulen 
39,2 und in Sekundarstufen I 21,9 Prozent. 

Der Austausch im Fachausschuss »Jugendhilfe-
politik« zeigt, dass hier ein wesentliches Merk-
mal von Exklusionserfahrungen liegt. Schülerin-
nen und Schüler aus Kindertageseinrichtungen 
müssen nach ihrem Besuch in den Grundschulen 
beziehungsweise nach deren Besuch in der Se-
kundarstufe I immer wieder Brüche in ihrer Bil-
dungsbiografie erfahren.

Im gegliederten Sekundarschulwesen wird deut-
lich, dass die Exklusion in der Inklusion erfolgt. 
So ist beispielsweise der Anteil in der Haupt- 
und Gesamtschule 29,7 beziehungsweise 29,9 
Prozent und in den Gymnasien 5,6 Prozent. Die 
Förderquoten sind zwischen 2000 und 2012 von 
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5,3 auf 6,6 Prozent gestiegen und die Inklusions-
anteile von 13,2 auf 28,2 Prozent. Dieses allein 
reicht nicht aus, um die fortschreitende Inklusi-
on zu bewerten. Wichtig ist hierbei der Blick auf 
die Exklusionsanteile. Dieser ist 2012 von 4,6 auf 
4,8  angewachsen. Das bedeutet, dass zum einem 
mehr Diagnosen mit Förderbedarf gestellt wur-
den und zum anderen die Exklusionsanteile nicht 
gesunken sind.

Im Kontext des Austausches zu den Umsetzungs-
perspektiven einer gelingenden Inklusion stellt 
Klaus Klemm dar, dass die oftmals angenom-
menen Faktoren »Unterrichtsausfall« und »Klas-
senfrequenz« keinen Einfluss auf den Lernerfolg 
von Schülerinnen und Schüler haben. Wesentlich 
sind dem gegenüber die bessere Ausstattung mit 
mehr Ressourcen, das heißt, mit der adäquaten 
sachlichen Ausstattung und intensiven Fort- und 
Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Hinzu 
kommt die Bedeutung, dass entsprechende Fach-
personen in den Schulen zum Einsatz kommen. 

Aktuell werden zu viele Schüler 
zurückgelassen

In Deutschland kann aktuell kaum von einer In-
klusion gesprochen werden, so die Diskussion im 
Fachausschuss »Jugendhilfepolitik«. Denn Inklu-
sion meint, dass alle sich miteinander anpassen, 
demgegenüber bezieht sich die Integration da-
rauf, dass einzelne angepasst werden. Auch der 
oftmals aufgeworfene Gesichtspunkt der För-
derschule als Regelschule ist - laut Klaus Klemm 
– aktuell untergeordnet. Da Förderschulen oft-
mals noch dem Stigma der Benachteiligung un-
terliegen, ist eine Umgestaltung als Regelschule 
schwierig, da Eltern Vorbehalte gegenüber dieser 
Schulform hegen. Die Bedarfe, die an ein inklu-
sives Beschulungswesen gerichtet sind, werden 
oftmals kleingeredet und -gerechnet. Aktuell 
werden zu viele Schüler zurückgelassen. 

Notwendig sind verbindliche Standards und 
Novellierungen der jeweiligen Schulgesetze. Es 
zeichnen sich bezüglich des Wahlrechts der Er-

ziehungsberechtigen zwei unterschiedliche Aus-
richtungen ab: 

Ein Teil der Länder – beispielsweise Niedersach-
sen – lässt die Förderschulen einzelner Förder-
schwerpunkte auslaufen: 
•	 In Niedersachsen: Lernen, 
•	 in Berlin voraussichtlich: Sprache sowie emo-

tionale und soziale Entwicklung.

Die große Mehrheit lässt die Förderschulen al-
ler Förderschwerpunkte bestehen und bietet die 
Wahlfreiheit zwischen den Förderorten allgemei-
ne Schule und Förderschule. 

Ganztagsschulen brauchen Standards

Eine Ausweitung ganztagsschulischer Ange-
bote ist generell und insbesondere bei inklusiv 
arbeitenden Schulen zu beobachten. Hier zeigt 
die Diskussion im Fachausschuss »Jugendhilfe-
politik«, dass es wenig nützt, Ganztagsangebote 
bereitzuhalten, ohne deren Standards zu berück-
sichtigen. Eine Ganztagsschule kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn keine Selektion von jun-
gen Menschen im Vorfeld des Schulbesuchs er-
folgt. Ganztagsbetreuung neben den klassischen 
gegliederten Schulsystemen führt oftmals dazu, 
dass Inklusion eben nicht in allen Schulformen, 
sondern selektiv stattfindet.

Förderschwerpunkte festlegen

Notwendig ist eine Bildung von Schwerpunkt-
schulen, die in Förderschwerpunkten arbeiten 
damit die adäquaten baulichen Voraussetzungen 
und Ausstattungen erfolgen können. Beispielhaft 
genannt werden können in diesem Zusammen-
hang Differenzierungsflächen und Räume für 
individualisierenden Unterricht, Besprechungs-
räume für begleitende Dienste wie Sozialarbei-
ter und Therapeuten. Es wird übergreifend davon 
ausgegangen, dass die Einstellung zusätzlicher 
Lehrerinnen und Lehrer notwendig ist. Die ak-
tuell präferierte Rechnung orientiert sich dar-
an, wie der Stellenbedarf der Schülerinnen und 
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Schüler mit Förderbedarf sich nach der Relation 
der aufnehmenden Schule gestaltet. Zusätzlich 
bringen die Schülerinnen und Schüler die Unter-
richtsstunden mit, die auf sie in den angegeben 
Förderschulen entfallen wären (»Rucksackver-
fahren«). 

Die Kultusministerkonferenz erwartet für die fünf 
ostdeutschen Länder und für Berlin einen dauer-
haften Mangel an neuen ausgebildeten sonder-
pädagogischen Lehrkräften. Da dieses auch für 
die westdeutschen Länder prognostiziert wird, 
gilt es, sonderpädagogische Fachkompetenz be-
ständig weiterzuentwickeln und die Lehrerbil-
dung zu reformieren. 

Bündelung von Fachkompetenzen

Zu gering eingestellt sind, unabhängig von der 
Frage, ob in Förderschulen und in allgemeinbil-
denden Schulen unterrichtet wird, Schulpsycho-
logen, Schulsozialarbeiter und Integrationshelfer. 
Im Kontext der Diskussion um die Integrations-
helfer stellt sich die Frage, wie diese qualifiziert 
sind und ob Poollösungen, also der Zusammen-
schluss von mehreren Integrationshelfern, eine 
adäquate Lösung darstellen. Durch regionale 
Beratungs- und Unterstützungszentren wie bei-
spielsweise »Rebus« in Hamburg werden Fach-
kompetenzen gebündelt, um Kinder und Jugend-
liche unter anderem mit dem Förderschwerpunkt 
»emotionale und soziale Entwicklung« mit ihren 
Familien entsprechend beraten zu können. 

Paradigma von Selektion und Leistung im 
Schulsystem untergräbt Inklusion

Die Diskussion im Fachausschuss »Jugendhilfe-
politik« hat gezeigt, dass angesichts der Exklu-
sionsquoten auch ein zunehmender Anteil von 
Schülern, die inklusiv unterrichtet werden, nicht 
von einer flächendeckenden Umsetzung der 
UN-Konvention gesprochen werden kann. Die 
Ergebnisse der empirischen Forschung zeigen, 
dass eine Inklusion am ehesten aktuell in den 
Gesamtschulen erfolgt. Hierbei ist es notwendig, 

die entsprechenden sachlichen und personellen 
Voraussetzungen zu schaffen. Wenn Gesamt-
schulen neben einem gegliederten Schulsystem 
bestehen, wird es eine Segregation von Schüle-
rinnen und Schülern geben, die beispielsweise 
auf den Gymnasien unterrichtet werden. Dieses 
wird unterstützt, wenn das Schulsystem auf eine 
Selektion und Leistung ausgerichtet ist. Solange 
in den Schulen eine Fokussierung auf die Arbeits-
marktfähigkeit erfolgt, kann gelingende Inklusion 
nur unzureichend verwirklicht werden. Das Ko-
operationsverbot des Bundes mit den Kommunen 
verhindert gleichwertige Lebensbedingungen für 
die jungen Menschen. Inklusion ist so zu einem 
föderalen Flickenteppich worden. Notwendig ist 
eine bundesweite gemeinsame Initiative, um in-
klusive Bildung voranzubringen. 		  q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Im Mittelpunkt des fünften politischen Di-
aloges der Erziehungshilfefachverbände in 
Deutschland (AFET, BVkE, EREV und IGfH) 
standen die Themen »Inklusion« und der »Bei-
trag der Erziehungshilfen«. Der Vorsitzende des 
Bundestagsausschusses für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend, Paul Lehrieder (MdB CDU/
CSU) hat die Schirmherrschaft für die Veran-
staltung übernommen. 

Die Erziehungshilfefachverbände begrüßen, dass 
die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusiven, 
effizienten und dauerhaft tragfähigen Hilfesys-
tem weiterentwickeln werden soll. In der zu dem 
Gespräch vorgelegten Positionierung der Erzie-
hungshilfefachverbände wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass in einer Gesellschaft, in der Inklusion 
gelebt wird, es keine Gruppen mit Sonderstatus 
gibt, die in die Mehrheitsgesellschaft integriert 
und eingepasst werden müssen. Heterogenität 
ist die Norm und jede/jeder ist auf seine Art und 
Weise einzigartig und Teil der Vielfalt.

Die Einladung hat in diesem Jahr der BVkE stell-
vertretend für die Fachverbände übernommen. 
Stefan Leister (stellvertretender Vorsitzender) 
bedankte sich für die Möglichkeit des Gesprä-
ches und eröffnete mit einem kurzen Aufriss 
zur Situation in Einrichtungen und Diensten 
der Erziehungshilfe bei der Entwicklung von in-
klusiven Modellprojekten. Die Statements der 
Fachverbände stellten Praxiskonzepte mit dem 
Schwerpunkten der Fachkräfteentwicklung, den 
Modellen der inklusiven Heimerziehung und den 
Chancen und Begrenzungen dar.

Die vierzehn Abgeordneten des Ausschusses Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend bedanken 
sich für die Initiative der Erziehungshilfefachver-
bände zu diesem Gespräch und stellten fest, dass 

die große Anzahl der erschienenen Abgeordneten 
eine Wertschätzung der Arbeit der Erziehungshil-
fefachverbände ist. Carola Reimann (MdB SPD) 
brachte zum Ausdruck, dass die Erziehungshilfe-
fachverbände in dem Ausschuss Mitstreiter für 
die Große Lösung finden. Im Rahmen der Bun-
desleistungsgesetze müssen die Schnittstellen 
zwischen den Sozialgesetzbüchern geschlossen 
werden. Die Kommunen werden im Rahmen der 
Grundsicherung im Alltag entlastet. 

Der Dialog verdeutlichte so beispielhaft, dass 
der oftmals vorliegende Abbruch der Hilfen zu 
Er-ziehung mit dem 17./18. Lebensjahr (Volljäh-
rigkeit wirkt) weder den jungen Menschen noch 
der Gesellschaft hilft. Es ist vollkommen unlo-
gisch, wenn junge Erwachsene mit 23, 24 Jahren 
im Elternhaus ausziehen, warum die Hilfen zur 
Erziehung mit Beginn der Volljährigkeit beendet 
werden.

Im Kontext der Inklusion kommt es nicht darauf 
an, Hilfen aufzubauen und entsprechende Kinder 
zuzuordnen, sondern Systeme zu entwickeln, die 
den individuellen Bedarfslagen Rechnung tra-
gen. Die Abgeordneten machten deutlich, dass 
sie eine Verknüpfung zur kommunalen Ebene 
herstellen werden und sich so dafür einsetzen, 
dass eine Unterstützung in den Regionen er-
folgt.  Die Abgeordneten bringen zum Ausdruck, 
dass die Diskussion zur Großen Lösung im zwei-
ten Halbjahr 2014 ein Schwerpunkt ihrer Arbeit 
darstellt. Aufgabe der Verbände ist es, Standards 
für die Umsetzung zu definieren. Die Fachver-
bände verdeutlichten, dass es notwendig ist, 
eine inklusive Jugendhilfe und Bildungsplanung 
zu entwickeln. Die stärkere Verrechtlichung ei-
ner gemeinsam vorgenommenen Hilfeplanung 
von Sozialhilfe und Jugendhilfe unterstützen 
die Fallebene. Hinsichtlich der Aufhebung des 

Politscher Dialog: Bundesfachverbände für Erziehungshilfen – 
Mitstreiter für die Große Lösung

Björn Hagen, Hannover
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Politscher Dialog: Bundesfachverbände für Erziehungshilfen – Mitstreiter für die Große Lösung

Kooperationsverbotes, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich 
behindert, liegen unterschiedliche Einschätzun-
gen zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU 
und SPD vor. Gerade hinsichtlich des Abbaus von 
Benachteiligungen und dem Eintreten für ver-
gleichbare Lebensverhältnisse ist es notwendig, 
das bundeseinheitliche Standards und Rahmen-
bedingungen im Aufwachsen junger Menschen 
vorliegen.

Im sechsten politischen Dialog der Bundesfach-
verbände für Erziehungshilfen 2015 werden 
wieder aktuelle Themen aufgegriffen und Paul 
Lehrieder wird wieder die Schirmherrschaft für 
diese Veranstaltung übernehmen.		  q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Ausgangsposition

Die Besonderheit des § 19 SGB VIII im Kontext 
der Jugendhilfe führte uns in der Diskussion un-
serer EREV-Fachgruppe Mutter/Vater und Kind 
zu einer Stellungnahme hinsichtlich der gemein-
samen Unterbringung von Müttern und Vätern in 
den Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen. Die 
Leistungsgrundlage in § 19 SGB VIII im zweiten 
Kapitel »Leistungen der Jugendhilfe« sieht vor, 
dass Mütter oder Väter, die allein für ein Kind 
unter sechs Jahren zu sorgen haben, gemeinsam 
mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform 
betreut werden, wenn und solange sie aufgrund 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der 
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des 
Kindes bedürfen. 

Schwanger zu werden und für ein Kind allein sor-
gen zu müssen, kann krisenhafte Entwicklungen 
hervorrufen. Die Jugendhilfe reagiert auf diese 
Situation mit einer geeigneten Wohnform und 
mit individuell zugeschnittenen Hilfeangeboten. 
Die Jugendhilfe bietet in ihren Mutter/Vater-
und-Kind-Einrichtungen Unterstützungsleistun-
gen für Mutter oder Vater und Kind, in deren 
Mittelpunkt die Befähigung des aufgenommenen 
Elternteils zur Versorgung und Betreuung des 
Kindes und zur selbständigen Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft steht. Voraussetzung hier-
für ist, dass die Mutter oder der Vater die Be-
reitschaft und die Fähigkeit für die Entwicklung 
einer tragfähigen Beziehung zum Kind und einer 
eigenständigen Lebensperspektive mitbringt.

Die Unterstützung nach § 19 SGB VIII zielt dar-
auf ab, die Persönlichkeit des in der Einrichtung 
aufgenommenen Elternteils so zu stärken, dass 

dieser nach der Maßnahme in der Lage ist, die 
Erziehungsverantwortung dauerhaft und selb-
ständig zu übernehmen.

Jeder Träger, der Leistungen nach § 19 SGB VIII 
anbietet, muss über ein ausformuliertes pädago-
gisches Konzept verfügen, das den gesetzlichen 
Rahmen aufnimmt und systematisch konkretisiert. 
Entsprechend der Zielgruppe und ihres Bedarfs 
müssen fachliche Standards zur Überprüfung 
und Steuerung des Leistungsangebotes definiert 
werden. Die große Vielfalt der unterschiedlichen 
Betreuungsangebote in den Wohnformen nach 
§ 19 SGB VIII erfordert eine genaue konzeptionel-
le Bestimmung, um für die Mütter oder Väter die 
richtige Unterbringungsform zu wählen.

Zu den allgemeinen Standards in der Mutter-
Kind-Arbeit gehört unter anderem auch die Ar-
beit mit dem Partner oder dem Vater des Kindes 
(in der Regel sind Mütter mit ihren Kindern un-
tergebracht). Im Einzelnen sind das: die Bezie-
hungsklärung in Einzel- oder Paargesprächen, 
das Einüben von Partnerschaft und Familienleben 
sowie die Hilfe bei der Gestaltung von Umgangs-
kontakten (siehe dazu: Allgemeine Standards für 
die Arbeit in evangelischen Einrichtungen für 
Mutter (Vater) und Kind, 2008, Evangelischer Er-
ziehungsverband e. V., Hannover, und Gemeinsa-
me Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in 
katholischer Trägerschaft, 2012, Sozialdienst ka-
tholischer Frauen, Dortmund). Tendenziell hängt 
die Einbeziehung der Männer stark von persön-
lichen Faktoren ab wie beispielsweise von deren 
Kooperations- und Anpassungsbereitschaft.

Die Mütter wünschen sich ein Leben in einer 
Kleinfamilie mit Partner und leben in der Regel 

Stellungnahme zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern und 
Vätern in Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen nach SGB VIII § 19

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder – Erweiterung der 
Zielgruppe (auch in Bezug auf ein gemeinsames Sorgerecht und Auswirkungen 
auf die Mutter-Kind-Arbeit)
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in einer Partnerschaft beziehungsweise erproben 
Partnerschaft, häufig mit dem Vater des Kindes. 

Väter/Partner können eine zusätzliche Ressource 
sein, damit das Kind in einem verlässlichen und 
geschützten Rahmen aufwachsen kann. Aller-
dings benötigen viele Väter/Partner ebenfalls Hil-
festellung zur Bewältigung ihrer Lebenssituation 
(Wohnungssuche, Sicherung des Lebensunterhal-
tes, Suchterkrankung, Delinquenz, Schaffen einer 
Berufs- und Arbeitsperspektive, Entwicklung und 
Ausbau der Erziehungskompetenz).

Bei geringem Hilfebedarf kann gegebenenfalls 
Sozialpädagogische Familienhilfe die passende 
Unterstützung sein. Die Form und die Intensität 
richten sich nach dem Bedarf der Klientel. Die 
Sozialpädagogische Familienhilfe hat als intensi-
ve familienbezogene Hilfeform den spezifischen 
Auftrag, das Selbsthilfepotential der Familie zu 
stärken. Das wesentliche Ziel dabei ist, die eige-
nen Kräfte der Familie zu stärken und die Fami-
lienmitglieder zu mobilisieren, einen Prozess der 
Selbsthilfe zu aktivieren. Durch eine umfassende 
Unterstützung und Entwicklung der Erziehungs-
kompetenz in Familien können Konflikt- und 
Krisensituationen durch fachlich kompetente 
Beratungsangebote »entschärft« werden. Diese 
flexible Hilfeform nimmt bereits die Mutter und 
den Vater in den Blick.

Stellungnahme

Mutter-Kind-Einrichtungen können den umfas-
senden Einbezug und vor allem die Begleitung 
der Väter/Partner zur Stabilisierung ihrer Lebens-
situation bei der derzeitigen Rechtslage nur ein-
geschränkt zusätzlich leisten. Eine Veränderung 
der Zielgruppe des § 19 SGB VIII, eine Erweite-
rung auf Mutter und Vater als Adressaten der 
Hilfe, ist aus unserer Sicht notwendig und würde 
auch die Rechte unverheirateter Väter berück-
sichtigen. 

Auch im Sinne des Kinderschutzes, bei der Ab-
klärung, ob Eltern in der Lage sind, kontinuierlich 

und angemessen ihr Kind zu versorgen und zu 
erziehen, ist eine Erweiterung der Zielgruppe auf 
Mütter und Väter sinnvoll:

1.	 Die Einrichtungen wären in der Lage, die Dy-
namik in einer Partnerschaft – insbesondere 
auch beim Thema »Häusliche Gewalt« – und 
deren Auswirkung auf das Kind besser beur-
teilen zu können und diese mit dem Paar zu 
bearbeiten.

2.	 Die Väter könnten als Adressaten der Hilfe von 
dem Fachwissen der Einrichtungen, insbeson-
dere durch eine Stärkung der Bindung zum 
Kind und dem Erwerb von Erziehungskompe-
tenzen, besonders profitieren.

3.	 Bei Unterbringungen im Gefährdungsbereich 
könnte fachlich abgeklärt werden, ob der Va-
ter in der Lage ist, die Auflagen bezüglich des 
Kinderschutzes zu erfüllen.

4.	 Insgesamt würde sich die familiäre Situation 
stabilisieren und die Familie könnte perspek-
tivisch wirtschaftlich und sozial gesicherter 
zusammenleben, wenn die Männer profes-
sionelle Unterstützung erhielten, um ihre 
Lebensperspektive zu klären (Sicherung der 
materiellen Existenz, Krankenversicherung, 
berufliche Orientierung, Suchtberatung usw.). 

Die gemeinsame Wohnform beider Partner mit 
Kind entspräche dem Ziel und Wunsch des El-
ternpaares und der gesellschaftlichen Realität 
mehr als eine Teilfamilie. Mutter und Vater oder 
Partner könnten gemeinsam am Hilfeplange-
spräch teilnehmen und Vereinbarungen mit den 
Männern wären verbindlicher zu treffen, da auch 
die Ziele des Vaters Gegenstand der Vereinba-
rung sind und einer Überprüfung unterliegen. 
Der Vater/Partner kann demnach als Ressource 
für eine gelingende Teilhabe am gemeinschaft-
lichen Leben in den Einrichtungen genutzt wer-
den. Gemeinsamen Wohnformen würden dem 
Partizipationsgedanken Rechnung tragen und 
Verbindlichkeiten schaffen, die zum Gelingen 
eines stabilen Familienlebens im Hinblick auf 
Erziehung, Gesundheit, Kindeswohl und Wirt-
schaftlichkeit führen können. Die Einbeziehung 

Stellungnahme zur gemeinsamen Unterbringung 
von Müttern und Vätern in Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen 2
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können Konflikt- und Krisensituationen durch fach-
lich kompetente Beratungsangebote „entschärft“ 
werden. Diese flexible Hilfeform nimmt bereits die 
Mutter und den Vater in den Blick.

Stellungnahme
Mutter-Kind-Einrichtungen können den umfassen-
den Einbezug und vor allem die Begleitung der Vä-
ter/Partner zur Stabilisierung ihrer Lebenssituation 
bei der derzeitigen Rechtslage nur eingeschränkt 
zusätzlich leisten. Eine Veränderung der Zielgruppe 
des § 19 SGB VIII, eine Erweiterung auf Mutter und 
Vater als Adressaten der Hilfe, ist aus unserer Sicht 
notwendig und würde auch die Rechte unverheira-
teter Väter berücksichtigen. 
 Auch im Sinne des Kinderschutzes, bei der Abklä-
rung, ob Eltern in der Lage sind, kontinuierlich und 
angemessen ihr Kind zu versorgen und zu erziehen, 
ist eine Erweiterung der Zielgruppe auf Mütter und 
Väter sinnvoll:

1. Die Einrichtungen wären in der Lage, die Dyna-
mik in einer Partnerschaft – insbesondere auch 
beim Thema „Häusliche Gewalt“ – und deren 
Auswirkung auf das Kind besser beurteilen zu 
können und diese mit dem Paar zu bearbeiten.

2. Die Väter könnten als Adressaten der Hilfe von 
dem Fachwissen der Einrichtungen, insbeson-
dere durch eine Stärkung der Bindung zum Kind 
und dem Erwerb von Erziehungskompetenzen, 
besonders profitieren.

3. Bei Unterbringungen im Gefährdungsbereich 
könnte fachlich abgeklärt werden, ob der Vater 
in der Lage ist, die Auflagen bezüglich des Kin-
derschutzes zu erfüllen.

4. Insgesamt würde sich die familiäre Situation sta-
bilisieren und die Familie könnte perspektivisch 
wirtschaftlich und sozial gesicherter zusammen-
leben, wenn die Männer professionelle Unter-
stützung erhielten, um ihre Lebensperspektive 
zu klären (Sicherung der materiellen Existenz, 
Krankenversicherung, berufliche Orientierung, 
Suchtberatung usw.). 

Die gemeinsame Wohnform beider Partner mit Kind 
entspräche dem Ziel und Wunsch des Elternpaares 
und der gesellschaftlichen Realität mehr als eine 
Teilfamilie. Mutter und Vater oder Partner könn-
ten gemeinsam am Hilfeplangespräch teilnehmen 
und Vereinbarungen mit den Männern wären ver-
bindlicher zu treffen, da auch die Ziele des Vaters 
Gegenstand der Vereinbarung sind und einer Über-
prüfung unterliegen. Der Vater/Partner kann dem-

nach als Ressource für eine gelingende Teilhabe 
am gemeinschaftlichen Leben in den Einrichtungen 
genutzt werden. Gemeinsamen Wohnformen wür-
den dem Partizipationsgedanken Rechnung tragen 
und Verbindlichkeiten schaffen, die zum Gelingen 
eines stabilen Familienlebens im Hinblick auf Erzie-
hung, Gesundheit, Kindeswohl und Wirtschaftlich-
keit führen können. Die Einbeziehung der Männer 
wird auch von den unterbringenden Jugendämtern 
häufig gewünscht. Die Rechtsunsicherheit führt 
jedoch dazu, dass manche Kommunen die Hilfe 
ablehnen, da sie in SGB VIII so nicht vorgesehen 
ist, andere wünschen eine Mitbetreuung der Väter, 
sehen aber keine Möglichkeit der Entgeltvereinba-
rung hierfür.

Die bereits verabschiedete Reform zum Umgangs-
recht und die Reform zum Sorgerecht hat die Po-
sition des Vaters gestärkt. Die Gesetzesänderung 
zur Neuregelung der elterlichen Sorge für nicht mit-
einander verheiratete Eltern ist am 19. Mai 2013 in 
Kraft getreten. Danach können Väter auch gegen 
den Willen der Mutter das Sorgerecht für ihre Kin-
der erlangen, wenn dieses dem Kindeswohl nicht 
widerspricht. Diese Reform wird in den Mutter/
Vater-und-Kind-Einrichtungen zu Veränderungen 
führen: Die Kooperation mit den sorgeberechtig-
ten Vätern muss dann auch im Hilfeplanverfahren 
erfolgen, da sie als Mitinhaber der elterlichen Sorge 
einer Unterbringung des Kindes in einer Mutter/
Vater-und-Kind-Einrichtung zustimmen müssen. 
Die Einrichtungen sind dann verpflichtet, die im 
Hilfeplan auch mit dem Vater vereinbarten Ziele 
umzusetzen. Dafür sind fachliche, personelle und 
finanzielle Ressourcen notwendig. 
 Bislang schließt das Zusammenleben von Mutter 
und Vater und die gemeinsame Sorge für ein Kind 
eine Leistung nach § 19 SGB VIII aus. Die Hilfeform 
verlangt zunächst, dass Mutter oder Vater allein für 
das Kind sorgen. Erfahrungen in unseren Einrich-
tungen zeigen, dass es dringend notwendig ist, die 
Zielgruppe auf die Väter oder Partner zu erweitern, 
um angemessene Hilfe und Unterstützung im Sin-
ne guter Entwicklungsbedingungen für das Kind 
sicherzustellen. 

(nach Beschluss der EREV-Vorstandssitzung vom 
30. Januar 2014) 
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der Männer wird auch von den unterterbrin-
genden Jugendämtern häufig gewünscht. Die 
Rechtsunsicherheit führt jedoch dazu, dass man-
che Kommunen die Hilfe ablehnen, da sie in SGB 
VIII so nicht vorgesehen ist, andere wünschen 
eine Mitbetreuung der Väter, sehen aber keine 
Möglichkeit der Entgeltvereinbarung hierfür.

Die bereits verabschiedete Reform zum Um-
gangsrecht und die Reform zum Sorgerecht hat 
die Position des Vaters gestärkt. Die Gesetzesän-
derung zur Neuregelung der elterlichen Sorge für 
nicht miteinander verheiratete Eltern ist am 19. 
Mai 2013 in Kraft getreten. Danach können Väter 
auch gegen den Willen der Mutter das Sorgerecht 
für ihre Kinder erlangen, wenn dieses dem Kin-
deswohl nicht widerspricht. Diese Reform wird 
in den Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen zu 
Veränderungen führen: Die Kooperation mit den 
sorgeberechtigten Vätern muss dann auch im 
Hilfeplanverfahren erfolgen, da sie als Mitinha-

ber der elterlichen Sorge einer Unterbringung des 
Kindes in einer Mutter/Vater-und-Kind-Einrich-
tung zustimmen müssen. Die Einrichtungen sind 
dann verpflichtet, die im Hilfeplan auch mit dem 
Vater vereinbarten Ziele umzusetzen. Dafür sind 
fachliche, personelle und finanzielle Ressourcen 
notwendig. 

Bislang schließt das Zusammenleben von Mut-
ter und Vater und die gemeinsame Sorge für ein 
Kind eine Leistung nach § 19 SGB VIII aus. Die 
Hilfeform verlangt zunächst, dass Mutter oder 
Vater allein für das Kind sorgen. Erfahrungen in 
unseren Einrichtungen zeigen, dass es dringend 
notwendig ist, die Zielgruppe auf die Väter oder 
Partner zu erweitern, um angemessene Hilfe und 
Unterstützung im Sinne guter Entwicklungsbe-
dingungen für das Kind sicherzustellen. 

(nach Beschluss der EREV-Vorstandssitzung vom 
30. Januar 2014) 

Stellungnahme zur gemeinsamen Unterbringung 
von Müttern und Vätern in Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen 2
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können Konflikt- und Krisensituationen durch fach-
lich kompetente Beratungsangebote „entschärft“ 
werden. Diese flexible Hilfeform nimmt bereits die 
Mutter und den Vater in den Blick.

Stellungnahme
Mutter-Kind-Einrichtungen können den umfassen-
den Einbezug und vor allem die Begleitung der Vä-
ter/Partner zur Stabilisierung ihrer Lebenssituation 
bei der derzeitigen Rechtslage nur eingeschränkt 
zusätzlich leisten. Eine Veränderung der Zielgruppe 
des § 19 SGB VIII, eine Erweiterung auf Mutter und 
Vater als Adressaten der Hilfe, ist aus unserer Sicht 
notwendig und würde auch die Rechte unverheira-
teter Väter berücksichtigen. 
 Auch im Sinne des Kinderschutzes, bei der Abklä-
rung, ob Eltern in der Lage sind, kontinuierlich und 
angemessen ihr Kind zu versorgen und zu erziehen, 
ist eine Erweiterung der Zielgruppe auf Mütter und 
Väter sinnvoll:

1. Die Einrichtungen wären in der Lage, die Dyna-
mik in einer Partnerschaft – insbesondere auch 
beim Thema „Häusliche Gewalt“ – und deren 
Auswirkung auf das Kind besser beurteilen zu 
können und diese mit dem Paar zu bearbeiten.

2. Die Väter könnten als Adressaten der Hilfe von 
dem Fachwissen der Einrichtungen, insbeson-
dere durch eine Stärkung der Bindung zum Kind 
und dem Erwerb von Erziehungskompetenzen, 
besonders profitieren.

3. Bei Unterbringungen im Gefährdungsbereich 
könnte fachlich abgeklärt werden, ob der Vater 
in der Lage ist, die Auflagen bezüglich des Kin-
derschutzes zu erfüllen.

4. Insgesamt würde sich die familiäre Situation sta-
bilisieren und die Familie könnte perspektivisch 
wirtschaftlich und sozial gesicherter zusammen-
leben, wenn die Männer professionelle Unter-
stützung erhielten, um ihre Lebensperspektive 
zu klären (Sicherung der materiellen Existenz, 
Krankenversicherung, berufliche Orientierung, 
Suchtberatung usw.). 

Die gemeinsame Wohnform beider Partner mit Kind 
entspräche dem Ziel und Wunsch des Elternpaares 
und der gesellschaftlichen Realität mehr als eine 
Teilfamilie. Mutter und Vater oder Partner könn-
ten gemeinsam am Hilfeplangespräch teilnehmen 
und Vereinbarungen mit den Männern wären ver-
bindlicher zu treffen, da auch die Ziele des Vaters 
Gegenstand der Vereinbarung sind und einer Über-
prüfung unterliegen. Der Vater/Partner kann dem-

nach als Ressource für eine gelingende Teilhabe 
am gemeinschaftlichen Leben in den Einrichtungen 
genutzt werden. Gemeinsamen Wohnformen wür-
den dem Partizipationsgedanken Rechnung tragen 
und Verbindlichkeiten schaffen, die zum Gelingen 
eines stabilen Familienlebens im Hinblick auf Erzie-
hung, Gesundheit, Kindeswohl und Wirtschaftlich-
keit führen können. Die Einbeziehung der Männer 
wird auch von den unterbringenden Jugendämtern 
häufig gewünscht. Die Rechtsunsicherheit führt 
jedoch dazu, dass manche Kommunen die Hilfe 
ablehnen, da sie in SGB VIII so nicht vorgesehen 
ist, andere wünschen eine Mitbetreuung der Väter, 
sehen aber keine Möglichkeit der Entgeltvereinba-
rung hierfür.

Die bereits verabschiedete Reform zum Umgangs-
recht und die Reform zum Sorgerecht hat die Po-
sition des Vaters gestärkt. Die Gesetzesänderung 
zur Neuregelung der elterlichen Sorge für nicht mit-
einander verheiratete Eltern ist am 19. Mai 2013 in 
Kraft getreten. Danach können Väter auch gegen 
den Willen der Mutter das Sorgerecht für ihre Kin-
der erlangen, wenn dieses dem Kindeswohl nicht 
widerspricht. Diese Reform wird in den Mutter/
Vater-und-Kind-Einrichtungen zu Veränderungen 
führen: Die Kooperation mit den sorgeberechtig-
ten Vätern muss dann auch im Hilfeplanverfahren 
erfolgen, da sie als Mitinhaber der elterlichen Sorge 
einer Unterbringung des Kindes in einer Mutter/
Vater-und-Kind-Einrichtung zustimmen müssen. 
Die Einrichtungen sind dann verpflichtet, die im 
Hilfeplan auch mit dem Vater vereinbarten Ziele 
umzusetzen. Dafür sind fachliche, personelle und 
finanzielle Ressourcen notwendig. 
 Bislang schließt das Zusammenleben von Mutter 
und Vater und die gemeinsame Sorge für ein Kind 
eine Leistung nach § 19 SGB VIII aus. Die Hilfeform 
verlangt zunächst, dass Mutter oder Vater allein für 
das Kind sorgen. Erfahrungen in unseren Einrich-
tungen zeigen, dass es dringend notwendig ist, die 
Zielgruppe auf die Väter oder Partner zu erweitern, 
um angemessene Hilfe und Unterstützung im Sin-
ne guter Entwicklungsbedingungen für das Kind 
sicherzustellen. 

(nach Beschluss der EREV-Vorstandssitzung vom 
30. Januar 2014) 

Kooperationsfachtagung zum Kinderschutz
am 30. Juni 2014, 10:00 bis 17:00 Uhr 

im Haus der Kirche, Kassel
Das Programm erscheint in Kürze und kann auf den Homepages der Kooperationspartner herunterge-
laden werden. 

Die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) ist eine bundesweit und - als 
deutsche Sektion der Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE) - 
auch international tätige Fachorganisation der erzieherischen Hilfen. Sie ist überpartei-
lich und konfessionell nicht gebunden. Die IGfH versteht sich als Lobby im Dienste des 
Wohls und der Rechte von jungen Menschen in Erziehungshilfen. Mit rund 1.700 Mitglie-
dern ist die IGfH einer der mitgliederstärksten Fachverbände im Bereich der Jugendhilfe.

Die IGfH versteht sich als eine Plattform des sozialpädagogischen Dialogs über 
erzieherische Hilfen auf einer möglichst breiten Basis. Arbeitsformen sind Arbeits-
tagungen und ExpertInnengespräche, Fortbildungen und Studienreisen, Beratung 
für den Mitgliederbereich, die Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen sowie die 
Durchführung von Projekten (z.B. Bundesmodellprojekt INTEGRA). Die IGfH ver-
öffentlicht Fachbücher sowie die Fachzeitschrift “Forum Erziehungshilfen”.

Als IGfH-Mitglied erhalten Sie kostenfrei jährlich
• 5 Ausgaben unserer Fachzeitschrift „Forum Erziehungshilfen“ und 
• eine Neuerscheinung unseres Eigenverlages. 
Zudem können Sie an allen Fortbildungen aus dem IGfH-Jahresprogramm zu 
einem deutlich ermäßigten Preis teilnehmen.

Für unsere Mitglieder und darüber hinaus für  alle interessierten Fachkräfte der 
Jugendhilfe bieten wir Kongresse, ExpertInnentagungen, Studienrei-
sen und Fortbildungen zu Themen und Fragestellungen aus dem Arbeits-
feld der Erziehungshilfen.

Interessant für Sie?
Informationen zur IGfH-Mitgliedschaft und zum Veranstaltungsprogramm unter 
www.igfh.de 
oder bei der IGfH-Geschäfststelle, 
Schaumainkai 101-103, 60596 Frankfurt, 
Telefon: 069-6339860, E-mail: igfh@igfh.de

KOMPETENT OFFEN
STREITBAR
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Vorbemerkung
1

Die nachfolgenden Positionen orientieren sich 
an den Ausführungen der Kinderrechtskon-
vention und der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen – ratifiziert durch den 
Deutschen Bundestag und in Kraft getreten am 
26.03.2009.

Die UN-Behindertenrechtskonvention sichert 
ausdrücklich auch den Menschen mit Behinde-
rung unter uns die in der UN-Charta gleichen 
und unveräußerlichen Menschenrechte zu. Gera-
de das Recht auf Bildung (Artikel 24 ff) als Men-
schenrecht zu verwirklichen gilt als die besonde-
re Voraussetzung für die Verwirklichung weiterer 
Menschenrechte; hierzu zählt insbesondere das 
gemeinsame Lernen von nicht behinderten und 
behinderten Kindern und Jugendlichen.

Die UN-Konvention deklariert unmissverständ-
lich das Recht auf gemeinsame Bildung von be-
hinderten und nicht behinderten Kindern und 
Jugendlichen als ein zentrales, individuelles Gut. 
Der Aufbau und die Umsetzung eines inklusi-
ven Bildungssystems müssen schrittweise mit 
dem Ziel der vollen Partizipation an allen ge-
sellschaftlichen und insbesondere schulischen 
Prozessen erfolgen. Die Konvention setzt hierzu 
verbindliche Maßstäbe.

Das Leitbild der UN-Konvention einschließlich 
der Folgerungen für das inklusive Bildungssys-
tem korreliert mit dem christlichen Menschen-
bild; der Mensch verfügt unabhängig von seinen 
Einschränkungen, Begabungen, Behinderungen 
und Leistungen über eine unantastbare Würde. 

1	 Das Positionspapier wurde vom Vorstand des EREV 
am18./19.März 2014 in Berlin verabschiedet und ist der Mit-
gliederversammlung im Mai 2015 vorzustellen

Die Fachgruppe Förderschulen im Evangelischen 
Erziehungsverband (EREV) unterstützt daher 
ausdrücklich alle Bemühungen und Aktivitäten, 
die sich aus der UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen herleiten. 
Die Fachgruppe Förderschulen unterstreicht aus-
drücklich die im Artikel 24 der UN-Behinderten-
rechtskommission formulierte Zielsetzung des 
chancengleichen, uneingeschränkten Zugangs 
aller Menschen zu allen Bildungs-, Erziehungs- 
und Unterstützungsangeboten und erachtet in 
diesem Kontext die gemeinsame Unterrichtung 
aller Kinder und Jugendlichen, das gemeinsame 
Lernen und Leben in besonderer Weise als einen 
wichtigen und richtigen Schritt. Diesem grund-
sätzlichen Ziel steht die Fortführung von Förder-
schulen aber nicht im Weg, da die individuelle, 
auf die Begabungen und Einschränkungen des 
einzelnen Kindes zugeschnittene Förderung zeit-
weise auch hier besser gelingen kann, als in den 
Regelschulen. 

1. Inklusion und Förderschulen 

Das Ziel einer inklusiven Pädagogik liegt vom 
Grundsatz her darin, jegliche Ausgrenzung zu 
überwinden und Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen ihr Recht auf Bildung ohne Dis-
kriminierung und mit Teilhabe auf der Grundlage 
der Chancengleichheit zu sichern. Dazu ist es er-
forderlich, den gemeinsamen Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Behinderung in Deutschland 
deutlich zu erhöhen. Diese Zielsetzung schließt 
aber nicht die Existenz von Förderschulen aus 
und lässt diese weiterhin als Förderorte zu.

Nicht alle Kinder und Jugendlichen mit beson-
derem Unterstützungsbedarf im Bereich der 
emotionalen und sozialen Entwicklung verfügen 

Positionspapier Inklusion des Evangelischen Erziehungsverbandes e. V. (EREV)1  

»Nur wenn Inklusion als eine gemeinsame Aufgabe aller an Bildung Beteiligten 
verstanden wird, kann sie gelingen. Wir stehen erst am Anfang des Weges.« 
(Franz Josef Meyer, VBE)
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von vornherein über die notwendigen sozialen 
Kompetenzen, um am gemeinsamen Unterricht 
teilnehmen zu können. Es besteht die große Ge-
fahr, dass gerade sie in einem inklusiven System 
zu Außenseitern werden und dadurch der Prozess 
der inklusiven Ausrichtung einer Schule oder ei-
ner Klasse nachhaltig gefährdet wird. Hier wird 
die postulierte Heterogenität zu einem Problem 
und nicht zu einem Gewinn. Diese Kinder und 
Jugendlichen müssen auch weiterhin die Chan-
ce haben, die fehlenden Kompetenzen gezielt zu 
erlernen, um dann tatsächlich an den inklusiven 
gesellschaftlichen und schulischen Prozessen 
teilhaben zu können. Hier leisten gerade Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung im Gesamtkonzept der 
inklusiven schulischen Ausrichtung einen wert-
vollen Beitrag – orientiert am Ziel der inklusiven 
Pädagogik, den Schüler oder die Schülerin in den 
Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen 
zu stellen (und nicht das System der Schule). Hier 
gilt der Grundsatz: Die unterschiedlichen Förder-
bedarfe erfordern auch eine Vielfalt der Förder-
formen und Förderorte. 

Die Fähigkeit zum inklusiven, gemeinsamen Ler-
nen kann nicht verordnet oder bei allen Kindern 
und Jugendlichen vorausgesetzt werden. Die da-
rin ruhenden Kompetenzen müssen entwickelt, 
erfahren und gelernt werden, um schließlich 
gelebt werden zu können. Dabei muss stets das 
Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt ste-
hen. 

In diesem Sinne gehören Förderschulen für emo-
tionale und soziale Entwicklung als Förderorte 
ausdrücklich zum Gesamtkonzept einer inklusi-
ven Bildung und sind dazu personell, finanziell 
und sächlich zielführend auszustatten. 

Die Fachgruppe Förderschulen im EREV setzt sich 
für die Realisierung eines inklusiven Bildungssys-
tems ein, in dem Menschen in ihrer individuellen 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt angemessen er-
zogen, unterrichtet und gefördert werden.

2. Inklusion, Förderschule und 
Erziehungshilfen

Ganz unterschiedliche Bedingungen kennzeich-
nen die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugend-
lichen und Familien. Vielfältige Belastungsfakto-
ren, die bis zu psychischen Erkrankungen reichen, 
beeinträchtigen ihre Teilhabe an dieser Gesell-
schaft in sozialer, emotionaler und materieller 
Hinsicht. Zugänge zur sozialen Gemeinschaft, zu 
Bildungsangeboten, zur Arbeit und zur Gesund-
heit sind massiv erschwert. 

Diesem hohen Unterstützungs- und Förderbe-
darf können inklusive Systeme in der derzeitigen 
Ausstattung nicht immer entsprechen. Schu-
lische und sozialpädagogische Hilfen müssen 
hier intensiv zusammenwirken. Dies leisten in 
der Diakonie insbesondere Förderschulen für 
emotionale und soziale Entwicklung in Verbin-
dung mit den Erziehungshilfen unserer Träger. 
Ziel aller Hilfen und Förderangebote muss im-
mer sein, die Auswirkungen von Benachteiligung 
vor allem in den Bereichen Bildung, Erziehung 
und Entwicklung nachhaltig abzufedern. Dabei 
unterliegt jede schulische Maßnahme auch der 
fortwährenden Kontrolle, ab wann ein inklusiver 
Schulbesuch in einer Regelschule begonnen oder 
wieder fortgesetzt werden kann. So verstanden 
leisten die Systeme wichtige Beiträge zur Si-
cherstellung gesellschaftlicher Teilhabe für die 
Betroffenen. 

Dazu benötigen wir eine bunte Vielfalt an diffe-
renzierten, am Kind und seiner Lebenssituation 
orientierten Unterstützungsmöglichkeiten der 
Sonder- und Sozialpädagogik, die an verschiede-
nen Förderorten realisiert werden können. 

Auf dem Weg zur Konzeptentwicklung inklusiver 
Bildung muss besonders beachtet werden:
•	 Wertschätzung aller Formen menschlicher 

Vielfalt in allen Schulsystemen (ethnische-, 
religiöse-, kulturelle-, sexuelle Orientierung, 
Leistungsfähigkeit und Beeinträchtigungen 
körperlicher, seelischer, geistiger Art)

2Positionspapier Inklusion
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Jugendlichen müssen auch weiterhin die Chance 
haben, die fehlenden Kompetenzen gezielt zu 
erlernen, um dann tatsächlich an den inklusiven 
gesellschaftlichen und schulischen Prozessen 
teilhaben zu können. Hier leisten gerade Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung im Gesamtkonzept der 
inklusiven schulischen Ausrichtung einen wert-
vollen Beitrag – orientiert am Ziel der inklusiven 
Pädagogik, den Schüler oder die Schülerin in 
den Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühun-
gen zu stellen (und nicht das System der Schule). 
Hier gilt der Grundsatz: Die unterschiedlichen 
Förderbedarfe erfordern auch eine Vielfalt der 
Förderformen und Förderorte. 

Die Fähigkeit zum inklusiven, gemeinsamen Ler-
nen kann nicht verordnet oder bei allen Kindern 
und Jugendlichen vorausgesetzt werden. Die da-
rin ruhenden Kompetenzen müssen entwickelt, 
erfahren und gelernt werden, um schließlich 
gelebt werden zu können. Dabei muss stets 
das Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt 
stehen. 

In diesem Sinne gehören Förderschulen für emo-
tionale und soziale Entwicklung als Förderorte 
ausdrücklich zum Gesamtkonzept einer inklusi-
ven Bildung und sind dazu personell, finanziell 
und sächlich zielführend auszustatten. 

Die Fachgruppe Förderschulen im EREV setzt 
sich für die Realisierung eines inklusiven Bil-
dungssystems ein, in dem Menschen in ihrer 
individuellen Unterschiedlichkeit und Vielfalt 
angemessen erzogen, unterrichtet und geför-
dert werden. 

2. Inklusion, Förderschule  
und Erziehungshilfen

Ganz unterschiedliche Bedingungen kenn-
zeichnen die Lebensverhältnisse von Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Vielfältige Belas-
tungsfaktoren, die bis zu psychischen Erkran-
kungen reichen, beeinträchtigen ihre Teilhabe 
an dieser Gesellschaft in sozialer, emotionaler 
und materieller Hinsicht. Zugänge zur sozialen 
Gemeinschaft, zu Bildungsangeboten, zur Arbeit 
und zur Gesundheit sind massiv erschwert. 

Diesem hohen Unterstützungs- und Förderbe-
darf können inklusive Systeme in der derzeitigen 

Ausstattung nicht immer entsprechen. Schuli-
sche und sozialpädagogische Hilfen müssen 
hier intensiv zusammenwirken. Dies leisten in 
der Diakonie insbesondere Förderschulen für 
emotionale und soziale Entwicklung in Verbin-
dung mit den Erziehungshilfen unserer Träger. 
Ziel aller Hilfen und Förderangebote muss im-
mer sein, die Auswirkungen von Benachteiligung 
vor allem in den Bereichen Bildung, Erziehung 
und Entwicklung nachhaltig abzufedern. Dabei 
unterliegt jede schulische Maßnahme auch der 
fortwährenden Kontrolle, ab wann ein inklusi-
ver Schulbesuch in einer Regelschule begonnen 
oder wieder fortgesetzt werden kann. So ver-
standen leisten die Systeme wichtige Beiträge 
zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe für 
die Betroffenen. 

Dazu benötigen wir eine bunte Vielfalt an diffe-
renzierten, am Kind und seiner Lebenssituation 
orientierten Unterstützungsmöglichkeiten der 
Sonder- und Sozialpädagogik, die an verschie-
denen Förderorten realisiert werden können. 

Auf dem Weg zur Konzeptentwicklung inklusiver 
Bildung muss besonders beachtet werden:

• Wertschätzung aller Formen menschlicher 
Vielfalt in allen Schulsystemen (ethnische-, 
religiöse-, kulturelle-, sexuelle Orientierung, 
Leistungsfähigkeit und Beeinträchtigungen 
körperlicher, seelischer, geistiger Art)

• Entwicklung eines gemeinsamen Verantwor-
tungsgefühls aller Pädagoginnen und Pädago-
gen für alle Kinder, die die jeweilige Schule 
besuchen; Entwicklung von diagnostischer 
Kompetenz aller Pädagoginnen und Pädago-
gen, Stärkung der Kompetenz zur Teamar-
beit

• Entwicklung gemeinsamer Lernarrangements 
in Lerngruppen

• Partizipation der Schulgemeinde an der 
Schulentwicklung unter Einbezug von Eltern, 
Schülern, Lehrkräften, Sekretariat, Hausmeis-
ter …

• Vernetzung im Sozialraum mit anderen Ak-
teuren der Jugendarbeit, der Jugend- und 
Erziehungshilfe, des Gesundheitswesens, 
Beratungsstellen und Vereinen: Entwicklung 
von Bildungslandschaften im Sozialraum 

(aus: GEW-NRW, Ludger Deckers, Köln)
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•	 Entwicklung eines gemeinsamen Verant-
wortungsgefühls aller Pädagoginnen und 
Pädagogen für alle Kinder, die die jeweilige 
Schule besuchen; Entwicklung von diagnos-
tischer Kompetenz aller Pädagoginnen und 
Pädagogen, Stärkung der Kompetenz zur 
Teamarbeit

•	 Entwicklung gemeinsamer Lernarrangements 
in Lerngruppen

•	 Partizipation der Schulgemeinde an der Schul-
entwicklung unter Einbezug von Eltern, Schü-
lern, Lehrkräften, Sekretariat, Hausmeister …

•	 Vernetzung im Sozialraum mit anderen Ak-
teuren der Jugendarbeit, der Jugend- und 
Erziehungshilfe, des Gesundheitswesens, Be-
ratungsstellen und Vereinen: Entwicklung von 
Bildungslandschaften im Sozialraum 

(aus: GEW-NRW, Ludger Deckers, Köln)

Auch das Zusammenwirken von unterschiedli-
chen Professionen in Ganztagsangeboten der Re-
gelschulen bedarf unter dem Primat der Inklusion 
noch vieler Entwicklungsschritte. 

Die erzieherischen Hilfen und die schulischen 
Angebote sind sowohl bezogen auf das jeweilige 
Kind als auch auf die Klassengruppe gut aufei-
nander abzustimmen. Der Ganztagsrhythmus ist 
an den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der 
Kinder auszurichten. An der Erstellung von Hil-
feplänen sollten alle am Erziehungsprozess eines 
Kindes Beteiligten mitwirken.

Zwischen Jugend- beziehungsweise Erzie-
hungshilfen und inklusiven Schulen wird es 
klare vertragliche Regelungen geben müssen, 
die Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und die 
Schnittstellen-Kooperation eindeutig zuordnen.

3. Inklusion und Finanzierungsbedarfe

Der Gedanke, Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Unterstützungsbedarfen gemeinsam 
und wohnortnah zu bilden und zu unterrichten, 
kann nur dann wirksam und nachhaltig realisiert 
werden, wenn auch die aufnehmenden Systeme 

darauf vorbereitet und eingerichtet werden und 
die erforderlichen Unterstützungen erhalten. 

Es müssen seitens der Länder dazu die erfor-
derlichen Mittel bereitgestellt werden, um ins-
besondere die Bezahlung des zusätzlich qualifi-
zierten Lehrpersonals, der Sozialpädagogen, der 
verschiedenen Therapeuten, der Eingliederungs-
helfer und des Pflegepersonals zu gewährleisten 
sowie die behindertengerechte Ausstattung der 
Schulgebäude durchzuführen.

Besondere Auswirkungen hat eine inklusive Be-
schulung auf die Klassenstärken sowie die not-
wendige Anzahl von gleichzeitig im Unterricht 
tätigen Lehrkräften. Je nach Situation kann es 
erforderlich sein, dass zusammen mit Schulbe-
gleitern deutlich mehr Erwachsene im Klassen-
zimmer anwesend sind, als dies in den gewohn-
ten Schulstrukturen der Fall ist. Daneben stehen 
Erfordernisse des Coachings / der Supervision 
der Fachkräfte, Kompetenzerweiterung in den 
Bereichen Diagnostik, Pflege und verhaltensthe-
rapeutische Kenntnisse sowie Kenntnisse in der 
berufsorientierenden Beratung.

Zu einer behindertengerechten Immobilienaus-
stattung gehören durchgehende Barrierefreiheit, 
behindertengerechte Sanitäreinrichtungen, Lern-
methoden und -techniken, die auf Sinnesbehin-
derungen ausgerichtet sind und eine enge An-
bindung an Pflege- und Notdienste.

4. Inklusion – ein Prozess für alle 

Die Verwirklichung der UN-Konvention ist eine 
gemeinsame Herausforderung für Bund, Länder, 
Kommunen; für die Betroffenen und ihre Verbän-
de, Eltern- und Lehrerschaft, Wissenschaft und 
Praxis. Nur im Zusammenwirken aller kann sich 
Inklusion nachhaltig und erfolgreich vollziehen. 

Inklusion ist somit kein politischer und administ-
rativer Vollzug einer Idee, sondern ein von Wech-
selwirkungen durchdrungener und gestalteter 
Prozess. 

3Positionspapier Inklusion
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Auch das Zusammenwirken von unterschiedli-
chen Professionen in Ganztagsangeboten der 
Regelschulen bedarf unter dem Primat der In-
klusion noch vieler Entwicklungsschritte. 

Die erzieherischen Hilfen und die schulischen 
Angebote sind sowohl bezogen auf das jeweilige 
Kind als auch auf die Klassengruppe gut auf-
einander abzustimmen. Der Ganztagsrhythmus 
ist an den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten 
der Kinder auszurichten. An der Erstellung von 
Hilfeplänen sollten alle am Erziehungsprozess 
eines Kindes Beteiligten mitwirken.

Zwischen Jugend- beziehungsweise Erzie-
hungshilfen und inklusiven Schulen wird es 
klare vertragliche Regelungen geben müssen, 
die Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und 
die Schnittstellen-Kooperation eindeutig zu-
ordnen.

3. Inklusion und Finanzierungsbedarfe
Der Gedanke, Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Unterstützungsbedarfen gemein-
sam und wohnortnah zu bilden und zu unter-
richten, kann nur dann wirksam und nachhaltig 
realisiert werden, wenn auch die aufnehmen-
den Systeme darauf vorbereitet und eingerichtet 
werden und die erforderlichen Unterstützungen 
erhalten. 

Es müssen seitens der Länder dazu die erforder-
lichen Mittel bereitgestellt werden, um insbeson-
dere die Bezahlung des zusätzlich qualifizierten 
Lehrpersonals, der Sozialpädagogen, der ver-
schiedenen Therapeuten, der Eingliederungs-
helfer und des Pflegepersonals zu gewährleisten 

sowie die behindertengerechte Ausstattung der 
Schulgebäude durchzuführen.

Besondere Auswirkungen hat eine inklusive Be-
schulung auf die Klassenstärken sowie die not-
wendige Anzahl von gleichzeitig im Unterricht 
tätigen Lehrkräften. Je nach Situation kann es 
erforderlich sein, dass zusammen mit Schulbe-
gleitern deutlich mehr Erwachsene im Klassen-
zimmer anwesend sind, als dies in den gewohn-
ten Schulstrukturen der Fall ist. Daneben stehen 
Erfordernisse des Coachings / der Supervision 
der Fachkräfte, Kompetenzerweiterung in den 
Bereichen Diagnostik, Pflege und verhaltensthe-
rapeutische Kenntnisse sowie Kenntnisse in der 
berufsorientierenden Beratung.

Zu einer behindertengerechten Immobilienaus-
stattung gehören durchgehende Barrierefreiheit, 
behindertengerechte Sanitäreinrichtungen, 
Lernmethoden und -techniken, die auf Sinnes-
behinderungen ausgerichtet sind und eine enge 
Anbindung an Pflege- und Notdienste.

4. Inklusion – ein Prozess für alle 
Die Verwirklichung der UN-Konvention ist eine 
gemeinsame Herausforderung für Bund, Länder, 
Kommunen; für die Betroffenen und ihre Ver-
bände, Eltern- und Lehrerschaft, Wissenschaft 
und Praxis. Nur im Zusammenwirken aller kann 
sich Inklusion nachhaltig und erfolgreich voll-
ziehen. 

Inklusion ist somit kein politischer und admi-
nistrativer Vollzug einer Idee, sondern ein von 
Wechselwirkungen durchdrungener und gestal-
teter Prozess. 
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Diakonie Deutschland: »Zugewanderte 
nicht unter Generalverdacht des 
Missbrauchs stellen«

Die Diakonie Deutschland setzt sich für ein of-
fenes Europa ein wie Maria Loheide, Vorstand 
Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, betonte: 
»Zugewanderte Menschen aus EU-Staaten dür-
fen nicht unter Generalverdacht gestellt werden, 
unsere Sozialsysteme zu missbrauchen. Die Bun-
desregierung bleibt Antworten schuldig, worin 
Missbrauch bestehen soll. Denn fest steht: Wer 
freizügigkeitsberechtigt ist und in Deutschland 
einen Antrag auf Sozialleistungen stellt, begeht 
keinen Missbrauch«. Die Politik müsse Maßnah-
men ergreifen, die betroffenen Menschen in 
Not hilft und die Profiteure ihrer Notlage recht-
lich belangen. Deshalb befürworte die Diakonie 
Deutschland die angekündigten Maßnahmen des 
Bundesinnenministeriums, gegen Unternehmen 
vorzugehen, die aus der prekären Situation der 
Zuwandernden ein Geschäft machten. Maria Lo-
heide wies jedoch darauf hin, dass die Notlage 
allerdings erst dadurch entstehe, dass die Arbeit-
suchenden aus den Systemen der sozialen Si-
cherung ausgeschlossen sind. So seien die Zuge-
wanderten eben auf jede Arbeit angewiesen und 
geraten oft in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse 
ohne jede Sozialversicherung. Deutschland zie-
he viele Vorteile aus der Zuwanderung aus der 
EU. »Rumänische und bulgarische Fachkräfte, 
etwa im IT- und Gesundheitsbereich oder als 
Saisonarbeiter in großer Zahl zu beschäftigen, 
gleichzeitig jedoch mittellose Einwanderer von 
dort auszuweisen und mit Wiedereinreisesperren 
belegen zu wollen – das widerspricht der Idee 
eines offenen, solidarischen Europas. Gerade vor 
der Europawahl brauchen wir ein klares Signal 
für die Werte und Errungenschaften der Europä-
ischen Union wie die Freizügigkeit. Eine Unter-
scheidung in nützliche Zuwandernde und solche, 
die möglicherweise auf das Sozialsystem ange-
wiesen sind, verbietet sich auch aus rechtlichen 

Gründen«, sagte Loheide. Vor dem Europäischen 
Gerichtshof wird aktuell die Frage des deutschen 
Sozialleistungsausschluss für Arbeitsuchende 
behandelt. Die Diakonie hält den Leistungsaus-
schluss für unvereinbar mit EU-Recht.

Ehemalige Heimkinder: AFET ruft Betroffene 
auf 

Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe 
e. V. ruft Betroffene auf, Ansprüche geltend zu 
machen und stellt die Forderungen, die Fonds 
ausreichend auszustatten und die Wartezeiten 
zu verkürzen. Der AFET-Vorsitzende Rainer Krö-
ger fordert alle Opfer auf, sich umgehend an eine 
der Anlauf- und Beratungsstellen (www.fonds-
heimerziehung.de) zu wenden, um noch Unter-
stützungsleistungen erhalten zu können. Die 
Antragstellung für den Fonds »Heimerziehung in 
der DDR« endet bereits am 30. September 2014, 
der Fonds »Heimerziehung in der Bundesrepu-
blik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975« 
zum 31. Dezember 2014. Betroffene können 
sich noch Ansprüche sichern, wenn sie sich vor 
Ablauf der Frist bei den Anlauf- und Beratungs-
stellen melden. Es wurde zugesichert, dass dies 
zur Geltendmachung von Ansprüchen ausrei-
chend ist. Der AFET begrüßt, dass Bund und Län-
der sich einigen konnten, angesichts der großen 
Nachfrage gemeinsam den Fonds Ost bis zu 200 
Millionen Euro aufzustocken und hofft, dass der 
Fonds damit ausreichend ausgestattet ist. »Kein 
Opfer«, so der AFET-Vorsitzende Rainer Kröger, 
»soll mangels Fondsausstattung ohne Leistun-
gen zur Linderung von Folgeschäden ausgehen.« 
Als problematisch sieht der AFET, dass Opfer in 
verschiedenen Bundesländern teilweise monate-
lang auf ein Beratungsgespräch und/oder einen 
Bescheid warten müssen. Es gelte im Interesse 
der Betroffenen, diese problematische Wartezeit 
deutlich zu verkürzen. Dafür müssten die Länder 
Sorge tragen.

Hinweise
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Hinweise

Bundeskabinett beschließt: Johannes-Wilhelm 
Rörig wird für weitere fünf Jahre 
Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung

Der unabhängige Beauftragte für Fragen des se-
xuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm 
Rörig, ist in seinem Amt bestätigt worden. Rö-
rigs neue Amtszeit begann am 1. April 2014 
und ist zunächst auf eine Dauer von fünf Jah-
ren angelegt. Rörig konnte sich in den vergan-
genen Wochen mit der Bundesregierung über 
künftige Aufgaben, Befugnisse, Rechtsstellung 
und Ressourcen seines Amtes verständigen. We-
sentliche Festlegungen sind in einem Kooperati-
onsvertrag niedergelegt, der auf der Website des 
Beauftragten eingestellt ist (www.beauftragter-
missbrauch.de). Rörig betonte, er werde nahtlos 
an sein bisheriges Engagement anknüpfen. Der 
Schutz der Mädchen und Jungen vor Missbrauch 
müsse weiter vorangetrieben und mehr in die 
Sicherung und den Ausbau von Hilfen und Be-
ratung für Betroffene investiert werden. Ent-
sprechend der Festlegungen im Koalitionsvertrag 
wird Rörig eine kontinuierliche Beteiligung von 
Betroffenen durch einen sogenannten »Betroffe-
nenrat« noch in diesem Jahr auf den Weg brin-
gen. Auch eine unabhängige Aufarbeitung von 
Missbrauch in Deutschland soll auf der Bundes-
ebene sichergestellt werden.

Diakonie will Gründung eines muslimischen 
Verbandes unterstützen

Die Gründung eines muslimisches Wohlfahrts-
verbandes, wie es bei der Islamkonferenz disku-
tiert wurde, könnte nach Ansicht der Diakonie 
wegweisend für das Zusammenleben der Religio-
nen in Deutschland sein. »Sollte sich eine solche 
Initiative entwickeln, steht die Diakonie mit Rat 
und Tat zur Verfügung und wird die Gründung 
eines muslimischen Verbandes unterstützend 
begleiten«, sagte Diakonie-Präsident Johannes 
Stockmeier.  Die steigende Anzahl alter und pfle-
gebedürftiger Muslime in Deutschland stellt die 
Einrichtungen der Diakonie vor neue Herausfor-
derungen. »Gerade in den großen Städten brau-

chen wir eine immer stärkere interreligiöse Kom-
petenz. Wir bilden unsere Mitarbeitenden fort, 
weil unsere Angebote offen für alle Menschen 
sind«, betonte Stockmeier. Unabhängig davon 
hält Stockmeier einen muslimischen Spitzen-
verband für notwendig, um die konfessionellen 
muslimischen Einrichtungen, die es bislang erst 
vereinzelt gibt, auszubauen und zu vertreten.  

Universität Düsseldorf: Kongress zum 
Thema »Seelische Gesundheit bei Männern 
und Jungen«

Die Universität Düsseldorf veranstaltet vom 
19. bis 20. September 2014 unter dem Titel 
»Angstbeißer, Trauerkloß, Zappelphilipp?« einen 
Kongress zum Thema Männergesundheit. Hin-
tergrund ist, dass das Ertragen von Härte und Ge-
sundheitsrisiken immer noch typische Merkmale 
der Männerrolle sind. Solche Rollenstereotype 
erschweren einen sensiblen und reflektierten 
Umgang mit der eigenen emotionalen Bedürftig-
keit. Als kulturell vermittelte Rollenbilder dienen 
sie auch der Abwehr in der Kindheit erfahrener 
Verunsicherungen und damit zusammenhän-
gender unverarbeiteter Ängste, Wut und Trauer. 
Vielen Männern sind solche Zusammenhänge 
nicht bewusst. Es fällt ihnen deshalb schwer, 
über seelische Verwundungen und emotionale 
Bedürfnisse zu sprechen. Destruktives Arbeiten, 
Alkohol und Aggression sind dann oft krank 
machende Auswege – mit Folgen auch für die 
seelische Gesundheit. Häufige seelische Störun-
gen von Männern sind Suchterkrankungen und 
Suizide sowie stresskompensatorisches Hochri-
sikoverhalten mit weiteren negativen gesund-
heitlichen Folgen. Der Männerkongress 2014 
an der Düsseldorfer Universität beschäftigt sich 
mit diesen Zusammenhängen und will hier mit 
renommierten Expertinnen und Experten infor-
mieren und Lösungswege aufzeigen. Männer und 
natürlich auch Frauen sind herzlich eingeladen 
daran teilzunehmen. Das Programm und nähere 
Informationen finden sich unter www.maenner-
kongress2014.de.   		  	 q

(ab)
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ZUSATZTERMIN – ZUSATZTERMIN – ZUSATZTERMIN – ZUSATZTERMIN 
wegen großer Nachfrage bieten wir zusätzlich das Semminar

Die Relevanz aktueller neurobiologischer 
Erkenntnisse für die Jugendhilfe 
vom 13. – 15.10.2014 in Münster an.

INHALT UND ZIELSETZUNG
Die Zahl der Kinder, Jugendlichen und auch Eltern, die die Fachkräfte der Jugendhilfe aufgrund 
ihres Verhaltens und ihrer Störungen vor fast unlösbare Probleme stellen, stieg nach Ansicht vieler 
Experten in den vergangenen Jahren sprunghaft an. Zugleich erleben wir in den letzten Jahren eine 
wahre Explosion an Erkenntnissen über die Funktion(en) unseres Gehirns. Es lohnt sich daher diese 
zu betrachten, zu sortieren und deren Bedeutung für eine erfolgreiche Kinder- und Jugendhilfe 
herauszuarbeiten.

Im Seminar werden zunächst einmal einige Aspekte zum Stand der Forschung skizziert. Zusammen 
mit den TeilnehmerInnen wird dann in diesem Seminar erarbeitet, wie diese Erkenntnisse gelingend 
in den pädagogischen Alltag zu übersetzen sind.

•	 Sie erfahren den aktuellen Stand der Hirnforschung.
•	 Sie erfahren neurobiologisch Grundlegendes über Bindung, Resilienz und moderne, lösungsorien- 
	 tierte Ansätze zur Arbeit mit »schwieriger« Klientel.
•	 Sie können all dies nutzen, um auch im Kontext schwierigsten Verhaltens und von Störungen von  
	 Kindern, Jugendlichen und Eltern hilfreiche Arbeit zu leisten.
•	 Wie »funktioniert« neurobiologische Wissenschaft? Wie ist ihre gesellschaftliche Bedeutung?
•	 Was sagt uns die moderne Hirnforschung über den Beginn und die Entstehung auffälligen Ver- 
	 haltens?
•	 Wie funktioniert Lernen? Was sind so die Gelingensbedingungen für die pädagogische Arbeit?
•	 Wir erarbeiten ganz konkrete, alltagstaugliche Handlungsoptionen.

Methodik 	 Impulsreferate, Gruppenarbeit, praktische Übungen

Zielgruppe 	 Fachkräfte aus Jugendhilfe, Eingliederungshilfe von freien und öffentlichen  
	 Trägern

Leitung	 Rainer Orban, Sulingen

Termin/Ort	 13. – 15. Oktober 2014 in Münster

Teilnehmerbeitrag	 339,– € für Mitglieder / 369,– € für Nichtmitglieder inkl. Unterkunft und Ver- 
	 pflegung 

Teilnehmerzahl	 15

Anmeldung nehmen wir gern schriftlich entgegen. Nutzen Sie dazu bitte unsere Homepage www.erev.
de/ Fortbildungen Seminar 71-2014.
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erEV – Freie Seminarplätze – Freie Seminarplätze

Qualifizierung zur Kinderschutzfachkraft (§ 8a SGB VIII)  
Modul 1: Rechtliche Rahmenbedingungen und strafrechtliche Verantwortung

INHALT UND ZIELSETZUNG
Das Recht der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), das Familienrecht des BGB und das gerichtliche 
Verfahren in Kindschaftssachen sind in den vergangenen Jahren mehrfach geändert worden, zu-
letzt durch das Bundeskinderschutzgesetz zum 1.1.2012. Die Qualifizierung soll den Fachkräften 
die notwendigen Rechtskenntnisse vermitteln, damit sie in Situationen von Kindeswohlgefährdung 
rechtliche Handlungssicherheit gewinnen. Außerdem sollen im zweiten Modul den Teilnehmerinnen 
Risikokonstellationen und unterschiedliche Gefährdungspotentiale von Familien vorgestellt werden, 
um in Zukunft die Sicherung des Kindeswohls gewährleisten zu können. Das dritte Modul dieser 
Qualifizierung dient der Arbeit mit standardisierten Einschätzungsbögen und der Arbeit an Fall-
beispielen. Handlungsstrategien für eine bessere Vernetzung der Aufgabenwahrnehmung zwischen 
freien und öffentlichen Trägern zu vermitteln, soll diese Qualifizierung neben den gesetzlichen Rah-
menbedingungen des SGB, Modelle der multiprofessionellen Zusammenarbeit und Risikokonstella-
tionen in Familien aufzeigen und den TeilnehmerInnen Hilfe- und Handlungskonzepte vorstellen.  
Gesetzliche Rahmenbedingungen: Ziel der (Neu)Regelungen ist die Verdeutlichung und Kon-
kretisierung des »staatlichen Wächteramtes« in der Kinder- und Jugendhilfe. Die öffentli-
chen und freien Träger erhalten einen eindeutigen »Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung«. 
Um einen effektiven Kindesschutz zu gewährleisten, werden dem Jugendamt konkrete Ver-
fahrensschritte vorgegeben, wird die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und freien Trä-
gern, der Gesundheitshilfe und anderen Institutionen zur Erfüllung des Kindesschutzauf-
trages verbindlich gemacht, enthält das Gesetz eine klare Befugnis des Jugendamtes zur 
unmittelbaren Schutzgewährung bei dringender Gefahr (Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII).  
Diese rechtlichen Rahmenbedingungen werden vorgestellt und erläutert. Ergänzend wird auf fol-
gende Themen eingegangen: 
•	 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§§ 1666, 1666a BGB) 	
•	 Beachtung der Rechtsvorschriften zum Umgang mit Sozialdaten 
•	 Fragen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

Methodik 	 Vorträge, Übungen, Arbeitsgruppen, Reflexion

Zielgruppe 	 Diese Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte freier Träger der Jugendhilfe

Leitung	 Prof. Dr. Kerstin Feldhoff, Münster 

Termin/Ort	 30. Juni – 02. Juli 2014 in Münster

Teilnehmerbeitrag	 1.009,– € für Mitglieder / 1.109,– € für Nichtmitglieder inkl. Unterkunft und Ver- 
	 pflegung 

Teilnehmerzahl	 16

Hinweis: Es können nur alle drei Module gemeinsam gebucht werden! 
(Modul 2: 22.-25.09.2014 | Modul 3: 12.-14.11.2014)


